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E D I T O R I A L

Validität der Validierung

REINHOLD WEIß
Prof. Dr., Ständiger Vertreter des 
Präsidenten des Bundesinstituts für 
Berufsbildung und Forschungsdirektor

Liebe Leserinnen und Leser,

unter dem Stichwort »Kompetenzen anerkennen« wird im 
Koalitionsvertrag eine neue Initiative angekündigt. Kom-
petenzen, die nicht durch Zertifikate belegt sind, sollen 
transparent gemacht und möglichst auch anerkannt wer-
den. Dazu sollen Verfahren entwickelt und erprobt werden. 
Mit dieser Ankündigung haben die Koalitionspartner nicht 
zuletzt auf den EU-Ratsbeschluss reagiert, nach dem sich 
die Mitgliedstaaten verpflichtet haben, bis 2018 nationale 
Strategien zur Validierung informeller und non-formaler 
Kompetenzen einzuführen. Auf diesem Weg soll die Durch-
lässigkeit gefördert und für formal nicht qualifizierte Er-
werbspersonen ein Weg geschaffen werden, einen Berufs-
abschluss zu erreichen. 

Anforderungen an Validierungsverfahren

Solange es darum geht, vorhandene Kompetenzen trans-
parent zu machen, sind Beschreibungen, Selbsteinschät-
zungen und unverbindliche Fremdeinschätzungen pas-
sende Verfahren. Will man aber eine Anerkennung von 
Abschlüssen erreichen, sind Verfahren notwendig, die 
eine belastbare und rechtssichere Validierung von Kompe-
tenzen beinhalten. Mit anderen Worten: Zugangsberech-
tigungen, Teilanerkennungen oder Gleichsetzungen mit 
bestehenden Abschlüssen bedürfen eines Verfahrens, das 
den gleichen Kriterien und Anforderungen gerecht wird 
wie die regulären, im Bildungswesen verankerten Zulas-
sungs- und Prüfungsverfahren. Mit einer Ausstellung von 
»Persilscheinen« ist keinem gedient, schon gar nicht den 
Antragstellenden. Spricht sich herum, dass Berechtigun-
gen und Abschlüsse auf diesem Weg leichter zu erreichen 
sind, verlieren sie an Wert. 
Möglichkeiten zur Anerkennung informell erworbener 
Kompetenzen gibt es bereits. Die wichtigsten sind die 
Externenprüfungen sowie die Anerkennung im Ausland 
erworbener Qualifikationen im Rahmen des »Anerken-
nungsgesetzes«. Die Externenprüfung ist ein anerkanntes 
Instrument, von dem jedes Jahr ca. sechs Prozent der Prü-
fungsteilnehmenden Gebrauch machen. Durch informelle 
Nachweise erfolgt lediglich die Zulassung zur Abschluss-

prüfung, die Prüfung selbst muss indessen noch abgelegt 
werden. In anderen Ländern hingegen gibt es Instrumente 
und Verfahren, die die Gleichstellung mit einem anerkann-
ten Berufsabschluss ermöglichen. 

Von Erfahrungen aus anderen Ländern lernen

In der Schweiz beispielsweise besteht die Möglichkeit einer 
Teil- oder Vollanerkennung eines beruflichen Abschlusses 
im Wege eines gesonderten Validierungsverfahrens. Dies 
könnte Modell und Vorbild auch für Deutschland sein.
Allerdings sollten die Erwartungen an die Inanspruchnah-
me nicht zu hoch angesetzt werden. Obwohl die potenziel-
le Zielgruppe – Personen ohne Berufsabschluss – zahlen-
mäßig groß ist, dürften nur relativ wenige die Möglichkeit 
in Anspruch nehmen, außerhalb des formalen Systems 
erworbene Kompetenzen anerkennen zu lassen. Dies liegt 
zum Teil an den hohen Anforderungen, aber auch daran, 
dass die Möglichkeiten, in ungelernten Beschäftigungsver-
hältnissen Kompetenzen im Sinne der beruflichen Hand-
lungsfähigkeit zu erwerben, begrenzt sind. 
Die Erfahrungen in anderen Ländern weisen auch auf die 
Notwendigkeit einer institutionellen Verankerung des 
Verfahrens hin. Eine Anerkennung informell erworbener 
Kompetenzen sollte am besten von den Institutionen vor-
genommen werden, die auch für die Anerkennung formel-
ler Kompetenzen zuständig sind und darin Erfahrungen 
besitzen. Das sind die zuständigen Stellen nach BBiG. Der 
Aufbau einer parallelen Struktur von Einrichtungen wäre 
weder effizient noch der Akzeptanz der vergebenen Zer-
tifikate zuträglich. Irgendwann wird es dazu auch einer 
rechtlichen Grundlage bedürfen. Förderprogramme und 
Modellversuche schaffen einstweilen einen geeigneten 
Rahmen, um Erfahrungen zu sammeln und auszuwerten.
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Lebenslanges Lernen in Deutschland –  
Welche Lernformen nutzen die Erwerbstätigen?

FRIEDERIKE BEHRINGER
Dr., Leiterin des Arbeitsbereichs »Kosten, 
Nutzen, Finanzierung« im BIBB

GUDRUN SCHÖNFELD
Mitarbeiterin im Arbeitsbereich »Kosten, 
Nutzen, Finanzierung« im BIBB

Aus bildungs- und beschäftigungs-
politischer Sicht wird dem lebenslan-
gen Lernen hohe Bedeutung zuge-
wiesen. So haben sich Bund und 
Länder zum Ziel gesetzt, bis zum Jahr 
2015 eine Weiterbildungsbeteiligung 
der Erwerbsbevölkerung von 50 Pro-
zent – gemessen an den Daten des 
Adult Education Survey (AES) – zu 
erreichen. Dabei geht es auch darum, 
die Teilnahme bildungsbenachteilig-
ter Gruppen zu erhöhen. Neben der 
Weiterbildung, wie sie in der natio-
nalen Berichterstattung zum deut-
schen AES abgegrenzt wird, gibt es 
jedoch noch andere Formen des Ler-
nens Erwachsener. Hierzu vermittelt 
der Beitrag einen Überblick und geht 
gleichzeitig der Frage nach, ob es 
darüber gelingen kann, Ungleichhei-
ten abzubauen. 

Lernformen im AES

Der AES wurde als »Datenerhebung 
über die Beteiligung und Nichtbetei-
ligung Erwachsener am lebenslangen 
Lernen« in den Jahren 2011/12 erst-
mals verpflichtend in den Mitgliedstaa-
ten der Europäischen Union durchge-
führt. In Deutschland wurde 2012 eine 
repräsentative Stichprobe der 18- bis 
64-jährigen Bevölkerung zu ihren Lern- 
aktivitäten in den letzten zwölf Mona-
ten vor der Erhebung befragt, insgesamt 
7.099 Personen. 
Im AES werden drei Formen des Ler-
nens unterschieden (vgl. Behringer/
Schönfeld 2014; Bilger/Behringer/
Kuper 2013; Eurostat 2006, S. 9 ff.): 

Die formale Bildung findet im na- 
tionalen Bildungssystem statt, das 
aus Schule, Berufsbildung und Ter-
tiärbildung besteht. Die erzielbaren 
Zertifikate sind im jeweiligen natio-
nalen Qualifikationsrahmen (NQR) 
verortet (reguläre Bildungsgänge). 
Die Bildungsgänge sind hierarchisch 
strukturiert und müssen eine Min-
destdauer von sechs Monaten ha-
ben. Neben den Schulen, dem du-
alen System der Berufsausbildung 
und den Hochschulen zählt auch 
die abschlussbezogene Fortbildung 
(z.B. Meister/-in; Techniker/-in) zur 
formalen Bildung. 
Die non-formale Bildung beinhaltet 
Lernaktivitäten außerhalb des for-
malen Bildungssystems. Die struk-
turierte Aktivität führt entweder zu 
keinem Zertifikat oder zu einem, das 
nicht im NQR verortet ist. Dazu ge-
hören alle Aktivitäten im Rahmen ei-
ner Lehr-Lern-Beziehung, also Kurse, 
Seminare, Konferenzen, Fernstudien, 
Privatunterricht. Auch vorausgeplan-
tes Training und Schulungen am Ar-
beitsplatz, z.B. mit Vorgesetzten als 
Tutoren, gehören dazu. 
Das informelle Lernen umfasst sämt-
liche Aktivitäten, die explizit einem 
Lernziel dienen (also intentional 
sind), aber weniger strukturiert sind. 
Zum informellen Lernen gehören zum 
einen Lernaktivitäten außerhalb von 
Lehr-/Lernsettings (Verwendung von 
Lehrmitteln, Beobachten anderer 
Personen, Lern- oder Qualitätszir-
kel); zum anderen auch nicht vorab 
geplante Lernaktivitäten mit einem 
Coach, Expertinnen und Experten 
o.Ä., z.B. spontane Anleitung durch 
Kolleginnen und Kollegen bei akuten 
Problemen am Arbeitsplatz. Informel-
les Lernen kann fast überall stattfin-
den, z.B. in der Familie, mit Freunden 
oder am Arbeitsplatz. 

In der nationalen Berichterstattung 
zum deutschen AES wird unter dem 
Begriff »Weiterbildung« ausschließ-
lich die non-formale Bildung im Er-
wachsenenalter verstanden. Damit ist 
einerseits die formale Höherqualifizie-
rung Erwachsener ausgeschlossen (z.B. 
zweiter Bildungsweg, Fortbildungsab-
schlüsse), andererseits aber auch das 
informelle Lernen. Nachfolgend wird 
die Bildungsbeteiligung der Erwerbs-
tätigen (Voll- oder Teilzeitbeschäftigte 
ohne Auszubildende) im Alter von 18 
bis 64 Jahren an den verschiedenen 
Lernformen analysiert. 

Beteiligung Erwerbstätiger an 
unterschiedlichen Lernformen

Die Gesamtteilnahmequote am inten- 
tionalen Lernen (formal, non-formal 
und informell) liegt für Erwerbstätige bei  
73 Prozent (vgl. Tab.). Da viele Erwerbs-
tätige nicht nur eine Lernform nutzen, 
ist die Gesamtteilnahmequote niedriger 
als die Summe der Teilnahmequoten 
der einzelnen Lernformen. Die Betei-
ligung am non-formalen Lernen ist 
mit 56 Prozent am höchsten, das in-
formelle Lernen hat eine Reichweite von  
48 Prozent. Vier Prozent der Erwerbstä-
tigen sind an formaler Bildung beteiligt, 
wobei es sich vor allem bei den 18- bis 
24-Jährigen ganz überwiegend um eine 
noch andauernde erste Bildungsphase 
handelt. Die bisherige Fokussierung 
der Weiterbildungsdiskussion auf die 
Beteiligung am non-formalen Lernen 
blendet also einen erheblichen Teil des 
Lernens Erwachsener aus.
Immer wieder und immer noch wird 
berichtet, dass die Weiterbildungsbe-
teiligung in verschiedenen Gruppen der 
Erwerbstätigen unterschiedlich ist. Zu 
nennen sind bei den Erwerbstätigen vor 
allem die Unterschiede nach den allge-
meinen und beruflichen Bildungsab-
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schlüssen, dem Lebensalter sowie dem 
Migrationshintergrund. Wie die Tabelle 
verdeutlicht, wächst mit dem Niveau der 
allgemeinen und beruflichen Bildung 
die Beteiligung an allen Lernformen. 
Auch das informelle Lernen vermag 
das Bildungsgefälle bei der Beteiligung 
am non-formalen Lernen nicht auszu-
gleichen, die Unterschiede sind sogar 
tendenziell noch stärker. Auffallend ist, 
dass die Beteiligung der Deutschen mit 
Migrationshintergrund sowie der Aus-
länder/-innen am informellen Lernen 
fast ebenso hoch ausfällt wie ihre Be-
teiligung an non-formaler Bildung; bei 
den Deutschen ohne Migrationshinter-
grund ist ein deutlicher Vorsprung der 
non-formalen Bildung zu verzeichnen. 
Auch je nach der Größe des Arbeitge-
bers (Zahl der Beschäftigten in der 
örtlichen Einheit) gibt es Unterschie-
de: Erwerbstätige aus Großbetrieben 
sind deutlich häufiger an non-forma-
ler Bildung beteiligt als Erwerbstätige 
aus Kleinstbetrieben. Beim informellen 
Lernen ist der Zusammenhang mit der 
Betriebsgröße deutlich schwächer, Er-
werbstätige aus Kleinstbetrieben lernen 
sogar häufiger informell als non-formal. 
Ein wichtiger Teilbereich der non-for-
malen Bildung sind die vorausgeplanten 
Schulungen am Arbeitsplatz.1 Hier zeigt 
sich, wie bei der non-formalen Bildung 
insgesamt, eine unterdurchschnittliche 
Beteiligung der Geringqualifizierten. 
Auch die Erwerbstätigen mit nicht-deut-
scher Staatsangehörigkeit werden deut-
lich seltener am Arbeitsplatz geschult. 
Besonders auffallend ist der Zusam-
menhang mit der Betriebsgröße: Nur 
ein kleiner Teil der Erwerbstätigen aus 
Kleinstbetrieben ist in Schulungen am 
Arbeitsplatz einbezogen. 

Fazit

Neben der formalen und non-formalen 
Bildung spielt auch das informelle Ler-
nen im Erwachsenenalter eine wichtige 
Rolle im lebenslangen Lernen. Für ein 
Gesamtbild des lebenslangen Lernens in 
allen Kontexten ist es nicht ausreichend, 
nur die Beteiligung an non-formaler Bil-

dung zu berücksichtigen. Bei Einbezie-
hung aller Lernformen wird der Anteil 
der Erwachsenen, die am lebenslangen 
Lernen beteiligt sind, deutlich größer. 
Es zeigt sich aber auch, dass informel-
les Lernen bislang nur bei einzelnen 
Gruppen dazu beiträgt, Ungleichheiten 
im Zugang zum lebenslangen Lernen 
auszugleichen. s

1 Im AES wird das arbeitsintegrierte Lernen 

überwiegend der non-formalen Bildung 

zugeordnet, allerdings ist die Grenze zwischen 

non-formalen und informellen Lernaktivitäten 

am Arbeitsplatz nicht eindeutig (vgl. hierzu 

Kuwan/Seidel 2013).  

Tabelle 

Beteiligung Erwerbstätiger im Alter von 18 bis 64 Jahren an unterschiedlichen

Lernformen 2012 (in % der jeweiligen Erwerbstätigengruppe)

Quelle: Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF), Berlin 2014; Adult Education Survey 

(AES 2012 Germany); GESIS Datenarchiv, Köln. ZA5354 Datenfile Version 1.0.0, 

doi:10.4232/1.11822; eigene Berechnungen
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insgesamt

18–24

25–34

35–44

45–54

55–64

Alter

Migrationshintergrund

Deutsche ohne 
Migrationshintergrund

Deutsche mit 
Migrationshintergrund

Ausländer/-innen

Schulabschluss

Niedrig

Mittel

Hoch

Berufliche Ausbildung

Keine Berufsausbildung

Lehre/Berufsfachschule

Meister/Fachschule

(Fach-)Hochschulab-

schluss

Betriebsgröße

1 bis 10 Beschäftigte

11 bis 49 Beschäftigte

50 bis 249 Beschäftigte

250 und mehr  
Beschäftigte

4

Formale
Bildung

Non-formale Bildung Informelles 
Lernen

Alle  
Lernformen

N 
(absolut)

insgesamt Schulungen 
am Arbeits-

platz

39

7

2

1

1

4

3

7

2

4

8

12

2

4

5

4

6

4

5

56

52

58

56

56

52

59

40

36

39

57

71

37

51

70

73

46

53

62

65

22

19

26

23

21

19

23

16

12

16

24

25

14

21

27

26

18

20

26

31

48

43

51

48

49

48

50

36

37

33

49

64

32

43

60

69

49

43

47

50

73

81

76

73

71

71

75

58

59

55

75

88

57

68

85

90

70

70

74

77

4.636

262
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Erfahrungen einen anerkannten Wert geben

Interview mit Professor Dr. Peter Dehnbostel zu Chancen und Bedingungen 
eines nationalen Validierungssystems

PROF. DR. PETER DEHNBOSTEL

Inhaber der Professur für »Betriebliches 

Bildungsmanagement« an der Deutschen 

Universität für Weiterbildung (DUW) in 

Berlin

• Von 1999 bis 2010 Inhaber des 

Lehrstuhls für Berufs- und Arbeitspädagogik an der  

Helmut-Schmidt-Universität Hamburg

• Seit 2006 bzw. 2007 Lehrtätigkeiten in berufsbegleitenden 

MA-Studiengängen an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg 

und an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg 

sowie an weiteren Hochschulen in Österreich, der Schweiz und in 
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• Von 1987 bis 1999 Tätigkeit am Bundesinstitut für Berufsbildung, 

zuletzt als Leiter der Abteilung »Lehr- und Lernprozesse in der 

Berufsausbildung«

• Vorrangige Arbeits- und Forschungsschwerpunkte: Betriebliche 

Bildungsarbeit und betriebliches Bildungsmanagement; berufliche 

Entwicklungswege und berufliche Weiterbildung; wissenschaftli-

che Begleitung von Qualifizierungskonzepten. 

Aktuelle Ergebnisse zur Validierung nichtformalen und 

informellen Lernens auf europäischer Ebene verdeutli-

chen, dass die EU-Ratsempfehlung vom 20. Dezember 

2012 bei der Gestaltung nationaler Strategien und Rah-

menbedingungen Wirkungen zeigt. Wie ist vor diesem 

Hintergrund die Situation in Deutschland einzuschät-

zen? Im Interview zeigt Prof. Dr. Peter Dehnbostel auf, 

welche Rolle das nichtformale und informelle Lernen 

in der Berufsbildung und in der Arbeitswelt spielt. Er 

beschreibt, wie diese Erfahrungen bei der Entwicklung 

eines nationalen Validierungssystems eingebracht wer-

den können, damit die Vorzüge der Validierung von In-

dividuen, Betrieben und Bildungseinrichtungen erkannt 

und Validierungskonzepte auf dieser Ebene umgesetzt 

werden.

BWP Herr Professor Dehnbostel, die EU-Ratsempfehlung 
fordert die Mitgliedstaaten auf, bis zum Jahr 2018 natio-
nale Strategien zur Validierung nichtformaler und infor-
meller Kompetenzen einzuführen. Wie ist der aktuelle Ent-
wicklungsstand in Deutschland einzuschätzen?
Dehnbostel Von einer nationalen Strategie kann in 
Deutschland kaum die Rede sein. Es geht wohl eher um die 
Entwicklung und Erprobung von Validierungskonzepten 
und -maßnahmen, die bis zum Jahr 2018 zu bundesweiten 
Abmachungen und Regelungen führen können. Ähnlich 
wie beim DQR fehlt es aber an Reforminitiativen und bil-
dungspolitischem Gestaltungswillen. Die Prozesse werden 
eher verwaltet als gestaltet. Die Einbeziehung und Aner-
kennung des informellen und nichtformalen Lernens in Bil-
dungs- und Berufsbiografien erscheint vielen als unlösbare 
Aufgabe. Sie löst vielerorts Unsicherheit und Abwehr aus. 
Zudem geht es auch um Macht und Interessen: So kann die 
Validierung als Bedrohung des bisherigen Monopols beim 
formalen Lernen und der damit verbundenen Vergabe von 
Berechtigungen gesehen werden. Sie kann aber auch als 
neues lukratives Geschäftsfeld begrüßt werden. Von dem 

eigentlichen Anliegen der Validierung her gesehen hat der 
Bundesrat die Situation auf den Punkt gebracht: Mit Be-
zug auf den Entwurf der EU-Ratsempfehlung stellte er in 
einem offiziellen Beschluss vom Oktober 2012 fest, dass es 
sich bei der Herstellung von nationalen Validierungssys-
temen um einen umfassenden Wandel der Lern-, Anrech-
nungs- und Anerkennungskultur handelt. Dem ist hinzu-
zufügen, dass solch ein Kulturwandel Zeit braucht, zumal 
in einem Land mit tradierten, hochentwickelten formalen 
Bildungs- und Berufsbildungsstrukturen. 

BWP Der Europäische Rat hebt in seiner Empfehlung die 
Steigerung von Beschäftigungsfähigkeit vor allem für so-
zial Benachteiligte und An- und Ungelernte hervor. Gibt 
es darüber hinaus weitere Argumente für die Einführung 
nationaler Validierungsverfahren?
Dehnbostel Die Validierung von informell und nichtfor-
mal erworbenen Kompetenzen begründet sich entschei-
dend im lebenslangen Lernen, in diskontinuierlichen Be-
rufsbiografien und der nahezu exponentiell verlaufenden 
Innovations- und Wissensentwicklung in unserer Gesell-



schaft. Qualifikationsanforderungen in modernen Unter-
nehmen zeichnen sich durch fachlich, sozial und personal 
integrierte Kompetenzen aus, die sich berufsbegleitend 
entwickeln. Eine so verstandene umfassende berufliche 
Handlungskompetenz wird zur wichtigsten Produktivkraft. 
Zeugnisse über formal erworbene Qualifikationen verlie-
ren mit wachsendem Abstand zu ihrem Ausstellungsdatum 
an Aussagekraft. Für Unternehmen und Beschäftigte ist es 
unerlässlich, den jeweiligen Stand der Kompetenzentwick-
lung – sozusagen als Ist-Analyse der beruflichen Hand-
lungsfähigkeit – zu erfassen und zu bewerten. Im Abgleich 
mit Soll-Werten und Strategiezielen sind Schlussfolgerun-
gen für die Unternehmensentwicklung und die individuel-
le und beruflich-betriebliche Weiterbildung zu ziehen. 
Ob die in Ihrer Fragestellung angesprochenen sozial be-
nachteiligten Zielgruppen über die Validierung eine zweite 
Chance erhalten und ihren beruflichen und sozialen Status 
verbessern können, ist zurzeit kaum zu beantworten. Die 
Möglichkeit einer zweiten Chance wurde bereits mit dem 
Aufkommen neuer Arbeits- und Organisationskonzepte 
und dem Bedeutungszuwachs des informellen Lernens in 
den 1990er-Jahren postuliert. 
Wie mittlerweile vielfach empirisch belegt, hat sich mit 
dem Anwachsen der informellen Weiterbildung in der Ar-
beit der Abstand zwischen den Qualifikationsebenen ver-
größert. Statt Durchlässigkeit und Chancengleichheit zu 
erhöhen, werden Ungleichheiten aus schulischen Biogra-
fien reproduziert und vertieft. Die berufliche und soziale 
Wirksamkeit der Validierung hängt also entscheidend von 
der Ausrichtung und der Qualität der Verfahren ab. Hierzu 
legen die EU-Ratsempfehlung und andere EU-Dokumente 
ein mehrstufiges Validierungsverfahren nahe. 

BWP Was bedeutet das mit Blick auf die Entwicklung und 
Umsetzung solcher Verfahren? 
Dehnbostel Bei der Validierung lassen sich – wie generell 
bei Kompetenzfeststellungverfahren – grundsätzlich zwei 
Ansätze unterscheiden: entwicklungsorientierte und an-
forderungsorientierte. Der entwicklungsorientierte Ansatz 
zielt auf Kompetenzen, die in der Lebens- und Arbeitswelt 
erworben wurden, und berücksichtigt dabei besonders in-
dividuelle Ressourcen und Stärken. Der darin angelegte 
Reflexionsprozess stellt selbst einen Lernprozess dar. Be-
ratung und Begleitung spielen in diesen Verfahren eine 
besondere Rolle. Der anforderungsorientierte Ansatz hin-
gegen stellt Kompetenzen in den Mittelpunkt, die für Ar-
beits- und Qualifikationsanforderungen relevant sind und 
u.a. in Aus- und Fortbildungsordnungen und Rahmenplä-
nen fixiert sind. Die Einschätzung der Kompetenzen erfolgt 
mit Blick auf fest definierte Standards. Darüber hinausge-
hende Wissensbestände oder Kompetenzen kommen bei 
diesem Ansatz nicht oder kaum zum Tragen. Validierungs-
verfahren vereinen nun grundsätzlich beide Ansätze.
Mit Blick auf die An- und Ungelernten heißt das: Kommt 
für sie die entwicklungsorientierte Seite zu kurz, werden 
sie von der Validierung abgekoppelt. Dann stärkt die Va-
lidierung vorrangig die Position der ohnehin hoch Qua-
lifizierten und Bildungsprivilegierten. Für die sozialen 
Gruppen der sogenannten Arbeitsmarktreserve läuft die 
Validierung ins Leere.

BWP Müssen wir also noch mehr auf die individuellen Er-
fahrungen setzen? Welche positiven Beispiele gibt es da 
bereits?
Dehnbostel Es geht schon seit Langem darum, den Er-
fahrungen einen anerkannten Wert zu geben. Und da ver-
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schließt sich das an kognitivem und wissenschaftlichem 
Wissen orientierte formale Bildungssystem. Die Berufsbil-
dung stellt hier eine Ausnahme dar. Berufsbildungsgesetz 
und Handwerksordnung bieten unterschiedliche Möglich-
keiten, Lernergebnisse anzuerkennen und anzurechnen: 
u.a. die Zulassung zur Abschlussprüfung in einem aner-
kannten Ausbildungsberuf ohne Ausbildungsverhältnis, 
aber mit bestimmten Erfahrungen in dem zu prüfenden 
Beruf. Über diesen Weg absolvieren immerhin rund sie-
ben Prozent der Fachkräfte ihre Abschlussprüfung. Für die 
Ausbildung bestehen zudem die Möglichkeiten, berufliche 
Vorbildung auf die Ausbildungszeit anzurechnen und Prü-
fungszeugnissen gleichzustellen. In der beruflichen Fort-
bildung können unter bestimmten Bedingungen Prüfungs-
bestandteile erlassen und ebenfalls Prüfungszeugnissen 
gleichgestellt werden. An diese positiven Beispiele gilt es 
anzuknüpfen. 
Darüber hinaus gibt es vielfältige Anerkennungs- und Fest-
stellungsinstrumente, die in Unternehmen und von Bil-
dungsträgern praktiziert werden. Der ProfilPASS ist hier 
ein Beispiel unter vielen.

BWP Erfahrungen im Arbeitsprozess zu sammeln, setzt vo-
raus, dass hier auch Lernanlässe gegeben sind. Wie lassen 
sich Arbeitsaufgaben und -umgebungen lernhaltig gestal-
ten? Und was bedeutet dies für die Validierung?

Dehnbostel Seit den 1980/90er Jahren sind gezielt Ar-
beitsplatzanalysen und Projekte durchgeführt worden, um 
das Lernen in der Arbeit zu fördern. Mit Blick auf die be-
triebliche Bildungsarbeit geht es dabei nicht mehr nur um 
eine lernförderliche, sondern um eine lern- und kompe-
tenzförderliche Gestaltung der Arbeit. Für diese haben sich 
eine Reihe von Kriterien wie Handlungsspielraum, soziale 
Unterstützung und Reflexivität als relevant erwiesen. Sie 
werden auf die Gestaltung von Arbeitsformen wie Grup-
penarbeit und Rotation ebenso angewandt wie auf Lern-
organisationsformen inmitten der Arbeit. Diese zukunfts-
orientierten Arbeits- und Lernformen zeichnen sich durch 
ein hohes Maß an informellem Lernen aus. Kontinuierli-
che Verbesserungsprozesse und die Personalentwicklung 
greifen die Lernprozesse gezielt auf und verbinden sie mit 
Kompetenzfeststellungs- und Validierungsverfahren.

BWP Sie sind an Projekten beteiligt, in denen die Validie-
rung eine Rolle spielt. Können Sie hierauf kurz eingehen 
und Erkenntnisse für die Validierungsentwicklung benen-
nen?
Dehnbostel Zurzeit bin ich an vier solchen Projekten be-
teiligt. In dem EU-Projekt »VALERU« geht es um die Ent-
wicklung eines nationalen Systems für die Validierung von 
informell und nichtformal erworbenen Kompetenzen im 
Hochschulsystem der Russischen Föderation. Die zugrun-
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de gelegten Erkenntnisse der EU-Empfehlungen und der 
beteiligten europäischen Länder einschließlich Deutsch-
lands zeigen die Unumkehrbarkeit der Validierungsprozes-
se. Zugleich wird deutlich, dass die Vorgehensweisen den 
national unterschiedlichen Bildungssystemen und Tradi- 
tionen entsprechen müssen. In einem Projekt in Berlin und 
Brandenburg wird das »Weiterbildungssystem Energie-
technik« (WBS ET) entwickelt. Wir streben hier ein kompe-
tenzbasiertes Validierungskonzept an, das zweifach wirken 
soll: Erstens werden die informell und nichtformal erwor-
benen Kompetenzen mit Eintritt in das Weiterbildungssys-
tem erhoben, um Anerkennungen und Einordnungen vor-
zunehmen. Zweitens wird die zur Zertifizierung führende 
Weiterbildungsqualifizierung als Validierung nichtformal 
erworbener Kompetenzen erfasst. Die in den beteiligten 
Unternehmen eingesetzten Tests und Kompetenzfeststel-
lungsinstrumente werden systematisch einbezogen und 
weiterentwickelt. 
Berücksichtigt das Berlin-Brandenburger Projekt bereits 
in hohem Maße regionale Bedarfe und Gegebenheiten, so 
trifft dies verstärkt auf die beiden anderen Projekte zur 
Qualifizierung im Altenpflegebereich in Hessen zu, die 
Projekte »AiQuA« und »aufwärts! In der Altenpflege«. Bei-
den liegt der starke regionale Fachkräftemangel zugrunde. 
Der Abschluss als Altenpflegerin für An- und Ungelernte 
wird wesentlich über das Lernen in der Arbeit erreicht und 
zwar unter Fortführung der bereits zuvor bestehenden 
Beschäftigungsverhältnisse. Die stattfindende Kompetenz-
entwicklung wird begleitet und angeleitet, die erworbenen 
Kompetenzen werden im Hinblick auf ihre Äquivalenz zu 
den im Hessischen Rahmenplan aufgeführten Kompeten-
zen bewertet. Diese bundesweit erstmals erprobten Mo-
delle einer arbeitsintegrierten und abschlussbezogenen 
Qualifizierung basieren auf den langjährigen beruflichen 

Erfahrungen der Teilnehmerinnen im Pflegebereich mit ih-
ren vielfältig informell und nichtformal erworbenen Kom-
petenzen. 

BWP Welche Chance sehen Sie in solchen Validierungs-
konzepten? Und sind nicht in den letzten Jahren auf Län-
der- und Bundesebene deutliche Fortschritte in der An-
erkennung von informell und nichtformal erworbenen 
Kompetenzen erzielt worden?
Dehnbostel Validierungskonzepte, die den realen Be-
darf und die Erfordernisse unterschiedlicher Regionen, 
Branchen und Bildungsbereiche aufnehmen, sind absolut 
notwendig. Sie werden bislang aber noch in einem unzu-
reichenden Maße gefördert. Was die bildungspolitisch 
und ministeriell basierte Anerkennung von Bildungs- und 
Lernleistungen betrifft, so erleben wir seit Jahren nahezu 
inflationäre Landes- und Bundesregelungen zur Gleichset-
zung von Berufsabschlüssen und Studienzugangsberechti-
gungen und zur Anerkennung von beruflich erworbenen 
Kompetenzen auf Studiengänge. Diese bildungspolitischen 
Erlasse umgehen durchweg die eigentlich notwendigen 
Kompetenzfeststellungen und Validierungen. Stattdes-
sen werden gut gemeinte oder bildungspolitisch oppor-
tune Gleichsetzungen vorgenommen. Als Beispiel ist die 
KMK-Vereinbarung von 2009 anzuführen, nach der 50 Pro- 
zent eines Studiums durch den Nachweis von zuvor erwor-
benen Kompetenzen anerkannt werden können. Warum 
aber nur 50 Prozent? Und nicht wie in Frankreich nach 
dem VAE-System und in der Schweiz nach dem Berufsbil-
dungsgesetz 100 Prozent, wenn die Validierung dieses er-
bringt? Und wie und anhand welcher Kriterien werden die 
50 Prozent anerkannt? An einzelnen Universitäten gibt es 
– nicht zuletzt aufgrund von Initiativen wie »ANKOM« und 
»Offene Hochschule« – durchaus ausgewiesene Ansätze 
und Konzepte. Es fehlen aber bundesweit geltende, valide 
und objektive Verfahren. Hier schottet sich der Hochschul-
bereich noch beharrlich gegenüber der Berufsbildung ab.

BWP Bleiben wir bei der Berufsbildung. Hier stellt sich im-
mer wieder die Frage: Ist die Validierung von außerhalb 
des formalen Bildungssystems erworbenen Kompetenzen 
mit dem Berufsprinzip vereinbar?
Dehnbostel Dies ist ein neuralgischer Punkt! Ohne Zwei-
fel ist die verbindliche Einbeziehung informeller und nicht-
formaler Lernergebnisse in anerkannte Qualifizierungswe-
ge wie das duale System und die Fortbildungsberufe mit 
erheblichen Risiken verbunden. Kritische Einschätzungen, 
die eine Auflösung des Berufsprinzips und des dualen Sys-
tems der Berufsausbildung annehmen, sind in Anbetracht 
der Systementwicklungen in vielen Ländern berechtigt. 
Durch eine einseitige Outcome- und Marktorientierung 
besteht die Gefahr, die Zielsetzungen einer umfassenden 
beruflichen Handlungskompetenz und einer auf das In-
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dividuum bezogenen Bildung aufzugeben. Insbesondere 
eine Aufsplitterung und Segmentierung der beruflichen 
Bildung durch Modularisierung im ordnungspolitischen 
Sinne würde solch eine Entwicklung hervorrufen. Demge-
genüber steht eine Einbindung informell und nichtformal 
erworbener Kompetenzen für eine erweiterte Beruflich-
keit. Referenz und Standards für die Anerkennung infor-
mell und nichtformal erworbener Kompetenzen sind die 
Aus- und Fortbildungsordnungen. Die entsprechende An-
erkennung von Modulen in Hochschulstudiengängen kann 
als Positivbeispiel hierzu dienen. Eine Auflösung von Stu-
diengängen und Studienabschlüssen ist bei einem validen 
Validierungskonzept nicht zu befürchten. 

BWP Kann die Aufwertung informell und nichtformal er-
worbener Kompetenzen zu Ungleichheiten oder Unge-
rechtigkeiten gegenüber formal erworbenen Abschlüssen 
führen? Wie ist das Anerkennungsgesetz in diesem Zusam-
menhang zu sehen?
Dehnbostel Wie bereits ausgeführt, grenzen rein anfor-
derungsorientierte Validierungskonzepte sozial Benach-
teiligte eher aus und verstärken bestehende Ungleich-
heiten. Generell wird mit der Validierung gegenüber den 
formalen Abschlüssen aber ein höheres Maß an Transpa-
renz und Gerechtigkeit hergestellt, weil die tatsächlich 
vorhandene Handlungskompetenz und Handlungsfähig-
keit erfasst und bewertet wird. Dem Anerkennungsgesetz 
kommt in diesem Zusammenhang eine Sonderstellung zu. 
Es dient der Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse 
und auch der Anrechnung beruflicher Teilqualifikationen. 
Hier gibt es seit 2012 einen allgemeinen Rechtsanspruch 
auf ein Anerkennungsverfahren, das im Ausland erworbe-
ne Berufsqualifikationen auf die rund 600 bundesrechtlich 
geregelten Aus- und Fortbildungsabschlüsse bezieht. Zen-
tral ist die Frage, ob wesentliche Unterschiede zwischen 
der ausländischen Berufsqualifikation und dem inländi-
schen Referenzberuf bestehen und ob diese gegebenenfalls 
durch Berufserfahrung oder weitere Befähigungsnachwei-
se ausgeglichen werden können. Ungleichheiten und Un-
gerechtigkeiten gegenüber formal erworbenen Qualifikati-
onen und Abschlüssen entstehen dann, wenn Dokumente 
für die Gleichwertigkeitsprüfung herangezogen werden, 
die nicht objektiv und valide erfasst worden sind. Die im 
Gesetz vorgesehene Berücksichtigung von Berufserfahrun-
gen zum Ausgleich fehlender Teilqualifikationen oder zur 
Kompensation fehlender Dokumente stellt eine zu begrü-
ßende Anerkennung informell und nichtformal erworbe-
ner Kompetenzen dar, die im Rahmen einer Qualifikations-
analyse erfolgen soll. Zur Herstellung gerechter Maßstäbe 
und Anerkennungen heißt dies zugleich, dass die beiden 

bisher nebeneinanderherlaufenden Prozesse – die Ent-
wicklung bundesweit geltender Validierungsverfahren 
und die Gleichwertigkeitsfeststellungverfahren nach dem 
Anerkennungsgesetz – unter vergleichbaren und äquiva-
lenten Kriterien und Verfahrensregeln vorzunehmen sind. 

BWP Eine letzte Frage: Welche zentralen Aspekte sollten 
bei der Entwicklung eines nationalen Validierungssystems 
berücksichtigt werden, damit es breite Anerkennung und 
Verbreitung findet und letztlich seine Wirkung entfalten 
kann?
Dehnbostel Ich möchte diese komplexe Thematik hier 
auf die vier Punkte beschränken: den institutionellen Rah-
men, die Einordnung in den DQR, die modellhafte Ent-
wicklung und die Qualitätssicherung. 
Bei der Entwicklung eines nationalen Validierungssys-
tems ist eine institutionelle und organisatorische Absi-
cherung unerlässlich, die die verbindliche Einbeziehung 
öffentlich-rechtlicher Standards sichert. Institutionell ist 
der Rückgriff auf zuständige Stellen naheliegend, wobei 
von der EU zusätzlich eine national zuständige Zertifizie-
rungsstelle empfohlen wird. Es sollten keine neuen Or-
ganisationen geschaffen, sondern möglichst bestehende 
Organisationen unter Erweiterung des Aufgaben- und 
Leistungsspektrums genutzt werden. Akkreditierungsver-
fahren, wie sie im Bereich der Hochschulen und in Teilen 
der Weiterbildung eingeführt wurden, könnten Beispiel-
charakter haben. In diesem Rahmen sind auch die Zuord-
nungen von informell und nichtformal erworbenen Kom-
petenzen in den DQR vorzunehmen. Sie werden erst über 
ein Validierungssystem auf breiter Basis möglich. 
Die modellhafte Entwicklung von Validierungskonzepten 
wird bisher in unterschiedlichen Branchen und in verschie-
denen Bundesländern durchgeführt. Eine bundesweite 
Förderung ist hier längst überfällig, um Entwicklungen 
zu fördern und die Wirkungen bundesweit und im euro-
päischen Kontext abzustimmen. Und schließlich ist die 
Entwicklung eines Validierungssystems verstärkt unter 
Gesichtspunkten der Qualitätssicherung und -entwick-
lung voranzubringen. Eine Qualitätssicherung, die Abläu-
fe und Zuständigkeiten verbindlich festlegt und transpa-
rent macht, ist sicherlich eine notwendige Voraussetzung 
für die breite Akzeptanz der Validierung informellen und 
nichtformalen Lernens im Bildungs- und Berufsbildungs-
system. Das gilt für umfassende Validierungskonzepte und 
-verfahren wie auch für die einzelnen Verfahrensstufen der 
Kompetenzfeststellung, der Beschreibung von Lernergeb-
nissen und der Bewertung. Wie in anderen Bereichen auch 
sind hier interne und externe Qualitätssicherungssysteme 
notwendig.

Interview: Dr. Christine Eberhardt, Christiane Jäger
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SILVIA ANNEN
Dr., wiss. Mitarbeiterin im 
Arbeitsbereich »Kaufmän-
nisch-betriebswirtschaftliche 
Dienstleistungsberufe und 
Berufe der Medienwirt-
schaft« im BIBB

MARKUS BRETSCHNEIDER
Wiss. Mitarbeiter im 
Arbeitsbereich »Gewerb-
lich-technische und 
naturwissenschaftliche 
Berufe« im BIBB

Der Rat der Europäischen Union hat am 20. Dezember 2012 eine Empfehlung 

zur Validierung nichtformalen und informellen Lernens abgegeben, welche 

die einzelnen Mitgliedstaaten auffordert, entsprechende Regelungen bis 

zum Jahr 2018 einzuführen. Hierzu benennt die Empfehlung zentrale Ele-

mente eines Validierungsprozesses. Im Beitrag werden zunächst die Hinter-

gründe und Intentionen dieser Bestrebungen umrissen und daran anschlie-

ßend einzelne Elemente begrifflich konkretisiert. Schließlich werden 

exemplarisch nationale Entwicklungen zur Umsetzung der Ratsempfehlung 

kurz betrachtet – unter besonderer Beachtung der einzelnen Prozessschritte.

Ausgangssituation

Zur Förderung lebenslanger Lernprozesse sind in den ver-
gangenen zwei Jahrzehnten nichtformales und informelles 
Lernen als gleichberechtigte Lernformen neben das for-
male Lernen immer deutlicher in den bildungspolitischen 
Fokus gerückt. Ausgehend von Impulsen der Europäischen 
Union lässt sich hierbei eine Entwicklung nachzeichnen 
(vgl. Gutschow 2010, S. 16 f.). Aus ihr wird erkennbar, 
dass die strategischen Überlegungen auf der Makroebene 
zunehmend konkretes Handeln auf der Mikroebene nach 
sich ziehen. Für die Einführung des Europäischen Qualifi-
kationsrahmens für lebenslanges Lernen im April 2008 und 
des Deutschen Qualifikationsrahmens für lebenslanges 
Lernen im Mai 2013 ist die Orientierung an Lernergebnis-
sen prägend. Wenngleich in Deutschland der achtstufigen 
DQR-Skala bislang »nur« Qualifikationen, die im Rahmen 
formaler Lernprozesse erworben wurden, zugeordnet sind, 
so ist perspektivisch auch eine Zuordnung von Ergebnissen 
nichtformaler und informeller Lernprozesse vorgesehen. 
Die aktuelle Ratsempfehlung fordert die EU-Mitgliedstaa-
ten auf, geeignete Regelungen für die Validierung bis spä-
testens 2018 einzuführen.
Als Abgrenzungskriterien der unterschiedlichen Lernfor-
men dienen die Art ihrer Organisation, ihre Zielgerichtet-
heit und Zertifizierung (vgl. CEDEFOP 2009). Formales 
und nichtformales Lernen zeichnet sich dadurch aus, dass 
es im Hinblick auf Lernorte, Lerninhalte und Lernzeiten 
fremdorganisiert wird, während sich informelles Lernen 

durch das Individuum selbst und dabei häufig unbewusst 
vollzieht. Genau dieser Aspekt des Unbewussten begründet 
die Notwendigkeit einer rückblickenden Identifizierung 
der individuellen Lernergebnisse. Informelle Lernprozesse 
führen üblicherweise nicht zu einer Zertifizierung, die bei 
formalem und zumeist auch bei nichtformalem Lernen ge-
geben ist. Diese Lernformen unterscheiden sich wiederum 
durch den Verkehrswert der erworbenen Zertifikate, d.h. 
welche Berechtigungen im Bildungs- und Beschäftigungs-
system damit verbunden sind.

Funktionen von Validierung

Im Memorandum über Lebenslanges Lernen wurde bereits 
im Jahr 2000 für die Schlüsselbotschaft »Bewertung des 
Lernens« das Ziel formuliert, die »Methoden der Bewer-
tung von Lernbeteiligung und Lernerfolg deutlich [zu] ver-
bessern, insbesondere im Bereich des nichtformalen und 
des informellen Lernens« (Kommission der Europäischen 
Gemeinschaften 2000, S. 18 f.). Vor dem Hintergrund zu-
nehmender Diskontinuitäten in Erwerbsbiografien und Le-
bensläufen werden als Begründung der »steigende Bedarf 
an qualifizierten Arbeitskräften und der immer schärfer 
werdende Wettbewerb um Arbeitsplätze« (ebd.) angeführt. 
Als Argumentationsfigur wird in den ersten Dokumenten 
der Europäischen Union, in denen nichtformales und in-
formelles Lernen thematisiert wird, ausschließlich die ar-
beitsmarktliche Verwertbarkeit von Lernnachweisen ver-
wendet. Die Förderung bürgerschaftlichen Engagements 



und eine breit angelegte Persönlichkeitsentwicklung tre-
ten als erweiterter Fokus erst zu einem späteren Zeitpunkt 
hinzu (vgl. z.B. Kommission der Europäischen Gemein-
schaften 2001, S. 9).

Validierungsverfahren und ihre zentralen  
Elemente

Der Begriff Validierung wird verstanden als »ein Verfahren, 
bei dem eine zugelassene Stelle bestätigt, dass eine Person 
die anhand eines relevanten Standards gemessenen Lern- 
ergebnisse erzielt hat« (Rat der Europäischen Union 2012, 
S. 5). Dabei werden die aufeinander aufbauenden Elemen-
te Identifizierung, Dokumentierung, Bewertung und Zer-
tifizierung unterschieden (vgl. Kasten). Sie sollen je nach 
individuellem Bedarf einzeln oder in Kombination genutzt 
werden. Der Gedanke, dass es hierfür keinen »Königsweg« 
gibt, wurde bereits 2004 in den »Gemeinsame[n] europäi-
schen Grundsätze[n] für die Validierung des nicht-forma-
len und des informellen Lernens« formuliert (vgl. Kommis-
sion der Europäischen Gemeinschaften 2004). 
Die in der Ratsempfehlung genannten Schritte werden im 
Folgenden konkretisiert und ihre Bedeutung für den Ge-
samtprozess der Validierung herausgearbeitet.
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Elemente der Validierung

… um dem Einzelnen die Möglichkeit zu geben, einen 
Nachweis über das außerhalb der formalen Bildung und 
Berufsbildung erlernte – einschließlich Mobilitätserfahrun-
gen – zu erbringen und dieses Erlernte für seine berufliche 
Laufbahn und weiteres Lernen zu nutzen, sollten die 
Mitgliedstaaten unter Achtung des Subsidiaritätsprinzips … 
gegebenenfalls die folgenden Elemente in die Regelungen 
für die Validierung nichtformalen und informellen Lernens 
aufnehmen und gleichzeitig dem Einzelnen die Möglichkeit 
bieten, jedes dieser Elemente entweder einzeln oder in 
Kombination entsprechend seinen Bedürfnissen für sich zu 
nutzen:

a) Identifizierung (...)

b) Dokumentierung (...)

c) Bewertung (...)

d) Zertifizierung der Ergebnisse der Bewertung der von einer 
Person auf nichtformalem oder informellem Weg erzielten 
Lernergebnisse in Form einer Qualifikation oder in Form von 
Leistungspunkten, die zu einer Qualifikation führen, oder in 
einer anderen geeigneten Form …

(Rat der Europäischen Union 2012, S. 3) 

Identifizierung

Die Anerkennung von Lernergebnissen, seien sie formaler, 
nichtformaler oder informeller Art, setzt zunächst ein re-
flektierendes Erkennen derselben voraus. Dieser grundle-
gende Schritt des Identifizierens kann bezogen auf vorge-
gebene Standards im Sinne eines »geschlossenen Systems« 
definierter Lernergebnisse erfolgen. Ein Beispiel hierfür 
sind die sogenannten Referenzberufe, die im Rahmen des 
Bundesqualifikationsfeststellungsgesetzes (BQFG) als Be-
zugsgröße zur Feststellung der Gleichwertigkeit von im 
Ausland erworbenen Qualifikationen herangezogen wer-
den (vgl. Böse/Schreiber/Lewalder in diesem Heft). 
Im Unterschied dazu ist aber auch ein »offener« Ansatz 
möglich, der sich an der Biografie eines Individuums ori-
entiert und Kompetenzen auf der Basis von Aktivitäten 
in unterschiedlichen Lebensbereichen ableitet. Beide An-
sätze lassen sich auch miteinander verknüpfen, wobei ein 
»offenes« Vorgehen in ein »geschlossenes« System münden 
kann. Die Art und Weise der Identifizierung begründet sich 
vor allem darin, dass ein summativer Ansatz, der später zu 
einer Bewertung oder gar Zertifzierung von Lernleistun-
gen führt, oder ein formativer Ansatz, der sich stärker auf 
die individuelle Selbstvergewisserung richtet, angestrebt 
wird (vgl. auch den Abschnitt »Bewertung«). Der Schritt 
der Identifizierung kann eigenständig oder mithilfe Dritter 
erfolgen.

Dokumentierung

Die Dokumentation von Lernergebnissen ist von zentraler 
Bedeutung für deren nachfolgende Bewertung. Da nicht-
formale Lernprozesse immer fremdorganisierte Lernpro-
zesse sind, kann auch eine Dokumentation derselben durch 
Dritte erfolgen, sodass hier – durch Bezug auf vorgegebene 
Standards – ein gewisser Grad an Objektivierung gegeben 
ist. Ungleich schwieriger verhält es sich mit der Dokumen-
tation von Lernergebnissen informellen Lernens, da diese 
per definitionem nicht notwendigerweise intentional sind. 
Dokumentieren lassen sich hier »materialisierte Produkte« 
als Ergebnis von Lernprozessen – dies beispielsweise im 
Sinne des Prüfungsinstrumentes »Prüfungsprodukt/Prü-
fungsstück«. Dabei erhält der Prüfling die Aufgabe, ein be-
rufstypisches Produkt herzustellen, was beispielsweise ein 
Metall- oder Holzerzeugnis, ein Computerprogramm, ein 
Marketingkonzept oder eine Projektdokumentation sein 
kann (vgl. BIBB Hauptausschuss 2013, S. 19).

Bewertung

Ein klares Verständnis des Bewertungsbegriffs ist wichtig, 
um die damit verbundenen institutionellen Arrangements 
innerhalb eines Validierungsprozesses zu verstehen (vgl. 
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Werquin 2007, S. 27). Bei der Bewertung geht es im Grun-
de um ein »In-Bezug-Setzen«: Die dokumentierten Lerner-
gebnisse werden in Bezug zu einem spezifischen Standard 
(z.B. einem Qualifikations- oder Anforderungsprofil) oder 
zu bestimmten Erwartungen gesetzt. Dabei können so-
wohl berufliche als auch bildungsbezogene Standards he-
rangezogen werden und eine Vielzahl von Methoden zum 
Einsatz kommen. Auch hier lassen sich die bereits oben 
genannten summativen und die formativen Formen unter-
scheiden (vgl. Colardyn/Björnavold 2005, S. 106). Im 
Rahmen der oben bereits erwähnten Gleichwertigkeits-
prüfung von im Ausland erworbenen Qualifikationen auf 
Grundlage des BQFG bilden die sogenannten Referenzbe-
rufe die Bezugsgröße bzw. den Standard. 
Nach der Definition von Gnahs (2003, S. 91) sind Beurtei-
lungen eine Form der Fremdeinschätzung, die schriftlich 
festgehalten wird und auf Ermittlungsverfahren beruht, 
denen bestimmte Standards und Referenzniveaus zugrun-
de liegen. Unter Bewertung werden aber auch Selbstein-
schätzungen der Lernenden verstanden, die auf ihrer in-
dividuellen Beurteilung beruhen. Damit ergibt sich eine 
große Bandbreite möglicher Formen der Bewertung ins-
besondere in Bezug auf nichtformal und informell erwor-
bene Lernergebnisse. Die Abbildung gibt einen Überblick 
über verschiedene Methoden der Selbst- und Fremdein-
schätzung.

Zertifizierung

An die Bewertung schließt sich die Zertifizierung als »eine 
schriftlich fixierte Fremdbewertung, die in der Regel auf 
einer externen Prüfung basiert und outputorientiert so-
wie an fachlichen Kompetenzen ausgerichtet ist« (Gnahs 
2010, S. 48) an – und zwar auf der Grundlage bestimm-
ter (Mindest-)Standards und Referenzniveaus. Dabei sind 
mit der Zertifizierung teilweise bestimmte Berechtigungen 
verbunden. Durch die Zertifizierung bescheinigt eine kom-

petente und legitimierte Einrichtung, dass ein Individuum 
die entsprechenden Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kompe-
tenzen besitzt und diese gemäß festgelegten Standards be-
wertet und validiert wurden (vgl. CEDEFOP 2008, S. 41). 
Die Zertifizierung erfolgt stets auf der Grundlage der Er-
gebnisse der vorangegangenen Schritte.

Zwischenfazit

Bei der vertieften Betrachtung der einzelnen Schritte eines 
Validierungsprozesses, die in der Empfehlung des Rats der 
Europäischen Union benannt werden, wird deutlich, dass 
diese aufeinander aufbauen und die Ergebnisse des vo-
rausgehenden Schrittes bedeutsam für die weiteren sind. 
Zudem zeigt sich, dass sich die einzelnen Schritte teilweise 
nicht völlig trennscharf voneinander abgrenzen lassen. Be-
zogen auf die beiden Schritte der Identifizierung und der 
Dokumentation ist anzumerken, dass diese einer bestimm-
ten Ausrichtung bedürfen, sofern eine Bewertung und eine 
Zertifizierung als weitere Schritte des Validierungsverfah-
rens beabsichtigt sind.
Als weiteres relevantes Element im Validierungsprozess ist 
die Beratung zu erwähnen. Sie erstreckt sich einerseits da-
rauf, die genannten Elemente integrativ zu begleiten. Dar-
über hinaus erscheint aber auch eine Beratung bzw. Infor-
mation zu Beginn eines Validierungsprozesses, welche den 
Gesamtprozess transparent macht und Orientierung über 
Aufwand und möglichen Nutzen gibt, erforderlich.

Exemplarische Entwicklungen in deutschsprachi-
gen Ländern

Die in der Ratsempfehlung benannten vier Schritte eines 
Validierungsverfahrens finden sich in der deutschen Dis-
kussion um Verfahren zur Anerkennung von nichtformal 
und informell erworbenen Kompetenzen wieder. An dieser 
Stelle sei jedoch darauf hingewiesen, dass hierzulande oft-
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mals eher von Anerkennungs- und nicht von Validierungs-
verfahren gesprochen wird bzw. diese teilweise voneinander 
unterschieden werden. Während mit dem Begriff Anerken-
nung stärker der formal gesetzliche Aspekt verbunden ist, 
stehen im Zusammenhang mit dem Begriff der Validierung 
oftmals eher methodische Aspekte im Vordergrund.
Gutschow (2010, S. 13) unterscheidet idealtypisch fol-
gende Phasen in Bewertungsverfahren:
1. Information, Beratung, 
2. Nachweis der erworbenen Kompetenzen (im Sinne von 

Dokumentation), 
3. Präsentation der Kompetenzen vor einem bewertenden 

Gremium, 
4. Bestätigung der festgestellten Kompetenzen und 
5. Zertifizierung durch zuständige Stelle. 

Eine ähnliche Phaseneinteilung nehmen Dehnbostel/
Seidel/Stamm-Riemer (2010) vor: 
1. Information und Beratung, 
2. Ermittlung, 
3. Bewertung, 
4. Validierung und 
5. Zertifizierung. 

Sie weisen ebenfalls darauf hin, dass diese Differenzierung 
vor allem analytischen Zwecken dient und in der Praxis nur 
selten in dieser Trennschärfe vorliegt (vgl. ebd., S. 15 ff.). 
So finden sich in der Praxis unterschiedliche Ansätze und 
Verfahren, die nicht notwendigerweise alle oben genann-
ten Schritte umfassen. Hier ist auch wieder zu unterschei-
den zwischen eher summativ-anforderungsorientierten 
Verfahren, wie in Deutschland beispielsweise der Exter-
nenprüfung, die auf eine formale Zertifizierung abzielt, 
und eher formativ-entwicklungsorientierten Verfahren, 
wie beispielsweise dem ProfilPASS-System, welcher der in-
dividuellen Kompetenzentwicklung dient. 
In der Schweiz besteht seit dem Jahr 2005 die Möglichkeit 
der Validierung nichtformalen und informellen Lernens 
(vgl. Art. 9 Abs. 2 Schweizerisches Berufsbildungsgesetz 
[BBG]). Die sogenannte Validierung von Bildungsleistun-
gen gilt als »anderes« gleichwertiges Qualifikationsverfah-
ren zur Zertifizierung von Kompetenzen im Hinblick auf 
den Erwerb eines anerkannten beruflichen Abschlusses 
(neben weiteren »anderen« Qualifikationsverfahren; vgl. 
Maurer/Wettstein in diesem Heft). Die Zulassung zu 
diesen anderen Qualifikationsverfahren, die vom Bund laut 
Art. 33 BBG anerkannt werden müssen, ist nicht abhängig 
vom Besuch bestimmter Bildungsgänge (Art. 34 Abs. 2 
BBG). Der gesamtschweizerische Leitfaden für das Verfah-
ren zur Validierung von Bildungsleistungen unterscheidet 
die folgenden fünf Phasen (vgl. BBT 2010, S. 10 ff.):

1. Information und Beratung, 
2. Bilanzierung, 
3. Beurteilung, 
4. Validierung und 
5. Zertifizierung. 

Hier wird deutlich, dass der schweizerische Validierungs-
prozess von der Empfehlung des Rats der Europäischen 
Union nur leicht abweicht. Letztendlich enthält der Prozess 
die wesentlichen in der Empfehlung geforderten Schritte. 
Dabei sind in der Phase der Bilanzierung die Identifika- 
tion und die Dokumentation der individuellen Fähigkeiten, 
Fertigkeiten und Kompetenzen enthalten. Der Begriff der 
Validierung wird – wie in der Ratsempfehlung – als überge-
ordneter Begriff zur Bezeichnung des gesamten Verfahrens 
benutzt, stellt daneben jedoch auch eine Phase zwischen 
der Beurteilung und der Zertifizierung dar. Im Rahmen die-
ser entscheidet das sogenannte Validierungsorgan, welche 
beruflichen Handlungskompetenzen erreicht und welche 
Anforderungskriterien der Allgemeinbildung erfüllt sind, 
und stellt dazu eine Lernleistungsbestätigung aus. Darüber 
hinaus legt dieses Gremium fest, welche ergänzende Bil-
dung der/die Kandidat/-in noch absolvieren muss, um den 
anvisierten Abschluss zu erhalten (vgl. BBT 2010, S. 13).
In Österreich findet ebenfalls eine intensive Diskussion um 
die Implementierung von Verfahren zur Validierung von 
Kompetenzen statt (vgl. Löffler/Lachmayr in diesem 
Heft). Dabei erfolgt jedoch eine Abgrenzung zu den soge-
nannten Anerkennungsverfahren. Validierungsverfahren 
beschäftigen sich demnach direkt mit den Lernergebnissen 
der Einzelpersonen und weniger mit dem Vergleich von 
Qualifikationen auf der Grundlage von Lehrplänen, was 
wesentliches Merkmal von Anerkennungsverfahren ist. In-
sofern werden in der österreichischen Diskussion Verfah-
ren der Anerkennung von Qualifikationen und Verfahren 
der Validierung von Kompetenzen unterschieden. Letztere 
werden zudem weiter differenziert in formale, summative 
und formative: Im Rahmen formativer Verfahren erfolgt 
eine Beschreibung und Bewertung individueller Kompe-
tenzen, ohne dass eine standardisierte Zertifizierung er-
folgt. Summative Validierungsverfahren bezeichnen dem- 
gegenüber eine Zertifizierung außerhalb des formalen 
Bildungssystems. Durch eine formale Validierung wird 
schließlich die Gleichwertigkeit mit Qualifikationen des 
formalen Bildungssystems angestrebt (vgl. Biffl/Pfef-
fer/Skrivanek 2012, S. 29f.).
Es zeigt sich, dass sich auch nach dem österreichischen Ver-
ständnis die Schritte der Identifizierung, Dokumentation 
und Bewertung, wie sie in der Ratsempfehlung beschrie-
ben werden, in den formativen Validierungsverfahren wie-
derfinden. Der Schritt der Zertifizierung tritt hingegen bei 
summativen und formalen Validierungsverfahren hinzu 
– außerhalb oder innerhalb des formalen Bildungssystems.



Funktionierende Validierungspraxis trotz begriff-
licher Unschärfe

Die vertiefte begriffliche Analyse zeigt insbesondere die 
Problematik des Validierungsbegriffs selbst. Dieser wird 
sowohl als Oberbegriff für den gesamten Prozess als auch 
als eigenständiger Schritt dieses Prozesses benutzt. Inner-
halb des Gesamtprozesses wird der Schritt der Validierung 
stets zwischen der Bewertung und der Zertifizierung ver-
ortet (vgl. zur Problematik des Validierungsbegriffs auch 
Annen 2012, S. 135 ff.). Diese begrifflichen Überschnei-
dungen scheinen jedoch in der Praxis unproblematisch zu 
sein, da die Abgrenzung der einzelnen Schritte ohnehin 
eher analytischer Natur ist.
Mit der Ratsempfehlung wurde auf europäischer Ebene ein 
wichtiger politischer Impuls gegeben, um die Entwicklung 
und Implementierung von Validierungsverfahren in den 
einzelnen Mitgliedstaaten voranzutreiben. Dieser Beitrag 
ist der Versuch, diese politisch geforderten Schritte be-
grifflich zu konkretisieren und ihre Bedeutung im Rahmen 
eines Validierungsverfahrens zu verdeutlichen. Die exem-
plarische Betrachtung der nationalen Diskussionen zeigt 
grundsätzlich ein Bewusstsein hinsichtlich der Bedeutung 
von Validierungs- bzw. Anerkennungsverfahren. Zudem 
wird deutlich, dass die in der Ratsempfehlung unterschie-
denen Schritte als eine idealtypische Charakterisierung 
von Validierungsverfahren national rezipiert und kontex-
tualisiert werden. s
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The European Inventory is a tool produced under the auspices of the Euro- 

pean Commission and has been in place since 2004. It presents an overview 

of the situation regarding validation in European countries. The 2014 Inven-

tory investigates 33 countries through 36 country reports. After describing 

the political context for the validation of non-formal and informal learning 

in Europe, namely the European Council Recommendation of December 2012, 

the article explains the main features of the European Inventory and presents 

selected findings.

The 2012 Recommendation on validation 

The importance of validation of non-formal and informal 
learning has been strongly emphasised within the context 
of the development of lifelong learning policies in Europe 
over the last decade. Validation has acquired an increa-
singly central part in most of the educational discourse of 
the EU: general education, vocational education and trai-
ning (VET), higher education and adult education. The Re-
commendation of the European Council on validation of 
non-formal an informal learning of December 2012 can be 
regarded as the beginning of a new stage for validation in 
Europe.
It signals an enhanced level of political commitment, cal-
ling all Member States to establish by 2018 arrangements 
for validation of non-formal and informal learning. The Re-
commendation is significant in that it sets a date and intro-
duces a coordinating body that is responsible for its follow 
up: the EQF Advisory Group (EQF AG). It also identifies the 
systems that will be used for the reporting and monitoring 
of the situation concerning validation and allows for the 
continuous development of supporting tools, notably the 
European Inventory and the European Guidelines. 
The Recommendation states that national arrangements 
should enable individuals to make visible the know- 
ledge, skills and competences they have acquired through 
non-formal or informal means. EU countries should, more- 
over, provide opportunities to obtain qualifications on the 

basis of learning outcomes achieved through non-formal 
and informal learning. The Recommendation also estab- 
lishes that validation encompasses four stages: Identifi-
cation, Documentation, Assessment and Certification of 
learning outcomes (for a full or part qualification). This 
differentiation of stages and possibilities for validation is 
important since it makes clear that validation can meet dif-
ferent individual needs and objectives. 
It also establishes principles for the validation arrange-
ments. It indicates the importance of linking validation 
arrangements to national qualifications frameworks – and 
thus be aligned to the EQF. In addition, the qualifications 
obtained on the basis of non-formal or informal learning 
should refer to the same standards as traditional quali-
fications, or equivalent standards. It also calls Member  
States to ensure that skills audits are offered to all individu-
als within six months of an identified need – for instance, to 
help overcome unemployment. The Recommendation also 
indicates the importance of having transparent quality as-
surance measures. To this end, the Recommendation calls 
for the adequate provision of professional development 
opportunities of staff involved in validation. Following the 

1 The current article does not constitute policy and might not necessarily 

present the views of the European Commission, Cedefop or the European 

Qualification Framework Advisory Group. 
2 Jo Hawley from ICF International contributed also to the article with 

valuable comments and input to the analysis.



1 7B W P  5 / 2 0 1 4 T H E M E N S C H W E R P U N K T

general idea of lifelong learning, it also encourages the 
widely availability of information and guidance targeted, 
especially, to disadvantaged groups, such as low-skilled 
immigrants and people who are unemployed or at risk of 
unemployment. Finally, the Recommendation also asks 
Member States to make full use of EU transparency tools 
(Europass, Youthpass) and to find synergies with credit 
systems (ECTS and ECVET), assuring coherence between 
different European tools that can contribute to the imple-
mentation of validation procedures. This article presents 
information from the Inventory that illustrates some of 
these aspects.

The European Inventory on validation –  
Objectives, Scope and Data Collection

The Inventory consists of a series of country reports that 
present the situation in each of the countries it covers, as 
well as a range of other specific outcomes (for instance in-
depth case studies and thematic reports) that differ from 
edition to edition. The first Inventory was undertaken in 
2004 and was updated in 2005, 2008 and 2010. The 2014 
Inventory is its fifth update3. The 2014 Inventory main-
tains, to the extent possible, a similar structure to the 2010 
reports in order to assure continuity and the possibility to 
measure »progress made«. But at the same time, it has also 
introduced variations to take into account new political 
priorities outlined in the 2012 Recommendation. The ob-
jective of the 2014 update of the European Inventory on 
validation is to provide an accurate picture of the situation 
regarding validation arrangements across Europe. It aims 
at consolidating the Inventory as a reference source of in-
formation on validation of non-formal and informal lear-
ning in Europe. 
The 2014 Inventory consists of a total of 36 country up-
dates (two reports were prepared for Belgium and three for 
the UK) for 33 countries (all Member States, Switzerland, 
Turkey, Iceland, Norway, and Lichtenstein). There are also 
eight in-depth thematic reports that further explore spe-
cific aspects of validation such as the quality assurance 
or the governance of validation arrangements, and two 
case studies of specific validation projects of special inte-
rest. The inventory outputs are completed with a synthe-
sis report and an executive summary (all can be found at  

www.cedefop.europa.eu/validation). The 2014 update 
has also produced country fiches which use a common 
template to summarise main aspects of validation in each 
country covered, as assessed by a country expert. 

First insights of the 2014 inventory

The comprehensive definition on validation and its four dis-
tinct phases (Identification, Documentation, Assessment 
and Certification) makes validation a complex phenome-
non to study. It involves many different levels, institutions 
and sectors. Because of this, it is possible to say that in all 
countries some aspects of validation have been developed 
in different sectors (public, private and voluntary), and 
that validation of non-formal and informal learning is pos-
sible to a certain extent in all European countries. However, 
when looking more closely at the level of development, the 
picture is very heterogeneous across and within European 
countries.
There are not only differences in the level of implemen-
tation, countries also differ in the way they are approa-
ching validation. The country fiches explore the extent to 
which validation strategies have been developed. Having 
a national strategy was understood for the purpose of the 
Inventory as having comprehensive arrangements cover-
ing all education sectors and establishing strong connec-
tions between them. It also includes strong connections 
between validation in the public, private and third sector 
and having concrete measures in place to favour take-up 
as well as ensuring the quality of validation procedures. In 
2010 and 2014 three countries where considered within 
this category (Spain, Finland and France). At the time of 
writing the Inventory, Portugal, that had a comprehensive 
strategy in 2010, was redesigning their system, so it was 
difficult to say if their new approach would comply with all 
the requirements, but it is likely to do so. In 2014, eleven 
countries had a national strategy, but some of the elements 

DATA COLLECTION

The data collection for the Inventory was carried out during 

September-November 2013. Based on desk research and information 

gathered through national contacts and a range of stakeholder 

interviews, the country experts produced a country report and two 

corresponding country fiches, one for 2014 and one for 2010 

(containing 27 questions in total each). The first drafts of the country 

reports were shared with the EQF AG that provided comments and 

additional information on their respective countries. In addition, 

other (up to two) country experts commented on the reports. This 

input was processed by the authors of the country reports and sent 

back to the EQF AG for final review. The reports present information 

up to January 2014. The reports are the responsibility of each author 

and should not be seen as position papers from the EQF AG. The 

results presented below are this article author’s reading of the 

information collected in the Inventory.

3 The current update has been financed by the European Commission 

and carried out by IFC International under the supervision of a Steering 

Committee compound of policy officers from the European Commission 

(Koen Nondem, Chiara Riondino, Martina Ni Cheallaigh, Fabienne 

Metamayer, Mads Gravas) and Cedefop (Ernesto Villalba, Jens 

Bjørnåvold). Manuel Souto, Jo Hawley and Ilona Murphy managed 

the project. They coordinated a team of country experts from each of the 

countries covered by the 2014 Inventory. The Inventory has benefited 

from the involvement and input of the European Qualification Frame-

work Advisory Group.
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described above were missing (cf. figure 1). In most cases, 
countries have developed validation in one specific sector 
of education and connection between different sectors 
had not been well established. In addition, most countries  
lacked the connection to private or third sector validation 
arrangements. The number of countries that reported not 
having a national strategy decreased from 17 countries in 
2010 to nine countries in 2014. Countries that did not have 
a strategy in 2010 are now moving towards a more stra-
tegic approach to validation: 13 countries reported being 
in the process of developing a strategy in 2014, versus five 
in 2010. This is likely to be a result of the European Re-
commendation on validation and the deadline of 2018 it 
contained. It should also be noted that given the stringent 
definition of »national strategy« adopted for this project, 
a country that is deemed not to have a national strategy 
might have comprehensive sectoral strategies in place, or 
considerable activity taking place at ground level, but this 
may simply not be brought together into a single strategy. 
National strategies are still fragmented. This relates, in 
many cases, to the existence of multiple legal frameworks 
for validation. In 2014, only three countries reported ha-
ving a single framework covering validation (cf. figure 2). 
20 countries reported having multiple frameworks: eight 
countries with clear links between the different frame-
works and twelve having multiple frameworks with not  
clear links. Seven countries have legal frameworks for spe-
cific sectors, and are planning to develop them further, cre-
ating a more comprehensive framework. In Belgium-Flan-
ders, for example, there are separate measures in place for 
validation in most of the sectors but connections between 

the different parts of the system are not yet well-estab-
lished. The legal framework for validation might also be 
connected to other initiatives, and not be exclusively for 
validation. This is the case in six countries.
The 2012 Recommendation calls Member States to en- 
sure that »validation arrangements are linked to national 
qualifications frameworks and are in line with the EQF« 
(Council of the European Union 2012, C398/3). Vali-
dation is normally one of the topics of discussion in the 
development of NQF. Often, in the majority of EU coun-
tries, the documents outlining the national qualification 
frameworks (e.g. referencing reports) explicitly indicate 
as one of their objectives the improvement of validation 
arrangements. Of the 36 country reports of the 2014 in-
ventory 16 mentioned that discussions had taken place 
around the connection between the national qualifications 
framework and validation arrangements. 20 reports sug-
gest that the countries they cover have established this link, 
at least partially or in relation to some specific qualifica-
tions. The link in some cases may only be implicit and in 
draft form, pending further developments of the qualifica-
tion framework or is related to only few qualifications. It 
is important to note that the reported linkages may be of 
different nature, and may imply rather different levels of 
integration. Most countries have started the development 
of NQFs focusing on formal education qualifications. This 
means that their qualification frameworks only include 
qualifications obtained through the formal education sys-
tem, whereas other qualifications are not considered (for 
example those granted by private bodies, or regulated by 
the labour market agencies). In several countries, some of 
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Figure 1 

Does the country have a national (or where relevant, 

regional) strategy or policy for validation?

Source: 2014 European Inventory on Validation of non-formal and informal learning

Note: The analysis separates UK into three (England together with Northern Ireland, Wales and Scotland) and 

Belgium into two (Flanders and Wallonia). For 2010 no information from Wales was reported.
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these (which could be considered ›non-formally acquired‹) 
qualifications are in fact the ones with clearer procedures 
for validation. In addition, the validation procedures for 
the acquisition of all NQF qualifications may not necessa-
rily be well established; these procedures may pertain only 
to a small number of qualifications within the framework. 
Thus, the linkage between validation and NQF needs to be 
further developed. 

Conclusions

What can be concluded from our review? Since the 2010 In-
ventory there has been definite progress, albeit at a relative- 
ly steady pace. The European Council Recommendation 
on validation seems to be pushing Member States further 
in terms of thinking and designing coherent strategies for 
their validation arrangements. Although there are possi-
bilities for validation of non-formal and informal learning, 
these are still rather fragmented and connection between 
its different components and different sectors is still in pro-
gress. Involvement of private organisations and the third 
sector is still a challenge. To this end, it seems that the 
development of NQFs can provide a forum for discussion 
that facilitates the inclusion of a wider set of stakeholders, 
including private and voluntary sector stakeholders, in va-
lidation. However, more needs to be done in this respect. 
On the whole, validation is more common in VET and in 
relation to those qualifications that are closer to the labour 
market than in relation to general education qualifications. 
Having said this, higher education institutions seem to be 
allowing increasingly large exemptions of credits or parts 

of formal education HE programmes. Qualifications gran-
ted by the public employment offices (for example the VET 
certificates in the Czech Republic or certificados de profe-
sionalidad in Spain, or the HRDA qualifications in Cyprus) 
or related to the performance of a specific profession are 
normally the ones that make more use of validation. Al-
though there is a bourgeoning debate on how to connect 
those to formal qualifications and how to integrate them 
into the NQF, few countries have arrived to that position 
of having a clearly defined link. In the coming years, with 
further implementation of NQFs it is likely that countries 
will work towards that end. s
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Figure 2 

Does the country have a legal framework which frames the arrangements for 

validation of non-formal and informal learning?

Source: 2014 European Inventory on Validation of non-formal and informal learning

Note: The analysis separates UK into three (England together with Northern Ireland, Wales and Scotland) and 

Belgium into two (Flanders and Wallonia). For 2010 no information from Wales was reported.
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Stand der Diskussion und Beispiele guter Praxis

ROLAND LÖFFLER
BA, wiss. Mitarbeiter am 
Österreichischen Institut für 
Berufsbildungsforschung, 
Wien

NORBERT LACHMAYR
Dr., wiss. Mitarbeiter am 
Österreichischen Institut für 
Berufsbildungsforschung, 
Wien

Mit den Aktivitäten zum EQR rückte die Validierung nichtformaler und infor-

meller Lernergebnisse in den Fokus internationaler und nationaler Diskus-

sionen auf bildungspolitischer und wissenschaftlicher Ebene. In Österreich 

wurde zunächst im Rahmen eines umfassenden nationalen Konsultations-

prozesses die Vorgangsweise zur Entwicklung eines NQR abgestimmt. Im Bei-

trag werden diese politischen Rahmenbedingungen einleitend skizziert und 

in ihrer Bedeutung für Validierungsverfahren veranschaulicht. Der zweite Teil 

widmet sich Beispielen aus der Praxis und verortet und bewertet sie im Rah-

men der nationalen Umsetzungsstrategien.

Nichtformale und informelle Lernergebnisse im 
NQR und LLL-Strategie 2020

Die Notwendigkeit, einen nationalen Qualifikationsrah-
men mit Bezug zum EQR umzusetzen, wurde im Programm 
der Regierung Faymann1 sowohl im Kapitel Bildung als 
auch im Kapitel Wissenschaft/Forschung festgehalten. Ziel 
war es, das gesamte österreichische Qualifikationssystem 
bis zum Jahr 2013 in ein Klassifikationsschema mit acht 
Niveaus zu bringen.
Der Prozess zum Aufbau des NQR startete im Jahr 2007 
mit einer Informationsphase, auf die im Zeitraum Jänner 
bis Juni 2008 der Konsultationsprozess folgte. Um den Pro-
zess der Entscheidungsfindung, der im Jahr 2009 startete, 
zu erleichtern, wurden die Aktivitäten zum NQR in drei 
Korridoren organisiert: 

Korridor 1 (K 1) umfasst den Bereich des formalen Ler-
nens (also der gesetzlich geregelten Bildung),
Korridor 2 (K 2) betrifft den Bereich der nicht-forma-
len Qualifikationen (also die Erwachsenenbildung und 
sämtliche Formen der Weiterbildung), 
Korridor 3 (K 3) umfasst das informelle Lernen. 

Die Planung des Prozesses obliegt einer NQR-Steuerungs-
gruppe, die aus Vertreterinnen und Vertretern aller be-
troffenen Ministerien, der Sozialpartner/-innen und Län-
dervertretern besteht. Zur Umsetzung des NQR wurde 
die Koordinierungsstelle für den NQR in Österreich2 im-
plementiert. Für den K 2 wurde festgelegt, dass zunächst 
entsprechende organisatorische Strukturen geschaffen 

werden sollten (die jedoch vorerst nicht näher definiert 
wurden), um die Qualität und Akzeptanz der nichtformal 
erworbenen Qualifikationen im NQR zu gewährleisten. 
In der Folge sollten im Rahmen von Modellprojekten die 
schrittweise Einführung kompetenzbasierter Qualifika- 
tionsbeschreibungen und Curricula für den nicht-formalen 
Bereich erprobt werden.
Im Jahr 2010 wurden Kriterien und Verfahren für die Zu-
ordnung von Qualifikationen in den NQR entwickelt.3 Die-
se wurden im Rahmen einer Simulationsphase einer ersten 
Überprüfung unterzogen. Die Simulationsphase verfolgte 
die folgenden Ziele:

Testung der erarbeiteten Kriterien zur Zuordnung von 
Qualifikationen zum NQR und des Verfahrens zur Zu-
ordnung von Qualifikationen, 
Erarbeitung einer evaluierten und erprobten Basis für 
zukünftige Zuordnungen von Qualifikationen aller Kor-
ridore,
»Testung« der kritischen Momente im Verfahren.

Beginnend mit dem Jahr 2012 wurde eine ausgewählte An- 
zahl von Qualifikationen des nicht-formalen Bereichs (vgl. Tab.) 

1 Vgl. Regierungsprogramm 2008–2013 www.austria.gv.at/DocView.

axd?CobId=32965 Stand: 06.08.2014
2 Vgl. www.lebenslanges-lernen.at/home/nationalagentur_lebenslan 

ges_lernen/nqr_koordinierungsstelle/ (Stand: 06.08.2014)
3 Vgl. www.lebenslanges-lernen.at/home/nationalagentur_lebenslan 

ges_lernen/nqr_koordinierungsstelle/die_entwicklung_des_nqr_in_oes 

terreich/ (Stand: 06.08.2014)
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im Rahmen des Simulationsverfahrens zum Korridor 2 
hinsichtlich der Ausrichtung der Ausbildungspläne und 
Leistungsfeststellungsverfahren auf Lernergebnisorientie-
rung und die Zuordnung zu einer Stufe des NQR überprüft.
Parallel zu den Entwicklungen im Korridor 2 des NQR 
wurde im Rahmen der LLL-Strategie 2020 von den zustän-
digen Ministerien ein Aktionsplan entwickelt, der sicher-
stellen soll, dass ein österreichweit gültiges Verfahren zur 
Validierung nichtformaler und informeller Qualifikationen 
entwickelt werden kann. Dazu zählt unter anderem die 
Einrichtung sogenannter »Qualifikationsverantwortlicher 
Stellen« im Rahmen der Umsetzung des NQR (vgl. das Bei-
spiel WBA).
Im Bereich der informell erworbenen Qualifikationen (K 3) 
wurden erste Vorstöße gemacht – insbesondere von Ju-
gendorganisationen, Vereinen und Freiwilligenorganisa- 
tionen, in denen Personen keine »Ausbildung« im engeren 
Sinn erfahren, aber dennoch im Rahmen ihrer Tätigkeit 
informell Kompetenzen erwerben (etwa im Bereich der 
Kassenverwaltung, der Organisation und Protokollierung 
von Sitzungen oder in der Betreuung von Mitgliedern und 
Zielgruppen der Organisationen). Auf politischer Ebene 
wurden diese Versuche bisher jedoch kaum aufgegriffen.

Beispiele guter Praxis zur Validierung  
nichtformaler und informeller Lernergebnisse 

Parallel zum NQR-Prozess wurde in den letzten Jahren 
eine Reihe von konkreten Versuchen unternommen, nicht-
formal und informell erworbene Qualifikationen und 
Kompetenzen sichtbar, validierbar und zertifizierbar zu 
machen. Das Spektrum reicht dabei von der Umsetzung 
internationaler Initiativen (wie dem EUROPASS) über Ei-
geninitiativen österreichischer Bildungsanbieter/-innen 
bis zur Simulation von Zuordnungsverfahren zum NQR 
im Korridor 2 (s.o.). Im Folgenden soll anhand zweier Bei-
spiele gezeigt werden, wie die Sichtbarmachung nichtfor-
mal und informell erworbener Kompetenzen erfolgreich 
umgesetzt werden kann: Die Weiterbildungsakademie als 
Unterstützungs- und Beratungsstelle zur Erlangung einer 
Qualifikation als Erwachsenenbildner/-in geht auf die Ini- 
tiative mehrerer Bildungseinrichtungen zurück und zeigt 
auf, in welcher Weise bereits erworbene nichtformale und 
informelle Kompetenzen in einen Ausbildungsplan integ-
riert werden können. Die in der Simulationsphase des K 2 
geprüften Qualifikationen im Bereich Ersthelfer/-in, die 
im Rahmen der Freiwilligkeit erworben wurden, dienen 
als Beispiel für eine mögliche Ausgestaltung des Zuord-
nungsverfahrens zum NQR im Bereich der nichtformalen 
Qualifikationen.

Tabelle 

Qualifikationen, die im Rahmen des Simulationsverfahrens zum Korridor 2 überprüft und zu einer Stufe des NQR  

zugeordnet wurden 
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im Rahmen des Simulationsverfahrens zum Korridor 2 
hinsichtlich der Ausrichtung der Ausbildungspläne und 
Leistungsfeststellungsverfahren auf Lernergebnisorientie-
rung und die Zuordnung zu einer Stufe des NQR überprüft.
Parallel zu den Entwicklungen im Korridor 2 des NQR 
wurde im Rahmen der LLL-Strategie 2020 von den zustän-
digen Ministerien ein Aktionsplan entwickelt, der sicher-
stellen soll, dass ein österreichweit gültiges Verfahren zur 
Validierung nichtformaler und informeller Qualifikationen 
entwickelt werden kann. Dazu zählt unter anderem die 
Einrichtung sogenannter »Qualifikationsverantwortlicher 
Stellen« im Rahmen der Umsetzung des NQR (vgl. das Bei-
spiel WBA).
Im Bereich der informell erworbenen Qualifikationen (K 3) 
wurden erste Vorstöße gemacht – insbesondere von Ju-
gendorganisationen, Vereinen und Freiwilligenorganisa- 
tionen, in denen Personen keine »Ausbildung« im engeren 
Sinn erfahren, aber dennoch im Rahmen ihrer Tätigkeit 
informell Kompetenzen erwerben (etwa im Bereich der 
Kassenverwaltung, der Organisation und Protokollierung 
von Sitzungen oder in der Betreuung von Mitgliedern und 
Zielgruppen der Organisationen). Auf politischer Ebene 
wurden diese Versuche bisher jedoch kaum aufgegriffen.

Beispiele guter Praxis zur Validierung  
nichtformaler und informeller Lernergebnisse 

Parallel zum NQR-Prozess wurde in den letzten Jahren 
eine Reihe von konkreten Versuchen unternommen, nicht-
formal und informell erworbene Qualifikationen und 
Kompetenzen sichtbar, validierbar und zertifizierbar zu 
machen. Das Spektrum reicht dabei von der Umsetzung 
internationaler Initiativen (wie dem EUROPASS) über Ei-
geninitiativen österreichischer Bildungsanbieter/-innen 
bis zur Simulation von Zuordnungsverfahren zum NQR 
im Korridor 2 (s.o.). Im Folgenden soll anhand zweier Bei-
spiele gezeigt werden, wie die Sichtbarmachung nichtfor-
mal und informell erworbener Kompetenzen erfolgreich 
umgesetzt werden kann: Die Weiterbildungsakademie als 
Unterstützungs- und Beratungsstelle zur Erlangung einer 
Qualifikation als Erwachsenenbildner/-in geht auf die Ini- 
tiative mehrerer Bildungseinrichtungen zurück und zeigt 
auf, in welcher Weise bereits erworbene nichtformale und 
informelle Kompetenzen in einen Ausbildungsplan integ-
riert werden können. Die in der Simulationsphase des K 2 
geprüften Qualifikationen im Bereich Ersthelfer/-in, die 
im Rahmen der Freiwilligkeit erworben wurden, dienen 
als Beispiel für eine mögliche Ausgestaltung des Zuord-
nungsverfahrens zum NQR im Bereich der nichtformalen 
Qualifikationen.

Tabelle 

Qualifikationen, die im Rahmen des Simulationsverfahrens zum Korridor 2 überprüft und zu einer Stufe des NQR  

zugeordnet wurden 

Eingereichte Qualifikation (in alphabetischer 
Reihenfolge)

Qualifikationsanbietende Organisation

Ausbildung zur Fachkraft für Schutz und Sicherheit – »FSS«

Coach, zertifiziert nach ISO 17024 

Coaching Diplomlehrgang 

Ersthelfer/-in 

Fachkraft für Support-Technik 

Diplomlehrgang »Bildungs- und Berufsberatung« 

»Green. Building. Solutions.« Universitätslehrgang 

Interdisziplinärer Fortbildungslehrgang Legasthenie- 
therapeut/-in

SOZAK – Sozialakademie der Bundesarbeiterkammer

Sportverein-Management Ausbildung 

Diplomierte/-r Fachtechniker/-in für Automatisierungs-
technik

Technisch-handwerkliche Grundqualifikation 

Train the Lecturer 

Wiener Gewerkschaftsschule

alea + partner GmbH

bfi Berufsförderungsinstitut /systemCert

VHS Meidling, Wiener Volkshochschulen GmbH

Arbeiter-Samariterbund, Rotes Kreuz

BBRZ Gesellschaft für Arbeit und Bildung

bifeb Bundesinstitut für Erwachsenenbildung

Universität für Bodenkultur, Wien

Akademie des Österreichischen Bundesverbandes für 
Legasthenie

Bundesarbeiterkammer

BSO Österreichische Bundes-Sportorganisation

WIFI Wirtschaftsförderungsinstitut

dv austria – Bundesdachverband für Soziale Unternehmen

FH BFI Fachhochschule des BFI Wien

Verband österreichischer gewerkschaftlicher Bildung Wien
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wba Weiterbildungsakademie 

Die Weiterbildungsakademie steht als Beispiel für eine qua-
lifikationsvergebende Stelle im Bereich der nichtformalen 
Weiterbildung.4 Sie wurde im Zeitraum 2004 bis 2006 im 
Rahmen eines vom ESF geförderten Projekts unter der 
Federführung des Verbands österreichischer Volkshoch-
schulen entwickelt, die sich zur Gemeinschaftsinitiative 
»Kooperatives System der österreichischen Erwachsenen-
bildung« zusammengeschlossen haben. Die wba überprüft 
und erkennt Kompetenzen von in der Erwachsenenbildung 
Tätigen nach definierten Standards an und vergibt einen 
zweistufigen Abschluss mit Zertifikat und Diplom. Zudem 
unterstützt sie die Durchlässigkeit zwischen Erwachsenen-
bildung und hochschulischer Aus- und Weiterbildung und 
erkennt Bildungsangebote an, ohne selbst Bildungsanbie-
ter zu sein. Organisatorisch ist die wba in drei Feldern or-
ganisiert: 
1. Das Lenkungsgremium trägt die pädagogische Verant-

wortung und lenkt die strategischen, inhaltlichen, orga-
nisatorischen Agenden.

2. Der Akkreditierungsrat prüft alle Anträge seitens der 
wba-Studierenden und der Anbieter.

3. In der Geschäftsstelle werden alle eingereichten Anträge 
von wba-Studierenden und Bildungsanbietern bearbei-
tet und für den Akkreditierungsrat vorbereitet.

Interessierte können einen dreistufigen Prozess von 
der Standortbestimmung über das wba-Zertifikat bis 
zum wba-Diplom durchlaufen. Dazu können sie ein On-
line-Portfolio ausfüllen und danach ihre Nachweise in Ko-
pie einreichen. Die wba gibt daraufhin Rückmeldung, wel-
che Inhalte in Bezug auf das wba-Curriculum bereits erfüllt 
sind und wie fehlende Inhalte ergänzt werden können. Die 
eingereichten Portfolios werden anschließend vom Akkre-
ditierungsrat letztgültig beurteilt, danach erhalten die ein-
reichenden Personen die Standortbestimmung per E-Mail. 
Der Akkreditierungsrat beurteilt die eingereichten Portfo-
lios auf der Ebene der Personen in Bezug auf den Zertifizie-
rungsprozess.
Die im Portfolio enthaltenen Bildungsgänge werden nicht 
automatisch allgemein akkreditiert; dazu bedarf es eines 
Antrags des jeweiligen Bildungsanbieters. Ist ein Bildungs-
gang eines Bildungsanbieters jedoch einmal vom Akkredi-
tierungsrat der wba anerkannt, kann er in der Folge von 
Personen als Nachweis erworbener Kompetenzen in das 
Portfolio aufgenommen werden.
Zur Erlangung des wba-Zertifikats (zertifizierte Erwach-
senenbildnerin/zertifizierter Erwachsenenbildner) sind 
zusätzlich zum Nachweis der erworbenen Kompetenzen 
in Form eines Portfolios bzw. des Nachweises absolvierter 

Ausbildungen der Nachweis erwachsenenbildnerischer 
Praxis sowie die Absolvierung der »Zertifizierungswerk-
statt« verpflichtend. In diesem Assessment werden berufs-
bezogene erwachsenenbildnerische Kompetenzen sowie 
soziale und personale Kompetenzen der wba-Studieren-
den in Form standardisierter schriftlicher Tests überprüft. 

Das wba-Zertifikat bildet die Basis zur Erlangung des 
wba-Diploms (Diplomierte/-r Erwachsenenbildner/-in). 
Im Aufbauteil erfolgt eine Schwerpunktsetzung in einem 
oder mehreren der vier Bereiche: 

Lehren/Gruppenleitung/Training, 
Bildungsmanagement,
Beratung und Bibliothekswesen und
Informationsmanagement.

Dazu treten noch die Bereiche »wissenschaftsorientiertes 
Arbeiten« und »Fachliteratur und Rezensionen« sowie »Re-
flexive Kompetenz« in Form einer Diplomarbeit.
Das Abschlusskolloquium stellt den letzten Schritt zur 
»Diplomierten Erwachsenenbildnerin/zum Diplomierten 
Erwachsenenbildner« dar, wenn alle für den Abschluss er-
forderlichen Kompetenzen nachgewiesen und durch den 
Akkreditierungsrat bestätigt worden sind. Beim Abschluss-
kolloquium präsentieren die wba-Studierenden ihre 
wba-Diplomarbeit und die daraus abgeleiteten Erkenntnis-
se für ihre erwachsenenbildnerische Praxis. Daraus ergibt 
sich ein fachlicher Austausch zu erwachsenenbildungsre-
levanten Fragestellungen. Im Normalfall wird das Kollo-
quium als Gruppendiskussion geführt. Das wba-Zertifikat 
sowie das Diplom ersetzen somit eine formale Ausbildung 
im K 1 des NQR.

Zuordnung von im Rahmen von Freiwilligenarbeit 
erworbenen Qualifikationen

In Österreich wird ein nicht unbeträchtlicher Teil der Ar-
beitsleistung im sozialen und kulturellen Bereich im Rah-
men von Freiwilligenarbeit geleistet. Das Spektrum reicht 
dabei von Nachbarschaftshilfe über Kultur- und Sportver-
eine, der Freiwilligen Feuerwehr bis hin zum Rettungs-
dienst. Die folgende Darstellung ist ein Beispiel für die 
Anerkennung nichtformal erworbener Kompetenzen im 
Niederschwellenbereich. Das Bundesministerium für Ar-
beit, Soziales und Konsumentenschutz hat das Jahr der 
Freiwilligen 2011 zum Anlass genommen, im Sinne der 
LLL-Strategie in Rahmen von Pilotprojekten auszuloten, 
inwieweit die im Rahmen der Freiwilligenarbeit erworbe-
nen Qualifikationen und Kompetenzen für das Erwerbssys-
tem sichtbar und nutzbar gemacht werden können. Eines 
dieser Pilotprojekte, das vom öibf durchgeführt wurde, 
bestand darin, für ausgewählte Ausbildungsangebote die 
Vorarbeiten für eine Einreichung zur Zuordnung zum NQR 

•
•
•
•

4 Vgl. www.wba.or.at (Stand: 06.08.2014)
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im Rahmen des Simulationsprozesses wissenschaftlich zu 
begleiten (vgl. Löffler 2012). Der Schwerpunkt des Pro-
jekts lag bei der Entwicklung der Einreichungsunterlagen 
für die Ausbildungsangebote »Rettungssanitäter/-in« und 
»Erweiterte Erste Hilfe«. Während Erstere im Rahmen der 
Sanitätsausbildungsverordnung gesetzlich geregelt ist 
(und daher dem Bereich der formalen Bildung zuzurech-
nen ist), betrifft die »Erweiterte Erste Hilfe« einen sehr 
breiten Anwendungsbereich (von der betrieblichen Sicher-
heitsvorsorge über Sicherheitsverantwortliche im öffentli-
chen Raum bis hin zur Sicherheitsvorsorge im Rahmen von 
Vereinen, Freiwilligen- und Freizeitorganisationen), der 
der nichtformalen Bildung zuzuordnen ist.
Im Rahmen mehrerer Workshops mit Vertreterinnen und 
Vertretern maßgeblicher Freiwilligenorganisationen im 
Rettungsbereich wurden im Jahr 2012 zunächst die Grund-
sätze und Anforderungen des NQR und der lernergebnis- 
orientierten Formulierung von Curricula, Ausbildungsplä-
nen und Leistungsfeststellungsverfahren erarbeitet und 
anschließend in einer Reihe (teils bilateraler) Workshops 
die vorhandenen Ausbildungspläne der ausgewählten 
Ausbildungen durchgehend lernergebnis- und kompetenz- 
orientiert formuliert. 
Dies führte nicht nur zu einer beträchtlichen Umgestaltung 
der Curricula, sondern mündete auch – im Fall der Erwei-
terten Ersten Hilfe – zu einer Neuordnung der Leistungs-
feststellungsverfahren für jene Personen, die ein dem NQR 
zuordenbares Zertifikat erwerben wollen. Da die freiwil-
ligen Rettungsorganisationen im Bereich der Ersten Hilfe 
ein möglichst breites Zielpublikum ansprechen wollen, 
wird der Zugang zur Ausbildung einerseits bewusst nieder-
schwellig gehalten. Andererseits können die erworbenen 
Kenntnisse und Fertigkeiten für jene Personen, die sich 
einer Zertifizierung unterziehen, im beruflichen Kontext 
(etwa als Sicherheitsbeauftragte in Unternehmen) genutzt 
werden. Daher wurde die Teilnahme an den Ausbildungs-
angeboten zur »Erweiterten Ersten Hilfe« nicht an eine 
Zertifizierungspflicht gebunden, aber die Möglichkeit zur 
Erlangung eines Zertifikats für jene Personen geschaffen, 
die sich freiwillig einem Leistungsfeststellungsverfahren 
unterziehen wollen. Dieses Leistungsfeststellungsverfah-
ren zur Ausstellung eines Zertifikats wurde den Anforde-
rungen für eine Zuordnung zum NQR entsprechend aus-
gestaltet.

Die vorbereitenden Arbeiten zu den Ausbildungsplänen 
und Leistungsfeststellungsverfahren wurden noch vor 
Ende des Jahres 2012 abgeschlossen und im Anschluss 
daran eine Interessensbekundung zur Einreichung der 
Ausbildung zur Zuordnung zum NQR auf Stufe 2 bei der 
Steuerungsgruppe des K 2 abgegeben. Die Ausbildung 
»Erweiterte Erste Hilfe« wurde in der Folge von der Steu-
erungsgruppe als eine jener Ausbildungen ausgewählt, für 

die im Laufe des Jahres 2013 die Simulation eines Zuord-
nungsverfahrens durchgeführt wurde. 

Ausblick

Die Erfahrungen aus der Simulationsphase für alle einge- 
reichten Qualifikationen wurden Anfang des Jahres 2014 in 
einem Konsultationspapier der Steuerungsgruppe zusam- 
mengefasst. Es enthält Vorschläge für das Zuordnungsver-
fahren, die Aufgaben und Arbeitsweisen der Qualitäts- und 
Validierungsstellen für den Korridor 2 (Qualitätsverant-
wortliche Stellen QVSen), für das Verfahren zur Zulassung 
von QVSen und weitere Aspekte zur Implementierung der 
Validierungsstrategie. Im Rahmen eines Konsultationsver-
fahrens sollen die in dem Papier aufgeworfenen Fragen 
und notwendigen Präzisierungen in Bezug auf Lerner-
gebnisorientierung, Evidenzorientierung, Partizipations-
orientierung, Zweckorientierung und LLL-Orientierung 
erfolgen, um auf diese Weise zu einem österreichweit 
gültigen Validierungsverfahren für nichtformal erworbe-
ne Qualifikationen und Kompetenzen zu kommen. Öster-
reich ist also, was die Validierungsstrategie betrifft, derzeit 
»auf dem Weg«. Ob das Ziel der LLL-Strategie bis zum Jahr 
2020 erreicht wird, wird nicht zuletzt von dem Ausmaß der 
Aufmerksamkeit der politisch verantwortlichen Stellen für 
dieses Politikfeld abhängen. 
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In der Schweiz stehen an- und ungelernten Erwerbspersonen mehrere Wege 

offen, die zu einem Abschluss der beruflichen Grundbildung auf Sekundar-

stufe II (ISCED 3B) führen. Je nach Voraussetzung können dabei informell er-

worbene Kompetenzen in unterschiedlicher Weise angerechnet werden. Der 

Beitrag stellt die bestehenden Wege zur beruflichen Nachqualifizierung in 

der Schweiz dar. Dabei wird vor allem zu zeigen sein, welche Rolle die Aner-

kennung bereits erworbener Kompetenzen innerhalb dieser Wege einnimmt. 

Abschließend erfolgen Hinweise auf aktuelle Herausforderungen und weitere 

Perspektiven.

Adressaten von Angeboten der beruflichen Nach-
qualifizierung

Heute erreichen rund 90 Prozent der Jugendlichen einen 
Abschluss auf Sekundarstufe II. Rund ein Drittel aller Ar-
beitnehmenden sind aber in die Schweiz migriert, wovon 
die Mehrheit über keinen in der Schweiz anerkannten Ab-
schluss verfügt. Trotz der hohen Bildungsbeteiligung der 
Jugendlichen verfügen deshalb rund 615.000 Personen 
(13,7 Prozent) aller Einwohnerinnen und Einwohner zwi-
schen 25 und 64 Jahren über keinen Abschluss auf Sekun-
darstufe II (vgl. BfS 2013). Sie sind die primären Adressa-
ten der Bestrebungen, Erwachsenen zu ermöglichen, eine 
Berufsausbildung zu erwerben bzw. vorhandene Kompe-
tenzen anerkennen zu lassen.1 
Eine zweite Gruppe sind die vielen Erwerbstätigen, die frü-
her eine Ausbildung durchlaufen haben, heute aber eine 
ausbildungsfremde Tätigkeit ausüben oder eine solche 
anstreben. Die Verbesserung des Zugangs zu Berufsab-
schlüssen für diese Personengruppen findet immer mehr 
Interesse bei der Bildungspolitik (vgl. SBFI 2014). Zwei 
Gründe sind dabei vor allem von Bedeutung: Erstens sind 
Personen ohne nachobligatorische Ausbildung signifikant 
stärker von Arbeitslosigkeit und Armut betroffen als der 
Bevölkerungsdurchschnitt, was nicht nur mit individuellen 
Einschränkungen, sondern auch mit hohen Kosten für die 
Sozialwerke verbunden ist. Zweitens ist die Verbesserung 
des Zugangs von Erwachsenen zur Berufsbildung auch 
aus einer Fachkräfteperspektive wichtig, können doch auf 
diese Weise erfahrene Arbeitskräfte in Branchen mit einem 
hohen Mangel an qualifiziertem Personal eine Anstellung 
finden.

Wege zu einem anerkannten Abschluss der be-
ruflichen Grundbildung

Die berufliche Grundbildung – so heißt die berufliche 
Erstausbildung auf Sekundarstufe II offiziell in der Schweiz 
– richtet sich in erster Linie an Personen zwischen 15 und 
24 Jahren. Sie ist aber auch für Erwachsene offen: 2012 
befanden sich 17.900 Personen im Alter ab 25 Jahren in 
Angeboten der beruflichen Grundbildung, rund 6.400 
schlossen sie erfolgreich ab. Dies entspricht einem Anteil 
von gut 8,4 Prozent der Gesamtzahl von Lernenden der 
beruflichen Grundbildung2 (vgl. auch Wettstein 2013). 
Personen ohne Abschluss auf Sekundarstufe II stellen je-
doch unter diesen Lernenden eine Minderheit dar, weshalb 
jährlich nur etwa zwei- bis dreitausend der erwähnten 
615.000 Personen ohne Abschluss noch eine berufliche 
Grundbildung absolvieren (vgl. Wettstein/Neuhaus 
2012, S. 44). Die vier wichtigsten Wege werden hier kurz 
dargestellt (vgl. ausführlich SBFI 2014, S. 45–49).3

1 Mit Erwachsenen sind Personen im Alter ab 25 Jahren gemeint. Dies 

entspricht auch dem Ansatz der schweizerischen Behörden (vgl. SBFI 

2014, S. 9)

2 Vgl. Daten des BfS zur ständigen Wohnbevölkerung nach Geschlecht 

und Alter, Tabelle cc-d-1.2.1.2.13.2, Stand am 28.08.2013 – URL: 

www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/01/02/blank/key/alter/

nach_geschlecht.html (Stand: 06.08.2014)

3 Vgl. ergänzend die auf Berufsbildungsprojekte Dr. Emil Wettstein 2014 

eingestellten Programme www.bbprojekte.ch/zc-programme (Stand: 

06.08.2014)
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Reguläre Grundbildung

41 Prozent der Personen ab 25 Jahre, die einen eidgenös-
sisch anerkannten Berufsabschluss auf Sekundarstufe II 
erwerben, besuchen dazu eine normale, zwei bis vier Jahre 
dauernde berufliche Grundbildung (vgl. SBFI 2014, S. 22). 
Dies geschieht meist in einer Betriebslehre, also im Lehr-
betrieb, in der Berufsfachschule4 und in überbetrieblichen 
Kursen, und fast immer zusammen mit Jugendlichen. 

Verkürzte Grundbildung

Wer bereits über einen Abschluss auf Sekundarstufe II ver-
fügt, weil er/sie bereits eine Berufslehre absolviert oder ein 
Gymnasium besucht hat, kann eine Verkürzung der Grund-
bildung beantragen: Nach Anhören der Lehrvertragspar-
teien (Lernende/-r, Lehrbetrieb) und der Berufsfachschu-
le kann die kantonale Behörde die Ausbildungsdauer für 
»besonders befähigte oder vorgebildete Personen« ange-
messen verkürzen (Art. 18.1 und 24.4 b BBG). Auf diesem 
Weg erwerben etwa 21 Prozent der Lernenden ab 25 Jahre 
einen Abschluss (vgl. SBFI 2014, S. 22).

Direkter Zugang zum Qualifikationsverfahren

Wer informell, früher oder in einer vergleichbaren Ausbil-
dung (zum Beispiel im Ausland) bereits einen großen Teil 
der für den angestrebten Abschluss erforderlichen Kompe-
tenzen erworben hat, kann ohne Besuch eines formalen 
Bildungsgangs zur Abschlussprüfung zugelassen werden. 
Verlangt wird eine mindestens fünfjährige Berufserfah-
rung, davon in der Regel drei Jahre im angestrebten Beruf  
(Art. 32 BBV). Wie bei der verkürzten Grundbildung wer-
den bei diesem Verfahren die bisher erworbenen Kompe-
tenzen in einem kaum strukturierten Verfahren validiert: 
Im Gespräch mit der interessierten Person klärt ein Ver-
treter der zuständigen Behörde, welche ergänzenden Bil-
dungsmaßnahmen allenfalls erforderlich sind. Es ist den 
Interessierten freigestellt, wie sie die Lücken schließen 
wollen. Entscheidend ist der Erfolg bei der Abschlussprü-
fung, der gleichen Prüfung, wie sie Lernende am Ende ei-
ner formalen Grundbildung ablegen. 34 Prozent der Perso-
nen ab 25 Jahre schlagen diesen Weg ein.

Validierung statt Lehrabschlussprüfung

Wie unsere Ausführungen zeigen, umfassen sowohl die 
verkürzte Grundbildung als auch die direkte Zulassung 
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keine Ausbildung absolvieren müssen sondern gemäß  
Art. 33 BBG und Art. 31 BBV auch vom ordentlichen Qua-
lifikationsverfahren befreit sind (zur Entstehung und 
heutigen Ausgestaltung der rechtlichen Grundlagen vgl. 
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4 Die Schulen, an denen der Unterricht im Rahmen der Betriebslehre 

stattfindet, heißen in der Schweiz seit 2002 Berufsfachschulen, nicht 

mehr Berufsschulen. Dieser Schultyp entspricht somit nicht den Berufs-

fachschulen in Deutschland.

5 Aktuelles Verzeichnis jeweils unter www.sbfi.admin.ch/bvz/grundbil-

dung/index.html?lang=de&bestehensregel=1
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Interessierten relativ klein ist, vereinbaren die Kantone 
untereinander, welcher Kanton das Validierungsverfah-
ren für einen bestimmten Beruf durchführt. Die in je-
dem Kanton existierenden Anlaufstellen leiten Interes-
sierte dem jeweils zuständigen Kanton zu. Die Kantone  
müssen ihr Vorgehen jeweils von der Bundesbehörde an-
erkennen lassen. Zurzeit existieren lediglich für neun Be- 
rufe anerkannte Verfahren.6 Allerdings handelt es sich um 
quantitativ wichtige Berufe, die insgesamt gut 40 Prozent 
aller Abschlüsse der beruflichen Grundbildung abdecken.

Ablauf

Der Ablauf umfasst fünf Phasen (vgl. Abb.) und nimmt in 
der Regel zwei bis drei Jahre in Anspruch:

Information und Beratung, beginnend mit Kontaktauf-
nahme über die in allen Kantonen existierenden elek-
tronischen »Eingangsportale«, betreut von den regio-
nalen Berufs- und Laufbahnberatungen, gefolgt in der 
Regel von Informationsanlässen für Interessierte.
Bilanzierung der persönlichen und beruflichen Hand-
lungskompetenzen durch Erstellen eines Dossiers, teil-
weise gestützt auf ein System im Internet, selbstständig 
oder (häufiger) mit Unterstützung von Fachleuten.
Beurteilung des Dossiers durch Expertinnen und Exper-
ten anhand des Qualifikationsprofils und der Bestehens-
regeln für den angestrebten Abschluss.
Validierung: Entscheid, welche Bereiche des Qualifika-
tionsprofils erfüllt sind, ergänzt durch Hinweise darauf, 
welche Kompetenzen noch fehlen und wie sie erworben 
werden können (Ergänzende Bildung).

Zertifizierung durch die Prüfungsbehörde: Sie überprüft 
die Nachweise von Bildungsleistungen (Gleichwertig-
keitsbescheinigungen aus früheren Bildungsgängen, 
Lernleistungsbestätigungen aus dem Validierungsver-
fahren, Prüfungsprotokolle aus der ergänzenden Bil-
dung) und stellt den Ausweis aus.

Entwicklungen

Bei vielen Berufsbildungsexperten gilt das Validierungs-
verfahren als besonders erwachsenengerecht. Seit zwei 
Jahrzehnten wird es deshalb mit Nachdruck gefördert (vgl. 
Salini/Petrini/Voit 2012, S. 18–20 u. 52), seit Inkraft-
treten des aktuellen Berufsbildungsgesetzes 2004 auch 
durch den Bund. Es ist allerdings anspruchsvoll, sowohl 
für die Berufsverbände, die – wie oben erwähnt – spezielle 
Validierungsinstrumente schaffen, für die Kantone, die das 
Verfahren umsetzen, als auch für die Interessierten selbst, 
die umfangreiche Dossiers erstellen müssen. Evaluatio-
nen (vgl. z.B. Kehl/Wigger/Wolf 2013) haben großes 
Verbesserungspotenzial festgestellt. Der Bund beabsich-
tigt daher, den im Jahr 2010 vom BBT erlassenen Leitfa-
den zu überarbeiten. Als besonders kritisch muss die hohe 
Sprachkompetenz betrachtet werden, die das Verfahren in 
zahlreichen Kantonen von den Nutzerinnen und Nutzern 
einfordert – und damit viele Personen mit Migrationshin-
tergrund benachteiligt (vgl. z.B. Kehl/Wigger/Wolf 
2013). Die mit der Beschreibung der eigenen Kompeten-
zen verbundene Reflexion fällt vielen schwer. 

•

•

•

•

6 Aktuelle Liste jeweils unter www.berufsbildung.ch »Kantonale Validie-

rungsverfahren pro Beruf«
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In einigen Bereichen ist das Verfahren weitgehend aner-
kannt, insbesondere bei Berufen des Gesundheits- und So-
zialwesens. Weiter ist es in Branchen, in denen die Berufs-
bildung in den letzten Jahrzehnten wichtiger geworden ist 
– etwa Informatik und Logistik – vergleichsweise stark ver-
treten. Wenig verbreitet ist die Validierung zurzeit in eher 
handwerklichen Branchen. Kritisch ist hier insbesondere, 
dass im bestehenden Verfahren die Darstellung individu-
eller Reflexionsarbeit zentral ist und wenig Möglichkeit 
besteht, die eigentliche Anwendung von Kompetenzen zu 
beurteilen. Es gibt deshalb Bestrebungen, Arbeitsproben 
und der Beobachtung der Arbeit der Kandidatinnen und 
Kandidaten größeres Gewicht beizumessen, womit sich 
das Verfahren aber den herkömmlichen Qualifikationsver-
fahren der beruflichen Grundbildung annähert.

Validierung auf Tertiärstufe

Unsere Ausführungen beziehen sich auf die Validierung im 
Rahmen der beruflichen Grundbildung. Eine noch längere 
Tradition weist die Validierung im Rahmen der Zulassung 
zu den Tertiärstufen A und B und im Hinblick auf den Er-
lass von Ausbildungsteilen auf (vgl. Salini/Petrini/Voit 
2012, S. 37–51; SDBB 2013). Bisher stützt man sich meist 
auf wenig strukturierte Verfahren im Vertrauen darauf, 
dass sich im Laufe der Ausbildung und/oder beim Quali-
fikationsverfahren zeigt, ob jemand die vorgeschriebenen 
Leistungen erbringt. Seit einiger Zeit wird diese Tendenz 
durch den Bund aktiv gefördert.

Aktuelle Herausforderungen und Perspektiven 
der Qualifizierung Erwachsener

Die berufliche Qualifizierung Erwachsener wird weiterhin 
wenig genutzt, vor allem von Personen ohne nachobliga-
torischen Abschluss. Bisher hatte sie eher die Funktion, 
Personen, die bereits über einen Abschluss der beruflichen 
Grundbildung verfügen, den Berufswechsel zu erleichtern, 
was allerdings ebenfalls sinnvoll und wichtig ist.
Viele Hürden, die Erwachsene von der Nutzung bestehen-
der Angebote abhalten, wurden mittlerweile erkannt, wie 
auch der erste Bericht des SBFI zu diesem Thema zeigt (vgl. 
SBFI 2014, S. 34 f.).
Besonders kritisch sind die folgenden Faktoren:

Hohe Kosten: Jedes Angebot ist mit gewissen direkten 
Kosten verbunden. Wesentlich entscheidender sind 
jedoch die Opportunitätskosten, die den Nutzenden 
während der Ausbildungszeit vor allem dann entstehen, 
wenn sie angesichts großer Qualifikationslücken eine 
verkürzte oder gar eine reguläre Grundbildung durch-

laufen müssen. Oft fällt es schwer, die Finanzierungslü-
cken, die durch die in der Schweiz relativ bescheidenen 
Ausbildungsentschädigungen von 500 bis 1.500 CHF/
Monat entstehen, über Arbeitsämter, Sozialbehörden 
oder Stipendien zu decken.
Mangelnder Zugang zu Information: Viele Erwachsene 
kennen die bestehenden Möglichkeiten viel zu wenig 
und können auch schlecht abschätzen, welche (auch 
finanziellen) Vorteile die Investition in einen Berufsab-
schluss mit sich bringt (vgl. Wettstein 2014a) Oft exis-
tiert auch ein Nebeneinander verschiedener Wege (vgl. 
z.B. Wettstein/Neuhaus 2014 zur Situation bei den 
kaufmännischen Berufen).7

Ungenügende Anerkennung informell erworbener Kompe-
tenzen: Viele Erwachsene erwerben einen Abschluss der 
beruflichen Grundbildung in einem Berufsfeld, in dem 
sie bereits über viel Erfahrung verfügen. Dennoch ist 
die unverkürzte, reguläre berufliche Grundbildung der 
meist genutzte Weg, der wiederum die höchsten Oppor-
tunitätskosten aufweist. s
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Bilanz der VAE in Frankreich:  
Fortschritte und Verbesserungsmaßnahmen

JEAN-LUC BERNAUD
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Mit der französischen Reform der beruflichen Erwach-

senenbildung wurde 2002 im Rahmen des Gesetzes zur 

»sozialen Modernisierung« ein neues Verfahren mit dem 

Namen »VAE« (Validation des Acquis de l’Expérience*) 

geschaffen. Es ist im Zusammenhang mit dem Lissa-

bon-Prozess (2000) zu sehen, der darauf abzielt, Europa 

zum wettbewerbsfähigsten Wirtschaftsraum der Welt zu 

machen. Der Beitrag geht kurz auf die Rahmenbedin-

gungen und den Prozess einer VAE ein und bilanziert 

erste Erfahrungen. 

Die VAE – Voraussetzungen und Verfahren

Die VAE stellt eine Innovation im Bereich Bildung und Be-
schäftigung dar, denn sie ermöglicht es jedem, der min-
destens drei Jahre einer ehrenamtlichen oder beruflichen 
Tätigkeit nachgegangen ist, einen Abschluss zu erhalten, 
mit dem die erworbenen beruflichen und sozialen Erfah-
rungen anerkannt werden. Die Anerkennung stützt sich 
auf eine breite Basis: 15.000 der im Staatlichen Verzeich-
nis der Berufsabschlüsse (Répertoire National des Certifi-
cations Professionnelles [RNCP]) genannten Abschlüsse 
können auf diese Weise erlangt werden. Sie haben den 
gleichen Stellenwert wie ein auf klassische Weise erzielter 
Abschluss. Mit Einführung des Verfahrens wurde alles un-
ternommen, um die Teilnahme an der VAE zu fördern, die 
eine echte zweite Chance für Menschen ohne Abschluss 
darstellt. Eine VAE ist für alle Abschlüsse möglich (vom Be-
rufsabschluss bis zum Doktortitel) und berücksichtigt alle 
Erfahrungsformen (berufliche oder außerberufliche Erfah-
rungen wie einen Freiwilligendienst oder ein Ehrenamt). 
Die VAE kann sowohl von Angestellten als auch Selbststän-
digen in Anspruch genommen werden; seit dem Jahr 2007 
können sich auch Beamte zum Verfahren anmelden. 
Die VAE wurde als eine Revolution in der beruflichen Er-
wachsenenbildungslandschaft vorgestellt. Sie legt beson-

deren Wert auf Erfahrung und Kompetenz und stellt damit 
die Rolle der Ausbildung zur Erlangung eines beruflichen 
Abschlusses infrage. Gleichzeitig geraten damit Instru-
mente, Akteure, institutionelle Logiken und die Entwick-
lung der Machtverhältnisse bei der Vergabe von Qualifika-
tionen ins Visier. Im Hinblick auf die erhofften Wirkungen 
ist festzustellen, dass sie dazu beiträgt, Möglichkeiten der 
beruflichen Anerkennung weiterzuentwickeln, aber auch 
insgesamt die Akteure bei der Entwicklung der Beschäfti-
gungsfähigkeit und der beruflichen Mobilität zu fördern. 
Sie stellt zudem ein Instrument zur Personalentwicklung 
für die Unternehmen dar, da sie langfristig die Aufwertung 
der individuellen und kollektiven Kompetenzen ermöglicht. 
Zwei der zentralen Fragen zur VAE beziehen sich auf de-
ren Zugänglichkeit und Effizienz, denn wie bei jeder neu-
en und komplexen Maßnahme können Hindernisse die 
erfolgreiche Umsetzung beeinträchtigen. Tatsächlich ist 
die VAE mehr als nur ein Verwaltungsakt (Preterre Des-
hayes 2005): Im Laufe des Verfahrens ist es notwendig, 
verschiedene Stellen zu kontaktieren, mehrere Schritte zu 
durchlaufen und einen so komplexen Gegenstand wie die 
eigene Erfahrung zu analysieren. Das Verfahren umfasst 
fünf Schritte (vgl. Kasten) und dauert rund acht Monate.

Eine erste Bilanz

Die Analyse einiger Zahlen ermöglicht es, eine Vorstellung 
vom Umfang der VAE und den im Verfahren auftretenden 
Schwierigkeiten zu erhalten. Anfänglich ging die französi-
sche Regierung von einem Potenzial von sechs Millionen 
Erwerbsfähigen in Frankreich und einem Ziel von 60.000 
Anerkennungen pro Jahr aus (vgl. Besson 2008). Die Re-
alität sieht jedoch etwas anders aus. Festzustellen ist, dass 
man jährlich bei 200.000 Informationsgesprächen auf 
75.000 Bewerbungen kam. Davon wurden 59.000 Anträ-
ge zugelassen. Von den 48.000 Unterlagen, die dann der 
Prüfungskommission vorgelegt wurden, führten 26.000 zu 
einer vollständigen und 17.000 zu einer Teilanerkennung. 
Ist es auf dieser Basis möglich, eine erste Bilanz der VAE in 
Frankreich zu ziehen? 
Zweifellos handelt es sich bei der VAE um einen Erfolg, 
denn sie ermöglicht es, die Bildungswege und die Be-* Validierung erworbener Erfahrungen
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deutung erworbener Kompetenzen neu zu bewerten. Die 
VAE ist ein ehrgeiziges Verfahren, das die Menschen un-
abhängig von ihrem Unternehmen macht und sie in die 
Lage versetzt, mit dem erworbenen Abschluss innerhalb 
verschiedener Organisationen zu »zirkulieren«. Gleich-
wohl hat die VAE die erhofften Zahlen nicht erreicht und 
schließt bestimmte Personen vom Zugang zum Verfahren 
aus, entweder weil sie das Instrument nur unzulänglich 
kennen oder weil sie sich nicht trauen, es zu nutzen. Selbst 
von denen, die das Abenteuer wagen, steigen viele im Lau-
fe des Verfahrens aus (vgl. Besson 2008) – nicht zuletzt 
aufgrund mangelnder Unterstützung. Nur die Hälfte der 
Bewerber/-innen nimmt eine Betreuung in Anspruch. 
Um die genutzten Betreuungsmodalitäten zu verstehen, 
wurde untersucht, welche Faktoren beim Abbruch der 
Maßnahme eine Rolle spielen (vgl. Bernaud 2008). Die 
Ergebnisse aus der Befragung von 162 an einer VAE betei-
ligten Personen, von denen einige aufgaben und andere 
die Maßnahme bis zum Ende führten, belegen zwei wich-
tige Punkte:

Das Risiko eines vorzeitigen Abbruchs wird nicht durch 
Verwaltungsschwierigkeiten beim Ausfüllen der Unter-
lagen verursacht. Vielmehr spielen folgende Faktoren 
eine signifikante Rolle: die soziale Unterstützung des 
Umfelds (oftmals der Lebenspartner), die Selbstwirk-
samkeitsüberzeugung des/der Betreffenden (der Glau-
be an seine/ihre Erfolgschancen), aber auch die Quali-
tät der Begleitung durch die Fachleute. 
Die von den Teilnehmenden geäußerten Verbesserungs-
vorschläge zielen auf die Betreuungsmaßnahmen, die 
stärker individualisiert und besser auf die Anerkennung 
vor der Prüfungskommission vorbereiten sollten. Wie 
dies auch von anderen Betreuungsfachleuten erwartet 
wird, erscheint eine bessere Kenntnis der Arbeitswelt 
bei Letzteren notwendig.

Perspektiven

Für den weiteren Ausbau der VAE ist es wichtig, Entwick-
lungshemmnisse zu erkennen und Wege für die Zukunft 
aufzuzeigen. Mit Blick auf die Hindernisse sollten die 
Betreuungsinstrumente ausgebaut werden. Dabei sollte 
auf »Interventionsmodelle« zurückgegriffen werden, die 
»gute Praxis« beinhalten und sich auf wissenschaftliche 
Forschungen stützen. Gleichzeitig sollten weitere Hinder-
nisse nicht aus dem Blick geraten. Insbesondere wurden 
Hindernisse seitens der Unternehmen genannt, z.B. die 
Befürchtung, dass Beschäftigte mit VAE-Abschlüssen das 
Unternehmen verlassen oder höhere Löhne fordern könn-
ten. Da das Instrument noch neu ist, ist es auch möglich, 
die Steuerung und Durchführung der VAE zu verbessern 
(vor allem bei der Finanzierung, der Kommunikation, der 
Organisation der Prüfungskommissionen, der besseren 
Verständlichkeit der Verfahren usw.).
Schlussendlich beruht die Verbesserung der VAE auf einer 
kollektiven Mobilisierung, die die öffentlichen Stellen, die 
Unternehmen, Ausbildung und Forschung einbezieht. Die 
Qualität der Betreuung ist ein entscheidender Faktor für 
den Erfolg der Anerkennung. Durch die Entwicklung von 
Interventionsmodellen, die Erarbeitung von Qualitäts-
normen und die Zertifizierung der Betreuungsfachkräfte 
könnte hierzu ein wichtiger Beitrag geleistet werden. Ins-
besondere müssten die Modelle eine persönliche Betreu-
ung für leistungsschwächere Personen vorsehen. Priorität 
haben dabei die Stärkung der Selbstwirksamkeitsüber-
zeugung der Teilnehmenden, Übungen zur Erhöhung des 
Selbstbewusstseins und Prüfungssimulationen. Zugleich 
geht es aber auch darum, die soziale Unterstützung zu 
fördern, denn man schafft das VAE Verfahren nicht allein, 
sondern nur mithilfe nahestehender Personen, die man in 
der einen oder anderen Weise in die Maßnahme einbezie-
hen sollte.

Übersetzung aus dem Französischen: Klaus Riethdorf,  
Global SprachTeam, Berlin

s

1.

2.

Fünf Schritte eines VAE-Verfahrens

Sich informieren: Anlaufstellen, (Informations- und Beratungs-

stellen) bieten eine kostenfreie Erstinformation. Dieser Schritt ist 

entscheidend, da nur 40 Prozent der Erwerbsfähigen wissen, was 

VAE bedeutet (Besson 2008).

Eine Finanzierung finden (die Kosten belaufen sich auf  

1.500 Euro, davon sind rund 750 Euro fakultativ): Mehrere Wege 

sind möglich; über den Qualifizierungsplan des Unternehmens, 

das individuelle Recht auf Bildung oder über eine von einer 

paritätischen Einrichtung finanzierten VAE-Beurlaubung. 

Die Zulassung des Antrags auf Validierung durch eine Zertifizie-

rungsstelle erlangen. 

Eine Betreuung zur Erstellung der Unterlagen und zur Vorberei-

tung der Anerkennung vor der Prüfungskommission in Anspruch 

nehmen. 

Bewertung der Erfahrungen durch eine Prüfungskommission (auf 

der Grundlage der eingereichten Unterlagen, einem Gespräch mit 

dem/der Bewerber/-in und/oder einer simulierten Arbeitssitua- 

tion). Diese kann dann zu einer vollständigen oder teilweisen 

Anerkennung führen.

1.

2.

3.

4.

5.
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Um die Gleichwertigkeit eines ausländischen mit einem deutschen Berufsab-

schluss zu prüfen, können im Rahmen des Berufsqualifikationsfeststellungs-

gesetzes (BQFG) auch informell und non-formal erworbene Kompetenzen 

berücksichtigt werden. Sofern die Voraussetzung eines im Ausland erwor-

benen Berufsabschlusses erfüllt ist, erfolgt die Prüfung der Gleichwertigkeit 

auf Basis einer Dokumentenprüfung unabhängig davon, auf welchem Weg 

Kompetenzen erworben wurden. Unter bestimmten Voraussetzungen kön-

nen darüber hinaus berufliche Kompetenzen individuell festgestellt werden. 

Der Beitrag beleuchtet die Möglichkeiten, die das BQFG bereithält, und stellt 

erste Erfahrungen der Kammern vor.1

Das BQFG als umfassendes Validierungsverfahren

Das BQFG2 sieht vor, dass im Rahmen des Anerkennungs-
verfahrens geprüft wird, ob durch Dokumente die Gleich-
wertigkeit eines ausländischen mit einem aktuellen deut-
schen Berufsabschluss (sogenannter »Referenzberuf«)
festgestellt werden kann. Die Prüfung erfolgt auf Basis 
festgelegter Kriterien wie Ausbildungsinhalte und -dau-
er. Antragsvoraussetzung und damit wichtigstes Doku-
ment für die formale Prüfung ist der Nachweis über einen 
ausländischen Berufsabschluss. In diesem ersten Schritt 
werden damit Lernergebnisse formalen Lernens für die 
Beurteilung der Gleichwertigkeit berücksichtigt. Durch 
die von den Antragstellenden vorgelegten Nachweise der 
erfolgreichen Teilnahme am jeweiligen Ausbildungsgang 
ist durch Dritte versichert, dass die Qualifikation der An-
tragstellenden vorhanden ist. 
Zentral ist die Frage, ob wesentliche Unterschiede zwi-
schen der ausländischen Berufsqualifikation und dem 
inländischen Referenzberuf bestehen und ob diese mög-

 

licherweise in einem zweiten Schritt durch Berufserfah-
rung oder weitere Befähigungsnachweise ausgeglichen 
werden können. Dies gilt insbesondere für Defizite in Be-
zug auf praktische Ausbildungsteile, die gerade im deut-
schen dualen System eine wichtige Rolle spielen. Dabei ist 
hervorzuheben, dass die Berücksichtigung von Berufser-
fahrung eines der zentralen Alleinstellungsmerkmale des 
deutschen Anerkennungsverfahrens darstellt (vgl. hierzu 
das Statement des Dänischen Bildungsministeriums).3 An 
dieser Stelle des Verfahrens werden also über die formale 
Ausbildung hinaus Lernergebnisse berücksichtigt, die auf 
informellem Wege (Berufserfahrung) oder auf non-forma-
lem Wege (Teilnahme an Weiterbildung, Zusatzausbildung 
oder sonstige Zertifikate der Fort- und Weiterbildung) er-
worben wurden. Auch in diesem Schritt müssen die erziel-
ten Lernergebnisse anhand von Dokumenten belegt wer-
den, damit sie zum Ausgleich wesentlicher Unterschiede 
genutzt werden können. 
Über die Dokumentenprüfung hinaus ermöglichen soge-
nannte »sonstige geeignete Verfahren« (vgl. §14 BQFG 
und §50a Abs. 4 HWO), dass Kompetenzen, die aufgrund 
fehlender oder nicht aussagekräftiger Papiere oder Zeug-
nisse aus den Heimatländern nicht direkt nachweisbar 
sind, trotzdem anerkannt werden können. Dass die erfor-
derlichen Unterlagen nicht vorgelegt werden können, darf 
vom Antragstellenden nicht selbst verschuldet sein. Dieses 
Verfahren wird im Folgenden als »Qualifikationsanalyse«4 
bezeichnet (vgl. Oehme 2012). Mit dieser Möglichkeit zur 

1 Dieser Beitrag beschäftigt sich ausschließlich mit der Anerkennung 

ausländischer Berufsqualifikationen im Bereich der nicht reglementier-

ten Berufe, zu denen insbesondere die rund 330 Ausbildungsberufe im 

dualen System zählen. Der Bereich der reglementierten Berufe wird nicht 

berücksichtigt.

2 Das Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz ist Artikel 1 des Gesetzes zur 

Verbesserung der Feststellung und Anerkennung im Ausland erworbener 

Berufsqualifikationen (kurz: Anerkennungsgesetz). BGBl. Teil I, Nr. 63,  

S. 2515 – URL: www.bmbf.de/pubRD/bqfg.pdf (Stand 05.08.2014).
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Feststellung der Gleichwertigkeit wurden zum ersten Mal 
konkrete Methoden für eine Kompetenzfeststellung – un-
terhalb der Ebene von Abschlussprüfungen – gesetzlich 
festgeschrieben. Bei diesem Verfahren steht die Frage im 
Mittelpunkt, »ob die erforderlichen Qualifikationen für 
eine sachgerechte Ausübung des Berufs bzw. für wesent-
liche Tätigkeiten des Berufs im notwendigen Maß bei den 
Antragstellenden vorhanden sind« (ebd., S. 32).
Mit den hier beschriebenen Verfahrensschritten integriert 
das BQFG somit formale, non-formale und informelle 
Lernergebnisse in den Validierungsprozess. Neben der 
Dokumentenprüfung sind auch Kompetenzfeststellungs-
verfahren als eine Form der Erfassung und Bewertung von 
beruflichen Kompetenzen vorgesehen. Vor diesem Hinter-
grund bietet das BQFG die Grundlage für ein umfassendes 
Anerkennungsverfahren (vgl. Tab.). 

Relevanz der Berufserfahrung im Anerkennungs-
verfahren

Viele Anerkennungsinteressierte haben neben ihrem im 
Ausland erworbenen Berufsabschluss auch langjährige Be-
rufserfahrung im In- und Ausland gesammelt. Aber kann 
die Berufserfahrung auch zum Ausgleich wesentlicher Un-
terschiede genutzt werden? 
Im Rahmen des Monitorings zum Anerkennungsgesetz 
wurde vom BIBB eine Befragung der für die Anerkennung 
zuständigen Mitarbeitenden von Handwerkskammern 
durchgeführt (vgl. Kasten). Sie belegt, dass wesentliche 
Unterschiede häufig durch die Anerkennung von Berufser-
fahrung ausgeglichen werden konnten. 79 Prozent der 

Handwerkskammern, bei denen im Erhebungszeitraum 
Anträge gestellt wurden, bestätigen die hohe Relevanz 
von Berufserfahrung für das Anerkennungsverfahren (vgl. 
Abb., S. 32).

Aufwand bei der Einbindung der Berufserfahrung

Die Berücksichtigung der Berufserfahrung wird von vielen 
befragten Handwerkskammern (44%) als zeitintensiv und 
damit aufwendig beschrieben. Ein Grund dafür ist, so be-
richten die befragten Anerkennungsstellen, dass die vorge-
legten Dokumente häufig nicht aussagekräftig genug sind, 
um die vorhandene Berufserfahrung für den Ausgleich von 
wesentlichen Unterschieden nutzen zu können. Die kon-
kreten beruflichen Tätigkeiten und Erfahrungen können 
oft nicht durch Dokumente nachgewiesen werden. Die in-
formell erworbenen Lernergebnisse müssen aber aus den 
Unterlagen ableitbar sein. In vielen Ländern ist die »Beleg-
kultur« jedoch weniger stark ausgeprägt als in Deutsch-
land. Arbeitszeugnisse, insbesondere in der Form, in der 
sie in Deutschland bekannt sind, gibt es häufig nicht. Wenn 
doch, dann weisen sie zwar eine bestimmte Zeit in einem 
Unternehmen nach, allerdings gehen sie weder auf Inhalte 
und Dauer der Tätigkeiten ein noch enthalten sie Informa-
tionen zur Qualität der Arbeit. Diese aus den Expertenin-
terviews gewonnenen Erkenntnisse spiegeln sich auch in 
der standardisierten Befragung der Handwerkskammern 

Tabelle 

Berücksichtigung unterschiedlicher Lernergebnisse in 

Bezug auf den deutschen Referenzberuf  

3 www.anerkennung-in-deutschland.de/html/de/daenisches_bildungs 

ministerium.php (Stand: 15.08.2014)

4 Im Rahmen des vom BMBF geförderten und vom Westdeutschen Hand-

werkskammertag geleiteten Verbundprojekts PROTOTYPING wurden Ver-

fahren und Arbeitshilfen entwickelt, die dabei helfen, die beruflichen 

Kompetenzen der Antragsteller/-innen in sogenannten »Qualifikations-

analysen« festzustellen (vgl. www.anerkennung-in-deutschland.de/

html/de/prototyping.php; Stand: 21.07.2014).

BIBB-Projekt Anerkennungsmonitoring

Ziel
Transparenz hinsichtlich der Umsetzung des Gesetzes sowie der 

begleitenden Prozesse zur Identifikation von Anpassungs- und 

Unterstützungsbedarfen gewinnen.

Aufgabenbereiche
Unterstützung beim Aufbau der Bundesstatistik über die 

Anerkennungsverfahren, die in Verantwortung des Statistischen 

Bundesamtes und der Statistischen Landesämter erfolgt. 

Feldbeobachtungen rund um das Anerkennungsgesetz unter 

Berücksichtigung der verschiedenen am Anerkennungsgeschehen 

Beteiligten. 

Vorbereitung der später extern zu vergebenden Evaluation des 

Gesetzes.

Datengrundlage der folgenden Ergebnisdarstellung
Schriftliche standardisierte Befragung der 53 Handwerkskammern 

(Befragungszeitraum: Mai bis Juni 2014).* 

Fünf Experteninterviews mit den für die Anerkennung zuständi-

gen Personen von fünf Handwerkskammern (Befragungszeitraum 

Juni bis September 2013).

Weitere Informationen
Anerkennungsmonitoring: www.bibb.de/de/wlk64579.htm

Vollständiger Bericht zum Anerkennungsgesetz: www.bmbf.de/

pub/bericht_anerkennungsgesetz_2014.pdf

•

•

•

•

•

•

•

* Alle hier dargestellten Werte beziehen sich auf nach Antragszahlen 

gewichtete Daten; d.h., dass die Antworten der Kammern mit einem 

hohen Antragsaufkommen stärker berücksichtigt werden als die 

Antworten der Kammern mit wenigen Anträgen.
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wider: Für zwei Drittel der befragten Kammern sind die 
vorgelegten Dokumente wenig aussagekräftig (vgl. Abb.). 
Liegen Nachweise nur in unzureichender Form vor, müs-
sen die zuständigen Stellen entsprechende Dokumente 
nachfordern, was wiederum den Aufwand des Verfahrens 
erhöht und viel Zeit kostet. Vor allem auch für die Antrag-
stellenden hat dies einen Mehraufwand an Zeit und Kos-
ten zur Folge, weil sie unter Umständen ihre ehemaligen 
Arbeitgeber um weitere Nachweise bitten müssen. Dazu 
kann auch ein Auslandsaufenthalt nötig werden, was die 
Antragsbearbeitung zusätzlich verzögert.
Doch nicht immer haben die Antragstellenden überhaupt 
die Möglichkeit, solche Nachweise zu erbringen, z.B. weil 
sie Flüchtlinge sind und aussagekräftige Dokumente daher 
nicht (mehr) vorlegen können.

Qualifikationsanalyse – Feststellung von Lern- 
ergebnissen ohne Dokumente

Wenn berufliche Kompetenzen, seien diese formal, non-for-
mal oder informell erworben, nicht oder nicht vollständig 
durch Unterlagen belegt werden können und damit eine 
Prüfung anhand von Dokumenten nicht möglich ist, kann 
die zuständige Stelle den Antragstellenden mitteilen, für 
welche wesentlichen Tätigkeiten des Referenzberufs eine 
Qualifikationsanalyse erforderlich ist. Ziel der Qualifika-
tionsanalysen ist es, die Kenntnisse, Fertigkeiten und Fä-
higkeiten der Personen situativ zu erfassen und zu beurtei-
len, ob diese im Wesentlichen die Ausbildungsinhalte des 
entsprechenden deutschen Referenzberufs abdecken, die 
nicht über Dokumente nachgewiesen werden konnten. Die 

Qualifikationsanalyse kann in diesem Sinne als eine Kom-
petenzfeststellung verstanden werden (vgl. Annen 2012, 
S. 137f.)
Im Gesetz werden zur Durchführung dieses Verfahrens 
konkrete Methoden benannt: Hierzu gehören »insbeson-
dere Arbeitsproben, Fachgespräche, praktische und theo-
retische Prüfungen« (BQFG §14, Abs. 2). Die zuständige 
Stelle wählt berufsfachliche Expertinnen und Experten aus 
und teilt diesen mit, für welche beruflichen Tätigkeiten die 
maßgeblichen Fähigkeiten, Kenntnisse und Fertigkeiten 
festzustellen sind. Auf Basis dieser Informationen ermit-
teln die Expertinnen und Experten die sinnvollste Metho-
de für die Qualifikationsanalyse, die dafür notwendige In- 
frastruktur sowie die damit verbundenen Kosten und die 
Dauer für die Durchführung.  Nach Zustimmung durch die 
Antragstellenden wird die Qualifikationsanalyse, im Rah-
men derer in der Regel unterschiedliche Aufgaben bear-
beitet werden, nach dem Vier-Augen-Prinzip durchgeführt. 
Je eine Fachexpertin/ein Fachexperte und eine Zweitbe-
obachterin/ein Zweitbeobachter bewerten gemeinsam die 
Leistung der Teilnehmenden.

Nutzung der Qualifikationsanalysen

Um Aussagen zur Relevanz der Qualifikationsanalyse ma-
chen zu können, wurden die zuständigen Handwerkskam-
mern nach ihrer Erfahrung mit der Umsetzung gefragt.  
73 Prozent geben an, zwei Jahre nach Inkrafttreten des 
BQFG bereits eine oder mehrere Qualifikationsanalysen 
durchgeführt zu haben. Besonders häufig kommen dabei 
»Arbeitsproben« (88 %) und »Fachgespräche« (87 %) zum 

Abbildung  

Rolle der Berufserfahrung, Aussagekraft der entsprechenden Nachweise und Aufwand bei der Berücksichtigung im 

Rahmen des Anerkennungsverfahrens (nach Antragsaufkommen gewichtete Daten; Angaben in Prozent) 
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wider: Für zwei Drittel der befragten Kammern sind die 
vorgelegten Dokumente wenig aussagekräftig (vgl. Abb.). 
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ten zur Folge, weil sie unter Umständen ihre ehemaligen 
Arbeitgeber um weitere Nachweise bitten müssen. Dazu 
kann auch ein Auslandsaufenthalt nötig werden, was die 
Antragsbearbeitung zusätzlich verzögert.
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die Möglichkeit, solche Nachweise zu erbringen, z.B. weil 
sie Flüchtlinge sind und aussagekräftige Dokumente daher 
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men derer in der Regel unterschiedliche Aufgaben bear-
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Je eine Fachexpertin/ein Fachexperte und eine Zweitbe-
obachterin/ein Zweitbeobachter bewerten gemeinsam die 
Leistung der Teilnehmenden.

Nutzung der Qualifikationsanalysen

Um Aussagen zur Relevanz der Qualifikationsanalyse ma-
chen zu können, wurden die zuständigen Handwerkskam-
mern nach ihrer Erfahrung mit der Umsetzung gefragt.  
73 Prozent geben an, zwei Jahre nach Inkrafttreten des 
BQFG bereits eine oder mehrere Qualifikationsanalysen 
durchgeführt zu haben. Besonders häufig kommen dabei 
»Arbeitsproben« (88 %) und »Fachgespräche« (87 %) zum 

Abbildung  

Rolle der Berufserfahrung, Aussagekraft der entsprechenden Nachweise und Aufwand bei der Berücksichtigung im 

Rahmen des Anerkennungsverfahrens (nach Antragsaufkommen gewichtete Daten; Angaben in Prozent) 

* Dichotomisierung der Antwortkategorien auf der Basis einer vier- bzw. sechsstufigen Skala

Quelle: Eigene standardisierte Befragung bei den 53 Handwerkskammern

100 %

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

20 %

10 %

0 %
Ausgleich »wesentlicher Unterschiede« 

durch Berufserfahrung
(n = 50)

Dokumente und Nachweise zur Berufs- 
erfahrung sind häufig aussagekräftig

(n = 51)

Berücksichtigung der Berufserfahrung  
ist aufwendig und zeitintensiv

(n = 49)

79 %

34 %
44 %

21 %

66 %
56 %

Zustimmung* Ablehnung*

BWP-5-14-Lay-1609.indd   32 16.09.14   14:32



3 3B W P  5 / 2 0 1 4 T H E M E N S C H W E R P U N K T

Einsatz. Andere Methoden werden weniger häufig genutzt.
Die Experteninterviews, in denen nach ersten Erfahrungen 
mit der Durchführung von Qualifikationsanalysen gefragt 
wurde, machen deutlich, dass der organisatorische Auf-
wand für die zuständigen Stellen hoch ist. Zwar wird mit 
zunehmender Durchführungspraxis der Aufwand geringer 
bewertet, doch ist jede Qualifikationsanalyse letztlich in-
dividuell zu gestalten: Expertinnen und Experten sind ins 
Verfahren einzuweisen, und je nach Methode werden auch 
Werkstätten und spezifisches Material benötigt. Die Kosten 
für die Durchführung sind variabel, können aber abhängig 
vom Aufwand relativ hoch sein: Die Spannweite reicht von 
zweistelligen Eurobeträgen (z.B. bei Bürokaufleuten) bis 
hin zu vierstelligen Eurobeträgen (z.B. im Bereich Metall; 
vgl. Erbe u.a. 2014, S. 125). Auch aus Kostengründen ist 
daher eine Qualifikationsanalyse vor allem nur in den Be-
reichen sinnvoll, in welchen die Antragstellenden nach ei-
gener Einschätzung handlungsfähig bzw. kompetent sind. 
Bei Leistungsempfängern nach SGB II/III können die Kos-
ten von der Arbeitsverwaltung übernommen werden. 

Nutzen der weitreichenden Anerkennungs- 
möglichkeiten

Das BQFG, so lässt sich zusammenfassen, sieht eine Be-
rücksichtigung von Lernergebnissen für Personen mit ei-
nem im Ausland erworbenen Berufsabschluss auf unter-
schiedlichen Ebenen vor. Für diese Zielgruppe bietet das 
Gesetz eine umfassende Berücksichtigung ihrer Lerner-
gebnisse. Die Erfahrungen mit der Validierung von Ler-
nergebnissen nach dem BQFG könnten bei der Schaffung 
weiterer Möglichkeiten in einem neuen rechtlichen Rah-
men auch für Bildungsinländer ohne formalen Abschluss 
genutzt werden. 
Die gesetzlichen Regelungen bieten damit auch Entwick-
lungsmöglichkeiten für die Antragsteller/-innen und für 
die Betriebe, da auch nach Feststellung einer »teilweisen 
Gleichwertigkeit« ein Antragsverfahren wiederaufge-
nommen oder neu gestellt werden kann. Auf diese Weise 
können beispielsweise Weiterbildungen zum Ausgleich 
wesentlicher Unterschiede nach der Feststellung einer 
»teilweisen Gleichwertigkeit« im Antragsverfahren berück-
sichtigt werden.
Im ersten Jahr des Gesetzes (April bis Dezember 2012) 
beschrieben ca. 66 Prozent der Bescheide im Bereich der 
nicht reglementierten Berufe eine vollständige und neun 
Prozent eine teilweise Gleichwertigkeit. Wichtig ist es für 
Betriebe und Weiterbildungsanbieter, dass bei Letzteren 
der Qualifizierungsbedarf aus den Bescheiden ableitbar ist. 
Mit einem Bescheid über die volle Gleichwertigkeit sind 
Personen mit im Ausland erworbenen Abschlüssen recht-
lich gleichgestellt und haben dieselben Verfügungsrechte 
erworben wie Personen mit einem deutschen Berufsab-

schluss. Dennoch stellt sich die Frage: Ist der Bescheid über 
die volle Gleichwertigkeit in den Händen eines Arbeitge-
bers tatsächlich genauso viel wert wie der bekannte deut-
sche Berufsabschluss? Werden den Inhaberinnen und In-
habern des Bescheids die gleichen Kompetenzen zugetraut 
wie den Kolleginnen und Kollegen mit dem in Deutschland 
erworbenen Berufsabschluss? 
Noch liegen keine Daten vor, die umfassende Aussagen zur 
Akzeptanz der Bescheide auf dem Arbeitsmarkt zulassen. 
Im Rahmen des BIBB-Projekts »Monitoring des Anerken-
nungsgesetzes« werden im Jahr 2014 eine Betriebsbefra-
gung und eine Befragung von Anerkennungsinteressierten 
durchgeführt, die tiefergehende Analysen und Aussagen 
darüber zulassen, inwieweit die Möglichkeiten des An-
erkennungsgesetzes in den Rekrutierungsstrategien der 
Betriebe Eingang gefunden haben und zukünftig finden 
könnten. 
Fest steht, dass Zugewanderte »employment-ready« sein 
müssen, um den Anforderungen der Wirtschaft gerecht 
werden zu können. Aber auch Unternehmen müssen zu-
nehmend »migrant-ready« werden, um ihren Fachkräfte-
bedarf zu decken (vgl. Englmann 2012). Um qualifizierte 
Migrantinnen und Migranten erfolgreich zu beschäftigen, 
sollten diesen bei Bedarf bestimmte Rahmenbedingungen 
geboten werden wie beispielsweise Sprachkurse, Unter-
stützung bei Orientierungsfragen wie Wohnungssuche 
und Behördengängen. 
Die Entscheidung über eine Antragstellung beruht letztlich 
auf einer individuellen Kosten-Nutzen-Abschätzung durch 
die Betroffenen. Personen mit entsprechenden Qualifika- 
tionen im nicht reglementierten Bereich können im Prin-
zip auch ohne formale Anerkennung den jeweiligen Beruf 
ausüben. Anerkennungsinteressierte müssen deshalb sorg-
fältig abwägen, ob sich der Antragsaufwand (ggf. Nach-
forderung von Unterlagen) und die damit verbundenen 
Kosten (insbesondere bei den Personen, die eine Gleich-
wertigkeit nur durch eine Qualifikationsanalyse erzielen 
können) lohnt (zu den Gründen, keinen Antrag zu stellen 
vgl. Erbe u.a. 2014, S. 87ff.). 
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In der betrieblichen Praxis von Klein- und Mittelbetrieben (KMU) werden 

informell – im Prozess der Arbeit – erworbene Kompetenzen der Beschäftig-

ten häufig in den Arbeitsprozessen erfasst und bilanziert. Oft erfolgt diese 

praxisnahe Validierung mittels einer bewusst gestalteten interaktionsba-

sierten Beurteilung durch Führungskräfte, die in die laufenden Arbeitspro-

zesse integriert sind. Im Beitrag werden auf der Basis konzeptioneller Über-

legungen zu informellen Kompetenzen an verschiedenen Praxisbeispielen 

die Potenziale und Grenzen interaktionsbasierter Beurteilungsverfahren 

aufgezeigt.

Kompetenzbewertung als Herausforderung für 
Forschung und Praxis

Mit der Einführung des Europäischen Qualifikationsrah-
mens (EQR) rücken outputorientierte Kriterien in den 
Mittelpunkt der Kompetenzmessung (vgl. u.a. Seeber/
Nickolaus 2010). Allerdings werden damit informelle 
und arbeitsintegrierte Formen des Kompetenzerwerbs un-
terbewertet (vgl. Dietzen/Tschöpe/Velten 2010, S. 28). 
Darüber hinaus bestehen Grenzen quantitativer und kenn-
zahlenbasierter Kompetenzbewertungen darin, dass Kon-
texte ausgeblendet werden und methodische Probleme, 
wie etwa Verzerrungseffekte (vgl. Kampkötter/Sliwka 
2013, S. 46 f.) auftreten können. 

Auch das Argument der gerechteren Bewertung aufgrund 
besserer Vergleichbarkeit und Transparenz greift nur be-
dingt. So wird am Beispiel der Leistungsbeurteilung von 
Beschäftigten deutlich, dass rein formal gerechte Beur-
teilungsergebnisse nicht automatisch als »ein substanziell 
auch als fair geltendes Verfahren« (vgl. Holtmann 2008,  
S. 93) wahrgenommen werden. Um dieses zu gewähr-
leisten, ist offenbar eine Reihe von Verfahrensmerkmalen 
wichtig, die die wahrgenommene prozedurale Gerechtig-
keit in Organisationen beeinflussen, wozu insbesondere 
die Berücksichtigung individueller und sozialer Bedürfnis-
se zählt. 
Damit ist jedoch noch nicht die Frage geklärt, wie eine 
adäquate und tragfähige Erfassung der schwer messbaren 

informell erworbenen Kompetenzen jenseits standardi-
sierter Messverfahren und Bewertungssysteme möglich ist. 
Diese Frage ist insbesondere für KMU von großer Bedeu-
tung, da hier strukturierte Beurteilungsverfahren ohnehin 
wenig verbreitet sind. Des Weiteren ist es für Verfahren 
der Kompetenzmessung notwendig, den Prozess und die 
beeinflussenden Bedingungen des Kompetenzerwerbs zu 
berücksichtigen, denn beim informellen Lernen wird nicht 
nur »Anderes«, sondern auch »anders« gelernt (vgl. Info-
kasten).

  

Anderes anders lernen

Informell erworbene Kompetenzen umfassen etwa die Rekontextua-

lisierung des systematischen Wissens, den souveränen Umgang mit 

Offenheit sowie die Bewältigung von Unwägbarkeiten im Arbeitspro-

zess. Sie sind quasi situierte berufliche Qualifikationen und zeichnen 

sich durch implizites Wissen (vgl. Polanyi 1985; Nonaka/Takeuchi 

1997), Könnerschaft (vgl. Neuweg 2005) und Reflexion im Handeln 

aus (vgl. Schön 1983). 

Informelle Kompetenzen können überwiegend nur situativ und 

informell in den Arbeitsprozessen selbst erworben und auch sichtbar 

gemacht werden. Dieser situative und erfahrungsgeleitete Umgang 

mit Arbeitsgegenständen und -prozessen kann nicht gelehrt, aber im 

Rahmen informellen Lernens angeeignet werden – und zwar durch 

Erfahrung-Machen in einer dafür geeigneten Lernkultur bei 

angemessener Arbeits- und Organisationsgestaltung (vgl. Böhle/

Pfeiffer/Sevsay-Tegethoff 2004).
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Die interaktionsbasierte Beurteilung in der  
betrieblichen Praxis

Anders als formale Qualifikationsabschlüsse, die mithil-
fe quantitativ bilanzierender Bewertungsmethoden und 
technischer Instrumente vergleichsweise leicht messbar
sind, bedarf es zur Beurteilung erfahrungsgeleiteter Kom-
petenzen auf der Basis informeller Lernprozesse qualitativ 
bilanzierender Bewertungsmethoden. Wie verschiede-
ne Untersuchungen in KMU zeigen, stehen dafür oft nur 
sehr begrenzte Ressourcen zur Verfügung. Allerdings gibt 
es gerade in KMU ein spezifisches Potenzial für diese an-
spruchsvolle Aufgabe: die häufige Einbindung von Füh-
rungskräften in die Arbeitsprozesse und die Nähe zu den 
Beschäftigten. Die interaktionsbasierte Beurteilung auf
der Basis einer Integration der Führung in die laufenden 
Arbeitsprozesse und einer Personalverantwortung vor Ort 
hat das Potenzial, gerade die impliziten Kompetenzanteile 
angemessen zu erfassen (vgl. Böhle u.a. 2014). 
Dies wird in den weiteren Ausführungen anhand von 
Praxisbeispielen aus sechs KMU erläutert (vgl. nebenste-
henden Kasten): Es zeigt sich, dass interaktionsbasierte 
Beurteilungsformen in der betrieblichen Praxis bereits im 
Rekrutierungsprozess neuer Mitarbeiter/-innen eine wich-
tige Rolle spielen und sich im Arbeitsalltag unterschiedli-
che Ansätze der Kompetenzbeurteilung ausmachen lassen. 
Die Grenzen interaktionsorientierter Beurteilungsformen 
werden vor allem dann sichtbar, wenn sie mit formalen 
Ansätzen verbunden werden.

 

 

Interaktionsbasierte Beurteilung im Rekrutierungs-
prozess

Die vier produzierenden Unternehmen setzen interak-
tionsbasierte Beurteilungsformen bereits bei der Rekrutie-
rung neuer Mitarbeiter/-innen ein. Dabei werden die Kom-
petenzen der Bewerber/-innen in der Praxis ermittelt. Die 
Unternehmen organisieren eine »Schnupperarbeitswoche« 
zum gegenseitigen Kennenlernen der Bewerber/-innen mit 
der Belegschaft, bevor ein Arbeitsvertrag unterschrieben
wird. Im Verlauf der Schnupperarbeitswoche beurteilen
die Beschäftigten in den jeweiligen Arbeitsbereichen die 
Bewerber/-innen mit. Die Beurteilungen und insbeson-
dere auch ein Veto der Beschäftigten ist in drei der vier
produzierenden Unternehmen verbindlich. Hier lässt sich 
von einer Art »Peer-Review« sprechen: Die Belegschaft be-
wertet die Kompetenzen der Bewerber/-innen tätigkeits-
orientiert und gegenstandsbezogen und stimmt sich mit
der Geschäftsführung ab.
Bei dem Engineering-Dienstleister sind die informell er-
worbenen Kompetenzen ein zentrales Einstellungskrite-
rium insbesondere älterer Beschäftigter. Eine erfahrungs-
geleitete und arbeitsprozessbezogene Analyse spezifischer 

 

 
 

 

 
 

informeller Kompetenzen, über die neue Mitarbeiter/-in-
nen verfügen sollen, ist die Grundlage für intensive Be-
werbungsgespräche. Diese Kompetenzen werden über 
dialogorientierte Verfahren (Erzählungen über konkrete 
Begebenheiten bei früheren beruflichen Stationen, vertie-
fendes Nachfragen bei Schlüsselbegriffen) ermittelt. Durch 
dieses Vorgehen verzeichnet das Unternehmen ein funk- 
tionierendes »Matching« von Unternehmen sowie Bewer-
berinnen und Bewerbern (vgl. Fahrion in diesem Heft). 

Interaktionsbasierte Beurteilung im Arbeitsalltag

Drei der vier produzierenden Unternehmen haben die 
Kompetenzbeurteilung in den praktischen Arbeitsalltag 
integriert. Die Führungskräfte (Geschäftsführung, Fer-
tigungsleitung) können die impliziten Kompetenzen der 
Belegschaft aufgrund ihrer eigenen fachlichen Expertise 
erkennen und beurteilen. Sie sind dafür sensibilisiert, wie 
sich informelle Kompetenzen manifestieren und wodurch 
sie sich auszeichnen, da sie selbst über einschlägige fach-
liche Ausbildungen verfügen und fundierte Arbeitserfah-
rungen im operativen Bereich haben. Durch ihre Nähe zu 
den Arbeitsprozessen und zu den Beschäftigten lassen sie 
neben der Bewertung der direkten Arbeitsergebnisse wei-
tere Elemente wie die momentane Arbeitsbelastung oder 
aufgetretene technische und organisatorische Herausfor-
derungen in ihre Beurteilungen einfließen (»Relativierung 
des Outputs«). Wie sich zeigt, sind diese Unternehmen 
durch die Form der interaktionsbasierten Beurteilung in-

Empirische Basis der vorgestellten Untersuchungsergebnisse

Die vorgestellten Praxisbeispiele wurden im Rahmen verschiedener 

qualitativer Forschungs- und Gestaltungsprojekte am ISF München 

erhoben, in denen erfahrungsgeleitete Arbeit vor allem in KMU im 

Mittelpunkt stand.

»Verred – Vertrauen in flexiblen Unternehmen, reflexiv, 

erfahrungsbasiert, dynamisch«: Gegenstand des Projekts war die 

Relevanz der Anerkennung informeller Kompetenzen für die 

Vertrauensgenese in Unternehmen.

»KES-MI: Künstlerisch, erfahrungsgeleitet, spielerisch – Manage-

ment des Informellen«: Hier  stand die Rolle informeller 

Kompetenzen für den Innovationsprozess im Mittelpunkt.

»IBU: Ältere Beschäftigte als Innovationsexperten bei der 

Bewältigung des Unplanbaren«: Informelle Kompetenzen werden 

als besonderes Potenzial älterer Beschäftigter betrachtet.

»Rakoon: Fortschritt durch aktive Kollaboration in offenen 

Organisationen – Lebensphasenadäquates Kompetenzmanage-

ment«: Beleuchtet wird die Rolle informeller Kompetenzen für 

den Umgang mit offenen Organisationen.

Die aus diesen Projekten entnommenen Daten stammen aus 

insgesamt sechs KMU, davon vier produzierende Unternehmen aus 

dem Low-Tech-Bereich, ein IT-Dienstleistungsunternehmen und ein 

Engineering-Dienstleister. 

•

•

•

•
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formeller Kompetenzen für die Mitarbeiter/-innen in ho-
hem Maße vertrauenswürdig. 
In zwei der produzierenden KMU wird eine Mischung aus 
formalisierten und interaktionsbasierten Beurteilungsver-
fahren gewählt: Es gibt sowohl standardisierte Mitarbeiter-
beurteilungen in Form von Mitarbeitergesprächen als auch 
die Beurteilung durch in die Arbeitsprozesse integrierte 
Führungskräfte. Der Stellenwert der Integration der Füh-
rung zeigt sich in diesen Unternehmen auch darin, dass 
die Führungskräfte einen Blick auf Kompetenzentwick-
lung durch eine Personalverantwortung vor Ort wahrneh-
men und diese nicht einer ausgegliederten Personal- oder 
Weiterbildungsabteilung obliegt. Dabei wird Führungs-
verantwortung durchaus verteilt: In einem dieser beiden 
Unternehmen verlagert sich beispielsweise die Verantwor-
tung für den Produktionsprozess zunehmend von der Ge-
schäftsführung und Fertigungsleitung auf sogenannte Pro-
duktverantwortliche, die als Teamsprecher/-innen agieren. 
Sie sind Werker/-innen ohne Meisterausbildung, die sich 
durch ihre informell erworbenen Fähigkeiten, Kompeten-
zen und Leistungen im Arbeitsprozess als besonders qua-
lifiziert gezeigt haben. Die Produktverantwortlichen blei-
ben aber voll und ganz in den Arbeitsprozess integriert und 
haben dadurch ein Gespür für die vorhandene und not-
wendige Kompetenzentwicklung im Team. Sie vermitteln 
dementsprechend zwischen Werkerinnen/Werkern und 
der Fertigungsleitung. Prinzipiell stellt ihre Positionierung 
als Produktverantwortliche eine Anerkennung »anders« 
erworbener Kompetenzen in Form anspruchsvollerer Auf-
gaben sowie eines höheren Entgelts dar.
In den Arbeitsprozessen des IT-Dienstleisters haben sich 
im Rahmen agiler Entwicklungsprozesse besondere Ko-
operationsmodelle in Form der gemeinsamen Program-
mierung jeweils eines Hardware- und eines Softwarespe-
zialisten (Pairprogramming) sowie Hospitationsmodelle 
zur Unterstützung informellen Lernens bewährt (vgl. Por-
schen-Hueck 2012, S. 115ff.). Die Evaluation des Erfah-
rungslernens findet in erster Linie im laufenden Prozess 
durch Bewährung im Team statt. In agilen Entwicklungs-
prozessen wird die Leistungsfähigkeit des Teams basierend 
auf den individuellen Kompetenzen und dem jeweiligen 
Leistungsvermögen der Einzelnen durch die Verteilung 
von Verantwortung für gemeinsam ermittelte Ziele trans-
parent gemacht. Wird ein Teammitglied seinen Aufga-
ben nicht im erwarteten Sinne gerecht, sorgt die Gruppe 
für entsprechende Sanktionen bis hin zur Exklusion. Die 
Teamleitung moderiert i.d.R. bei Projektabschluss im Rah-
men von retrospektiven Meetings vom Team aufgedeckte 
Schwächen und Differenzen und leitet ggf. Personal- und 
Kompetenzmanagemententscheidungen für neue agile 
Entwicklungsprozesse ab. 

Grenzen bei der Einpflegung informeller Kompeten-
zen in formale Systeme

Im vierten produzierenden KMU mit überwiegend an-
gelernten Niedriglohnkräften gibt es ein formalisiertes 
Beurteilungssystem. In diesem System werden Leistun-
gen pro Gruppe erfasst und mit der Produktivität des Un-
ternehmens abgeglichen. Eine positive Leistungsbilanz 
soll Bonuszahlungen zur Folge haben. Im System werden 
(u.a. auf der Basis von Mitarbeitergesprächen) sowohl 
formale Kompetenzen, die einzelne Mitarbeiter/-innen 
mitbringen, als auch deren informelle Kompetenzen, Lern- 
erfolge und persönliches Engagement in und außerhalb 
des Unternehmens verzeichnet. Ziel ist es, die besonderen 
Kompetenzbündel der Beschäftigten zu erfassen, Entwick-
lungspotenziale zu erkennen und erfolgreiche Entwicklun-
gen mit Lohnsteigerungen zu honorieren. Die Bewertung 
durch dieses vermeintlich strukturierte Verfahren sehen 
die Beschäftigten als kritisch an, da es ihrer Ansicht nach 
weder nachvollziehbar noch gerecht ist. Den Beschäftigten 
ist zum einen nicht klar, welche als informelle Kompeten-
zen anerkannt und nach welchen Kriterien diese beur-
teilt werden. Zum anderen können sie keine stringenten 
Ableitungen aus dem Beurteilungssystem erkennen, da 
Entwicklungspotenziale offensichtlich willkürlich geför-
dert werden. Darüber hinaus kritisieren sie die mangelnde 
Berücksichtigung situativer technischer und organisato-
rischer Problemstellungen und informeller Kompetenzen 
zu deren Bewältigung. So bleibt nicht nur die Herausfor-
derung, die informellen Kompetenzen in einem standar-
disierten System adäquat abzubilden. Es müssen auch die 
Versprechungen, die mit dieser Erfassung gegeben werden, 
formal korrekt eingehalten werden.

Chancen und Grenzen interaktionsbasierter Beur-
teilungsformen

Quantitative und kennzahlenbasierte Kompetenzbewer-
tungen sind für die Beurteilung informeller Kompetenzen 
wie die Rekontextualisierung systematischen Wissens, den 
Umgang mit Offenheit und die Bewältigung von Unwäg-
barkeiten nur begrenzt geeignet. Dagegen ermöglicht eine 
interaktionsbasierte Beurteilung eine situative, gegen-
standsbezogene Wahrnehmung und Abwägung informel-
ler Kompetenzen in einem gemeinsamen Erlebnisraum mit 
der zu beurteilenden Person. Interaktionsbasierte Beurtei-
lungsformen ermöglichen einen Gesamteindruck, in dem 
Stärken und Schwächen in einer umfassenden Sicht ab-
gewogen und beurteilt werden können. Dies erlaubt eine 
adäquatere Kompetenzbewertung als durch Fragebögen 
mit festgelegten abstrakten Kategorien. Bei entsprechen-
der Übung der beurteilenden Personen ist es auch möglich, 
die Leistungen und Kompetenzen des Einzelnen sowohl 
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von der Gruppe zu trennen als auch zusammenzudenken. 
Eine wichtige Basis besteht darin, dass die Bewertungen 
im Rahmen von fachlichen Communities stattfinden, de-
nen sich die Beurteilenden und die Beurteilten gemeinsam 
zugehörig fühlen. Bei der erfahrungsgeleiteten Bewertung 
informeller Kompetenzen spielen sogenannte »weiche« 
Kriterien eine genauso zentrale Rolle wie Fachwissen. Sie 
werden über ein entsprechendes Gespür der Beurteilen-
den für das Arbeitshandeln der Beurteilten berücksichtigt, 
etwa das Erkennen eines geübten Umgangs mit dem Ar-
beitsgegenstand, die Wahrnehmung von Flow-Erlebnissen 
und das Empfinden von Schlüssigkeit oder einer stimmi-
gen Atmosphäre.
Vor diesem Hintergrund gibt es durch die interaktions-
basierte Beurteilung im Rekrutierungsprozess eine hohe 
Chance auf ein »passendes Matching« und in der Folge 
auch niedrige Fluktuationsquoten in den Unternehmen. 
Die interaktionsbasierte Beurteilung im Prozess der Arbeit 
bietet eine laufende Validierungsmöglichkeit der Kompe-
tenz(-eignung), die problemnahe Reaktionen erlaubt. Sie 
ermöglicht vor allem auch die Anerkennung stiller Leis-
tungen, die beispielsweise in Form häufig unbemerkter 
Gewährleistungsarbeit (damit Prozesse fehlerfrei laufen) 
oder zur Stärkung der Kooperation erbracht werden. 
Für die interaktionsbasierte Bewertung informeller Kom-
petenzen müssen die Beurteilenden auf eigene informell 
erworbene Fähigkeiten zurückgreifen. Damit ist verbun-
den, dass personenabhängige Beurteilungen immer mit 
inneren und äußeren Referenzskalen einhergehen, die zu 
Konfliktfällen führen können. Das kumuliert unter Um-
ständen bei der Kompetenzvalidierung durch das Team, 
weshalb angemessene und gerechte Beurteilungsmaßstä-
be thematisiert werden müssen. Probleme entstehen vor 
allem dann, wenn Expertinnen und Experten sowie Berufs-
praktiker/-innen ihre oftmals übereinstimmende Beurtei-
lung nicht oder nur unzureichend differenziert darstellen 
können.
Zusammengenommen verweisen diese Chancen und 
Grenzen darauf, dass die interaktionsbasierte Beurteilung 
gegenüber quantitativen Verfahren eine größere Bandbrei-
te der Kompetenzen der Beschäftigten erfasst. Außerdem 
können die Beurteilungen situativ angemessener sein, weil 
sie in engem Zusammenhang mit bestimmten betriebli-
chen Situationen stehen. 
Dazu muss aber von einer professionellen interaktionsba-
sierten Beurteilung der Beurteilenden ausgegangen wer-
den, wozu es einer Unterstützung z.B. in Form von Refle-
xionsforen bedarf. Über die hier skizzierten Überlegungen 
und Unternehmensbeispiele hinaus besteht demnach wei-
terer Forschungsbedarf zur Leistungsfähigkeit interaktio-
nistischer Beurteilungsformen. 
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Anerkennung informeller Kompetenzen älterer 
Beschäftigter

Das Beispiel der Firma Fahrion Engineering GmbH & Co. KG

JENS FAHRION
Geschäftsführer der Fahrion Engineering  
GmbH & Co. KG 

Den Herausforderungen des demografischen Wandels 

begegnet die Fahrion Engineering GmbH & Co. KG seit 

rund 15 Jahren auf ihre eigene Weise. Die Ursachen 

hierfür liegen in einer bestimmten Firmenbiografie, die 

zu einer völlig eigenen Vorgehensweise bei der Mitar-

beiterrekrutierung und zu einer besonderen Wertschät-

zung älterer Arbeitnehmer/-innen mit ihren ausgepräg-

ten informellen Kompetenzen führte. Im Beitrag werden 

Gründe benannt, die eine gezielte Ansprache der Gene-

ration 50plus bei der Gewinnung und Beschäftigung von 

Fachkräften mit sich bringt. 
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Ereignisse der Firmengeschichte als Auslöser für 
ein demografiesensibles Unternehmensleitbild

Als mittelständischer Familienbetrieb mit knapp 100 Be-
schäftigten erarbeitet die Firma Fahrion Engineering  
GmbH & Co. KG an ihrem Standort Kornwestheim bei 
Stuttgart Konzepte im Bereich Fabrik-, Industrie- und 
Anlagenplanung für ihre Kunden aus dem produzieren-
den Gewerbe. Das Dienstleistungsportfolio reicht von 
planerischen Einzelaufträgen wie CAD-Layoutierungen 
oder Materialflusssimulationen bis hin zu einer umfas-
senden, ganzheitlichen Planungs- und Realisierungsleis-
tung, die sich von der Standortfrage über verschiedene 
Detaillierungsgrade von Fabrikkonzepten und über die 
Realisierung mit Bau- und Montageüberwachung bis hin 
zur schlüsselfertigen Übergabe kompletter neu- oder um-
strukturierter Produktionswerke erstreckt. Die Kunden 
entstammen verschiedensten Industriezweigen, weshalb 
Techniker/-innen sowie Ingenieurinnen und Ingenieure 
aller Fachbereiche beschäftigt werden. 1975 von Otmar 
Fahrion als Konstruktionsbüro im Umfeld der Luft- und 
Raumfahrtindustrie gegründet, wuchs das Unternehmen 

rasch auf 90 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an und er-
weiterte dabei sein Leistungsangebot zum Anbieter plane-
rischer Komplettlösungen.
Die Jahre 1999 und 2000 waren im wirtschaftlichen Um-
feld von einer Rezession geprägt, die viele Großunterneh-
men zur Freisetzung und Frühverrentung ihrer älteren 
Belegschaften veranlasste. Fahrion Engineering erlitt in 
dieser Zeit durch zufällige, gleichzeitige Kündigungen ei-
nen Schwund kompetenter Beschäftigter, die als Projekt-
leiter in der Lage waren, nicht nur überhaupt einen Auf-
trag im Sinne des Kunden abzuarbeiten, sondern einen 
kompletten Fertigungsbetrieb zu planen und zu realisieren. 
Diese existenzgefährdende Situation galt es damals schleu-
nigst durch Neueinstellungen zu bereinigen. In diesem Zu-
sammenhang stellte die Geschäftsleitung Überlegungen 
darüber an, welche herausragenden Fähigkeiten solche 
wertvollen Beschäftigten in der Projektleitung auszeich-
nen. Sie kam zum Schluss, dass neben generalistischem 
Wissen über verschiedene Ingenieursdisziplinen hinweg 
sowie wirtschaftlichen und juristischen Fragen bezüglich 
des Projektmanagements vor allem informelle Kompeten-
zen von Bedeutung sind, die nicht im Rahmen der Ausbil-
dung, sondern nur durch jahrelange Erfahrung und aktive 
Geschäftstätigkeit erworben werden können (vgl. Abb. 1).
Beobachtungen unter dem eigenen Firmenpersonal führ-
ten zur Schlussfolgerung, dass die für eine erfolgreiche 
Projektleitung erforderlichen »weichen« Fertigkeiten wie 
Eloquenz, Verhandlungsgeschick, wirtschaftliches Denken 
und Stehvermögen tendenziell häufiger sowie die genera-
listischen, fachübergreifenden Kenntnisse in aller Regel in 
der oberen Altersklasse der Belegschaft vorzufinden sind.

Gezielte Rekrutierung älterer Fachkräfte als Teil 
der Öffentlichkeitsarbeit

Die neu gewonnenen Erkenntnisse flossen in die folgenden 
Runden der Mitarbeiteranwerbung mit ein. Gewöhnliche 
Stellenanzeigen in ortsansässigen Zeitungen weckten nur 
bescheidenes Interesse bei der anvisierten Zielgruppe. Erst 
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der provokative Zusatz »Mit 45 zu alt, mit 55 überflüssig?« 
verbunden mit dem Hinweis, dass erfahrenen Projektleite-
rinnen und -leitern mit einem Alter von bis zu 65 Jahren 
eine verantwortungsvolle Tätigkeit geboten wird, verhalf 
zum Durchbruch. Von den plötzlich eingegangenen 500 Be- 
werbungen ließen sich fast 200 als fachlich passend klas-
sifizieren. Mittels intensiver Bewerbungsgespräche ließen 
sich wiederum fünf Personen identifizieren, die über die 
begehrten informellen Kompetenzen verfügten und so-
mit in die Projektleiterriege eingeordnet werden konnten. 
Dabei war es entscheidend, das Augenmerk nicht nur auf 
Äußerlichkeiten zu richten, sondern den Bewerbern genü-
gend Zeit einzuräumen, um aus ihrem bisherigen Erwerbs-
leben zu berichten und dort nachzuhaken, wo entschei-
dende Schlüsselbegriffe fielen. Mit der anschließenden 
Einstellung der geeigneten Bewerber schloss sich die ge-
fährliche Personallücke.
Die Anwerbung älterer Techniker/-innen sowie Ingenieu- 
rinnen und Ingenieure widersprach Ende der 1990-er 
Jahre komplett dem Zeitgeist. War es üblich, gerade den 
älteren Beschäftigten über Abfindungen den Austritt aus 
den Unternehmen schmackhaft zu machen, lud Fahrion 
Engineering erstens gerade diese Personen zum Bewer-
bungsgespräch ein, stellte sie zweitens bei entsprechender 
Eignung ein und vollzog drittens eine gezielte, aktive An-
werbung dieser Personengruppe – ein neues Phänomen im 
Personalwesen. Dieser Umstand ist dafür verantwortlich, 
dass die Firma im In- und Ausland auf Kongressen und Se-
minaren über ihre Strategien im Umgang mit dem demo-
grafischen Wandel referiert und sich der Wissenschaft als 
Forschungspartner anbietet, wie etwa im aktuellen Projekt 
IBU (»Ältere Arbeitnehmer als Innovationsexperten bei 

der Bewältigung des Unplanbaren«) in Zusammenarbeit 
mit dem Institut für Sozialwissenschaftliche Forschung 
e.V. (ISF) München, der Universität Augsburg und dem 
Projektträger im Deutschen Zentrum für Luft- und Raum-
fahrttechnik (vgl. Porschen-Hueck/Heidling/Neumer 
in diesem Heft).

Wirtschaftliche Effizienz beim Einsatz älterer 
Fachkräfte führt zu neuer Wertschätzung

Angesichts der informellen Kompetenzen liegen die Argu-
mente zur Beschäftigung älterer Arbeitnehmer/-innen an-
scheinend auf der Hand. Ohne die Erfahrung und das gene-
ralistische Wissen als unabdingbare Voraussetzung wären 
viele komplexe Projekte schlicht nicht durchführbar. Somit 
bleibt noch die Frage offen, inwiefern sich der Einsatz wirt-
schaftlich rechtfertigen lässt, da oftmals Senioritätsprinzi-
pien greifen, bei denen steigende Löhne und Lohnneben-
kosten sowie ein verbesserter Kündigungsschutz mit dem 
Älterwerden im Unternehmen einhergehen.
Aus Abbildung 2 (S. 40) geht hervor, dass Studienabgän-
ger/-innen und frisch ausgebildete Techniker/-innen gemäß 
ihren neu erworbenen Fachkompetenzen bei Fahrion En-
gineering auf der Hierarchiestufe »Projekttechniker/-in« 
einsteigen. Sie benötigen eine innerbetriebliche Weiterbil-
dung, die sich an den Prinzipien von »Learning by doing« 
orientiert und somit auf der jahrelangen Teilhabe am 
operativen Planungsgeschäft beruht, um je nach persön-
lichen Voraussetzungen über diverse Zwischenstufen wie 
»Spezialist/-in« oder »Projektingenieur/-in« nach rund 12 
bis 15 Jahren die höchste Stufe »Projektleiter/-in« zu er-
reichen. Jeder weitere Schritt auf der Karriereleiter nach 
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oben bedeutet auch gleichzeitig für das Unternehmen ei-
nen Sprung in der Profitabilität seiner Mitarbeiter/-innen, 
da diese immer flexibler und höherwertiger einsetzbar und 
im Gefolge für ihre Aktivitäten von Seiten der Kunden auch 
überproportional besser entlohnt werden. Leider sind jün-
gere Beschäftigte kaum bereit, diesen langen, steinigen 
Weg zu beschreiten. Die Bewerbungsunterlagen legen of-
fen, dass die Jüngeren in der Regel nur zwei bis drei Jahre 
bei ein- und demselben Unternehmen verbleiben, um dann 
ihre Karriereambitionen durch Aufbau einer interessanten 
beruflichen Laufbahn mittels Unternehmenswechsel zu 
befriedigen.
Die Generation 50plus hegt solche Karriereerwartungen 
indes nicht mehr, sondern ist an einer langfristigen, für 
das Unternehmen optimal planbaren Beschäftigung inte-
ressiert. Da unter älteren Bewerberinnen und Bewerbern 
in der Planungsbranche häufig Führungspersonen zu fin-
den sind, die in ihrem früheren Arbeitsverhältnis bereits in 
Produktions-, Betriebs- oder gar Werksleitungsfunktionen 
angestellt waren, lässt sich die Einarbeitungszeit mit dem 
Ergebnis der Reife zum eigenständigen Projektmanage-
ment auf ein bis zwei Jahre reduzieren. 
Da die Fähigkeiten zur Planung und Führung von Pro-
jekten bereits andernorts an den früheren Arbeitsplätzen 
erworben wurden, ist zum Abschluss der vollständigen In-
tegration in die Firma Fahrion Engineering nur noch ein 
konzeptioneller Feinschliff über typische innerbetriebli-
che Abläufe nötig. Krankheits- und urlaubsbedingte Per-
sonalengpässe in der Projektleitung können in annehm-
barer Zeit durch Umstrukturierung des Projekteinsatzes 

aufgefangen werden, zumal Projektleiter/-innen sowohl 
für Kolleginnen und Kollegen derselben Hierarchiestufe 
einspringen können als auch geringer dotierte Tätigkeiten 
ausführen können. Umgekehrt aber können junge Absol-
ventinnen und Absolventen nur den Ausfall ihresgleichen 
ersetzen, nicht jedoch die Projektleitung. Besonders ren-
tabel ist der Einsatz älterer Arbeitnehmer/-innen in den 
kleinen und mittleren Betrieben. Dort sind verstärkt Ge-
neralisten gefragt, da nicht für jede in den Unternehmen 
aufkommende Einzelfrage eine eigene Stelle eingerichtet 
werden kann. Typischerweise finden sich die Mitarbei-
ter/-innen, insbesondere das Führungspersonal, in Doppel- 
und Dreifachfunktionen wieder. 

Wertschätzung älterer Beschäftigter lohnt sich

Als Resümee kann festgehalten werden, dass Unternehmen 
der Beschäftigung älterer Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer in einem geeigneten Arbeitsumfeld, das nicht von 
körperlich anspruchsvollen Tätigkeiten geprägt ist, sogar 
Vorrang einräumen können, da die obere Altersklasse ten-
denziell eine überdurchschnittliche Befähigung zur Bewäl-
tigung komplexer Führungsaufgaben besitzt und sich ihre 
Betätigung aufgrund kürzerer Lern- und Einarbeitungs-
phasen zudem als äußerst wirtschaftlich darstellt. Im Zuge 
des demografischen Wandels mit noch nicht absehbarem 
Bevölkerungsrückgang lohnt es sich, den Einsatz älterer 
Mitarbeiter/-innen neu zu bewerten, nicht zuletzt auch in 
Form einer neuen Wertschätzung ihrer umfassenden infor-
mell erworbenen Kompetenzen. s
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Literaturauswahl zum Themenschwerpunkt  
Validierung von Lernergebnissen

Monografien _______________________________

Implementing ECVET: Anrechnung, Anerken-
nung und Transfer von Lernergebnissen  
zwischen europäischer Zielvorgabe und natio-
nalen Systembedingungen
Christiane Eberhardt. Wissenschaftliches Diskussions-
papier 145, BIBB Bonn 2013, 164 Seiten, ISBN 978-3-
88555-948-1 – URL: www.bibb.de/veroeffentlichungen/
de/publication/show/id/7154 (Stand: 31.07.2014)
In den vergangenen Jahren wurde eine Vielzahl von Schrit-
ten auf europäischer Ebene und in den Mitgliedstaaten un-
ternommen, um geeignete Rahmenbedingungen für eine 
ECVET-Anwendung zu schaffen. Im Diskussionspapier 
wird die Frage aufgeworfen, inwieweit ECVET auch außer-
halb von Mobilitätsmaßnahmen einen Mehrwert erzielen 
kann. Das Diskussionspapier liegt auch in einer englischen 
Übersetzung vor.

Anerkennung von Kompetenzen: kriterien- 
orientierte Analyse ausgewählter Verfahren in 
Europa
Silvia Annen. Bertelsmann, Bielefeld 2012, 729 Seiten, 
ISBN 978-3-7639-1151-6
Wie lassen sich formal, non-formal und informell erwor-
bene Kompetenzen im Bildungssystem und auf dem Ar-
beitsmarkt besser nutzen? Die Dissertation liefert ein Krite- 
rienraster sowie eine Typologie, um bestehende Verfahren 
zur Anerkennung von Kompetenzen zu analysieren und zu 
systematisieren. Die Autorin konkretisiert zentrale Begrif-
fe und entwickelt Kriterien zur Analyse ausgewählter Aner-
kennungsverfahren.

Identifizierung und Anerkennung informellen 
und nicht-formalen Lernens in Europa
Eine vergleichende Studie zur Durchlässigkeit der Bil-

dungssysteme in Deutschland, Finnland, Frankreich, 

den Niederlanden, Österreich und der Schweiz

Claudia Schmeißer, Susanne Kretschmer, Thomas 
Reglin, Sylvia Kestner. Forschungsinstitut Betriebliche 
Bildung (f-bb) Nürnberg 2012, 86 Seiten – URL: www.f-
bb.de/fileadmin/Materialien/f-bb_online/f-bb_online_ 
01.2012.pdf (Stand: 31.07.2014)
In dem Projektbericht werden die Ergebnisse eines 
fbb-Projektes dargestellt, in welchem die Durchlässigkeit 

europäischer (Berufs-)Bildungssysteme mit Blick auf die 
Instrumente und Verfahren zur Identifizierung und An-
erkennung informell und nicht-formal erworbener Lern- 
ergebnisse vergleichend untersucht wurde. Ziel dieser Ana-
lyse war es, vorhandene Verfahren, Instrumente und Erfah-
rungen bei der Erfassung und Anerkennung informellen 
und non-formalen Lernens in sechs ausgewählten europäi-
schen Ländern zu identifizieren, um diese anschließend auf 
die Möglichkeit der Transferierbarkeit auf das deutsche bzw. 
brandenburgische Bildungssystem hin zu überprüfen. 

Perspektiven für eine Validierung informell 
und nonformal erworbener Kompetenzen bei 
Jugendlichen ohne Berufsausbildung
Thomas Schröder. Waxmann, Münster 2012, 155 Sei-
ten, ISBN 978-3-8309-2642-9
In der Studie wird unter Berücksichtigung des Berufsbil-
dungssystems in der Freien und Hansestadt Hamburg so-
wie der Zielgruppe der benachteiligten Jugendlichen der 
Frage nachgegangen, welche Rahmensetzungen zu be-
achten und welche systembezogenen Voraussetzungen zu 
schaffen sind, damit informell und nonformal erworbene 
Kompetenzen benachteiligter Jugendlicher auf eine Be-
rufsausbildung angerechnet werden können.

Informelles Lernen im Spiegel des Weiter- 
bildungsmonitorings
Katrin Kaufmann. VS Verlag für Sozialwissenschaften, 
Wiesbaden 2012, 287 Seiten, ISBN 978-3-531-19384-7
Trotz der zunehmenden – vor allem bildungspolitisch ge- 
prägten – Bedeutungszuschreibung des informellen Ler-
nens als relevante Form der Bildungsbeteiligung Erwach-
sener liegen in und für Deutschland aktuell keine Längs-
schnitt- oder Trendanalysen zur tatsächlichen Beteiligung 
vor. Auf der Grundlage der Scientific-Use-Files der Quer-
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schnitterhebungen 1994–2007 des Berichtssystems Wei-
terbildung (BSW) wurden für diese Studie die Möglich-
keiten und Grenzen trendanalytischer Betrachtungen des 
informellen berufsbezogenen Lernens untersucht. Fokus-
siert werden Funktionen und kontextuelle Einbindungen 
in Erwerbstätigkeit der informellen Lernaktivitäten. Im 
Ergebnis zeigt sich einerseits die Relevanz einer differen-
zierteren Betrachtung informellen Lernens Erwachsener, 
und darüber hinaus werden die Möglichkeiten trendanaly-
tischer Betrachtungen von Beteiligungsmustern unter sich 
ändernden Erhebungsformaten deutlich.

Zeitschriftenaufsätze/Beiträge in Sammelbänden

Informelles Lernen in der Berufsorientierung 
und Ausbildungsvorbereitung: Verfahren und 
Wege der Anerkennung
Peter Dehnbostel. In: Sturm, H. u.a. (Hrsg.): Die Zu-
kunft sichern: Jugend, Ausbildung, Teilhabe. AvDual – Du-
alisierung und Regionalisierung der Ausbildungsvorberei-
tung in Hamburg. Hamburg 2014, S. 259–269
Der Beitrag befasst sich eingangs mit der Frage nach dem 
Verständnis informellen Lernens in der Berufsorientierung 
und Ausbildungsvorbereitung, in einem zweiten Schritt 
skizziert er Grundsätze und Prozesse der Validierung und 
gibt abschließend aus der Sicht der Berufsbildung und Be-
rufsorientierung Empfehlungen zur weiteren Entwicklung 
informellen Lernens.

 

Validierung von nichtformal und informell 
erworbenen Fähigkeiten im DQR? –  
Europäische Impulse für die Erweiterung ihrer 
Bedeutung
Gerald Heidegger, Wiebke Petersen. In: Büchter, K. 
u.a. (Hrsg.): Der Deutsche Qualifikationsrahmen (DQR). 
Ein Konzept zur Erhöhung von Durchlässigkeit und Chan-
cengleichheit im Bildungssystem? Bertelsmann Bielefeld, 
2012, S. 375–391, ISBN 978-3-7639-1155-4
Die Autoren erklären das in den Ländern der EU unter-
schiedliche Engagement bei der Validierung nichtforma-
len und informellen Lernens aus der Perspektive gesell-
schaftlicher und (berufs-)bildungspolitischer Strukturen. 

Dabei greifen sie auf eine Typologie zurück, die zwischen 
career orientation cultures, learning cultures und VET-cul-
tures unterscheidet. Ein Weg, um Anerkennungsverfahren 
in den starren Strukturen des deutschen Berufsbildungs-
systems Relevanz zu verleihen, ist aus Sicht der Autoren 
die Stärkung der Externenprüfung. 

Informelles Lernen in der Autofabrik
Jörg Ferrando. In: denk-doch-mal.de: Online-Magazin 
für Arbeit – Bildung – Gesellschaft. 2013, H. 3, URL:  
www.denk-doch-mal.de/node/522 (Stand 31.07.2014)
Facharbeiter, An- und Ungelernte sind in der betrieblichen 
Weiterbildung deutlich unterrepräsentiert – unter anderem, 
weil es für sie an Konzepten und Angeboten mangelt. Gelun-
gen ist dies durch das Projekt ALF bei Daimler in Mannheim. 
Ziel war die Entwicklung und Erprobung eines Systems, das 
die horizontale Kompetenzentwicklung im Produktions-
prozess mit neuen Karrierewegen in der Fabrik verbindet. 

Informelles Lernen – Schlaglichter auf die  
wissenschaftliche Diskussion
Matthias Rohs. In: denk-doch-mal.de : Online-Magazin 
für Arbeit – Bildung – Gesellschaft. 2013, H. 3, URL:  
www.denk-doch-mal.de/node/522 (Stand 31.07.2014)
Getrieben von der europäischen Bildungspolitik stand und 
steht bei der Diskussion zum informellen Lernen vor allem 
die Umsetzung der Anerkennung informell erworbener 
Kompetenzen im Mittelpunkt. Mit dem Beitrag werden die 
grundlegenden Fragen nach der Bedeutung und der Förde-
rung informellen Lernens in den Mittelpunkt gerückt.

Institutionelle Verfahren zur Anerkennung 
ausländischer Qualifikationen und zur Validie-
rung nichtformal oder informell erworbener 
Kompetenzen in Österreich
Thomas Pfeffer, Isabella Skrivanek. In: Zeitschrift 
für Bildungsforschung: zbf. 3 (2013), H. 1, S. 63–78
Der Beitrag gibt einen Überblick über die institutionalisier-
ten Verfahren zur Anerkennung von im Ausland erworbe-
nen Qualifikationen und zur Validierung nichtformal oder 
informell erworbener Kompetenzen in Österreich. 

Anerkennung informellen Lernens im europä- 
ischen Vergleich
Silvia Annen. In: Transparenz und Durchlässigkeit durch 
den EQR? Perspektiven und Implementierung. Blings, J. 
u.a. (Hrsg.); Bertelsmann Bielefeld, 2012, S. 121–137, 
ISBN 978-3-7639-4856-7
Der Beitrag analysiert Verfahren der Anerkennung infor-
mell erworbener Kompetenzen in ausgewählten Ländern 
(Norwegen, Niederlande, Frankreich) und bewertet sie in 
einer vergleichenden Perspektive hinsichtlich ihrer metho-
dischen und ihrer institutionellen Gestaltung. 



4 3W E I T E R E  T H E M E N

Berufsbildende Schulen in der regionalen Bildungs- 
landschaft

Potenziale für ein vielfältiges Bildungsangebot
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Der demografische Wandel erfordert insbesondere im ländlichen Raum Stra-

tegien zur Sicherung und Weiterentwicklung eines vielfältigen Bildungsan-

gebots. Berufsbildende Schulen bieten dafür wichtige Potenziale, die sich 

nicht zuletzt aus der Verknüpfung von allgemeiner und beruflicher Bildung 

ergeben. Vor diesem Hintergrund wird die Frage diskutiert, wie diese Poten-

ziale in einer regionalen Bildungslandschaft durch eine strategische Entwick-

lungsplanung und die Kooperation der Akteure ausgeschöpft werden können. 

Grundlage des Beitrags ist ein exploratives Projekt zur Rolle der berufsbilden-

den Schulen in der kommunalen Bildungspolitik.

Demografische Entwicklung und regionales  
Bildungsangebot

Die demografische Entwicklung trifft die Regionen in sehr 
unterschiedlicher Weise. Dies zeigt sich z.B., wenn man 
nordrhein-westfälische Kommunen (Städte und Kreise) 
mit Blick auf Prognosen zur Entwicklung der Altersgruppe 
der 15- bis unter 20-Jährigen miteinander vergleicht (vgl. 
Abb. 1, S. 44) – der Altersgruppe also, die sich im Über-
gang vom Schul- in das Berufsbildungssystem befindet.
Demnach sind Landkreise vom Geburtenrückgang durch-
schnittlich stärker betroffen als Städte, wobei die Entwick-
lung im Umfeld von Großstädten weniger gravierend ist als 
in Randbereichen: So schrumpft die genannte Altersgrup-
pe zwischen 2011 und 2025 im Rhein-Erft-Kreis bei Köln 
um voraussichtlich nur 13,9, im Kreis Siegen-Wittgenstein 
hingegen um 33,8 Prozentpunkte. Neben dem Geburten-
rückgang stellt in den Kreisen die Abwanderung junger 
Menschen oft ein zusätzliches Problem dar. 
Eine »demografiesensible« Bildungspolitik ist daher im 
ländlichen Raum besonders notwendig. Kreise können 
durch eine bewusste Gestaltung attraktiver Bildungswege 
zur Bindung der jungen Bevölkerung an die Region bei-
tragen. Eine solche Bildungspolitik zielt sowohl auf eine 
Erhöhung der Bildungsbeteiligung als auch auf Qualifi-
zierungsstrategien, die eine breite Grundbildung mit auf 
dem Arbeitsmarkt benötigten Kompetenzen verknüpfen. 
Die nordrhein-westfälischen Berufskollegs leisten eine 
solche Verknüpfung bereits, indem sie in ihren Angebo-
ten allgemeine und berufliche Inhalte verbinden und in 
einigen Bildungsgängen die Kombination von beruflichen 

Kenntnissen oder Abschlüssen mit dem Erwerb von Schul-
abschlüssen ermöglichen.
Sinkende Schülerzahlen stellen jedoch auch Berufskollegs 
vor neue Herausforderungen. Werden erforderliche Min-
desteingangszahlen nicht mehr erreicht, ist der Fortbe-
stand bestehender Bildungsgänge oder auch ganzer Schul-
standorte gefährdet. Damit würden auch Fachklassen für 
Ausbildungsgänge im dualen System wegfallen, was für 
Unternehmen im ländlichen Raum – mangels nahe gelege-
ner Alternativen – eine weitere Beteiligung an den entspre-
chenden dualen Ausbildungen unattraktiver macht. Umso 
bedeutender wird es, Berufskollegs als relevante Netz-
werkpartner in der Bildungslandschaft zu verankern und 
ihren gesellschaftlichen und ökonomischen Beitrag durch 
eine strategische Planung weiterzuentwickeln. Bildungs-
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heren Berufsfachschulen und Wirtschaftsgymnasien – über 
ein breites Angebotsspektrum, das zur Bildungsvielfalt in 
der Region beiträgt: Viele Bildungsgänge verknüpfen die 
Vergabe der AHR oder FHR mit der Vermittlung beruflicher 
Kenntnisse (bspw. in den Schwerpunkten »Technik« oder 
»Wirtschaft und Verwaltung«) oder mit einem Berufsab-
schluss (bspw. einem Assistentenberuf nach Landesrecht). 
Die befragten Akteure gehen davon aus, dass solche ver-
knüpften Bildungsgänge zu einem Abbau von Bildungsbe-
nachteiligung beitragen können1, denn erfahrungsgemäß 
kommt die Vermittlung beruflicher Inhalte sowohl der fa-
miliären Prägung als auch den Präferenzen von Jugendli-
chen aus bildungsbenachteiligten Milieus stärker entgegen 
als allgemeinbildende Angebote. 
Im Ruhrgebiet bescheinigten Schülerbefragungen an zwei 
Berufskollegs den berufsbildenden Schulen »eine Schlüs-
selstellung für die Bildungsbeteiligung von Migranten« 
(vgl. Harney/Hartkopf 2008, S. 44). 
In ländlichen Regionen mit traditionell geringen Abitu- 
rientenquoten dürfte diese Schlüsselstellung für viele Ju-
gendliche aus Familien ohne akademischen Hintergrund 
relevant sein. Zudem stellen berufsbildende Schulen ins-
besondere bei geringer Gymnasialdichte und weiten We-
gen eine Ergänzung der bestehenden Schullandschaften 
um Angebote zum Erreichen der Hochschulreife dar (vgl. 
Weishaupt 2014, S. 18). 
Daran sind viele Jugendliche interessiert: So zeigten Schü-
lerbefragungen im Rhein-Erft-Kreis, dass knapp zwei Drit-

tel der Achtklässler an Realschulen die allgemeine oder 
Fachhochschulreife anstreben (vgl. Rahn 2013), und zwar 
jeweils etwa zur Hälfte über eine allgemein- oder eine be-
rufsbildende Schule. Nicht alle streben anschließend einen 
akademischen Bildungsweg an. Die Interviewten berich-
ten fast durchgängig, dass Schüler/-innen mit dem Erwerb 
einer FHR den – tatsächlichen oder wahrgenommenen – 
Ansprüchen der dual ausbildenden Betriebe gerecht wer-
den möchten.
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Abbildung 1

Prognose zur Entwicklung der Altersgruppe der 15- bis unter 20-Jährigen 

(Mittelwerte aller Kreise und kreisfreien Städte in Nordrhein-Westfalen)

Projekt »Die Rolle berufsbildender Schulen in der  
kommunalen Bildungspolitik«

Im Mittelpunkt des Projekts stand die Frage, wie berufsbildende 

Schulen über die Verbindung von allgemeiner und beruflicher 

Bildung zu einem vielfältigen Bildungsangebot in der Region 

beitragen (können) und wie diese Entwicklung im Kontext regionaler 

Bildungslandschaften gestaltet wird. Das Projekt umfasste

Analyse von Sekundärdaten der amtlichen Statistik zu den jeweils 

an allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen erreichten 

Hochschulzugangsberechtigungen in nordrhein-westfälischen 

Kommunen;

Internetrecherchen zur kommunalen Bildungspolitik mit ergän-

zenden Expertengesprächen zu einzelnen Projekten;

Fallstudien in drei Kommunen (15 leitfadengestützte Interviews 

mit Vertreterinnen und Vertretern der Kommunen und der 

berufsbildenden Schulen; Herbst 2012);

die Fachtagung »Bildungsgrenzen überschreiten – Die Rolle der 

berufsbildenden Schule in der kommunalen Bildungspolitik« am 

21.Juni 2013 mit Stellungnahmen von Expertinnen und Experten 

sowie Praxisberichten (vgl. www.iaq.uni-due.de/aktuell/ 

veransta/2013/20130621.php Stand: 29.07.2014).

Quelle: Institut Arbeit und Qualifikation, Universität Duisburg-Essen 

•

•

•

•

1 Anzumerken ist, dass dieser Einschätzung keine gesicherten Erkennt-

nisse zugrunde liegen. Von Interesse wären empirische Studien, die den 

bildungsbiografischen Stellenwert verknüpfter Bildungsgänge im Hin-

blick auf die Herkunft der Schüler/-innen und den weiteren Verlauf des 

Bildungswegs untersuchen.

heren Berufsfachschulen und Wirtschaftsgymnasien – über 
ein breites Angebotsspektrum, das zur Bildungsvielfalt in 
der Region beiträgt: Viele Bildungsgänge verknüpfen die 
Vergabe der AHR oder FHR mit der Vermittlung beruflicher 
Kenntnisse (bspw. in den Schwerpunkten »Technik« oder 
»Wirtschaft und Verwaltung«) oder mit einem Berufsab-
schluss (bspw. einem Assistentenberuf nach Landesrecht). 
Die befragten Akteure gehen davon aus, dass solche ver-
knüpften Bildungsgänge zu einem Abbau von Bildungsbe-
nachteiligung beitragen können1, denn erfahrungsgemäß 
kommt die Vermittlung beruflicher Inhalte sowohl der fa-
miliären Prägung als auch den Präferenzen von Jugendli-
chen aus bildungsbenachteiligten Milieus stärker entgegen 
als allgemeinbildende Angebote. 
Im Ruhrgebiet bescheinigten Schülerbefragungen an zwei 
Berufskollegs den berufsbildenden Schulen »eine Schlüs-
selstellung für die Bildungsbeteiligung von Migranten« 
(vgl. Harney/Hartkopf 2008, S. 44). 
In ländlichen Regionen mit traditionell geringen Abitu- 
rientenquoten dürfte diese Schlüsselstellung für viele Ju-
gendliche aus Familien ohne akademischen Hintergrund 
relevant sein. Zudem stellen berufsbildende Schulen ins-
besondere bei geringer Gymnasialdichte und weiten We-
gen eine Ergänzung der bestehenden Schullandschaften 
um Angebote zum Erreichen der Hochschulreife dar (vgl. 
Weishaupt 2014, S. 18). 
Daran sind viele Jugendliche interessiert: So zeigten Schü-
lerbefragungen im Rhein-Erft-Kreis, dass knapp zwei Drit-

tel der Achtklässler an Realschulen die allgemeine oder 
Fachhochschulreife anstreben (vgl. Rahn 2013), und zwar 
jeweils etwa zur Hälfte über eine allgemein- oder eine be-
rufsbildende Schule. Nicht alle streben anschließend einen 
akademischen Bildungsweg an. Die Interviewten berich-
ten fast durchgängig, dass Schüler/-innen mit dem Erwerb 
einer FHR den – tatsächlichen oder wahrgenommenen – 
Ansprüchen der dual ausbildenden Betriebe gerecht wer-
den möchten.

4 4 B W P  5 / 2 0 1 4W E I T E R E  T H E M E N

Abbildung 1

Prognose zur Entwicklung der Altersgruppe der 15- bis unter 20-Jährigen 

(Mittelwerte aller Kreise und kreisfreien Städte in Nordrhein-Westfalen)

Quelle: IT.NRW, eigene Berechnung

Projekt »Die Rolle berufsbildender Schulen in der  
kommunalen Bildungspolitik«

Im Mittelpunkt des Projekts stand die Frage, wie berufsbildende 

Schulen über die Verbindung von allgemeiner und beruflicher 

Bildung zu einem vielfältigen Bildungsangebot in der Region 

beitragen (können) und wie diese Entwicklung im Kontext regionaler 

Bildungslandschaften gestaltet wird. Das Projekt umfasste

Analyse von Sekundärdaten der amtlichen Statistik zu den jeweils 

an allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen erreichten 

Hochschulzugangsberechtigungen in nordrhein-westfälischen 

Kommunen;

Internetrecherchen zur kommunalen Bildungspolitik mit ergän-

zenden Expertengesprächen zu einzelnen Projekten;

Fallstudien in drei Kommunen (15 leitfadengestützte Interviews 

mit Vertreterinnen und Vertretern der Kommunen und der 

berufsbildenden Schulen; Herbst 2012);

die Fachtagung »Bildungsgrenzen überschreiten – Die Rolle der 

berufsbildenden Schule in der kommunalen Bildungspolitik« am 

21.Juni 2013 mit Stellungnahmen von Expertinnen und Experten 

sowie Praxisberichten (vgl. www.iaq.uni-due.de/aktuell/ 

veransta/2013/20130621.php Stand: 29.07.2014).

Quelle: Institut Arbeit und Qualifikation, Universität Duisburg-Essen 

•

•

•

•

1 Anzumerken ist, dass dieser Einschätzung keine gesicherten Erkennt-

nisse zugrunde liegen. Von Interesse wären empirische Studien, die den 

bildungsbiografischen Stellenwert verknüpfter Bildungsgänge im Hin-

blick auf die Herkunft der Schüler/-innen und den weiteren Verlauf des 

Bildungswegs untersuchen.

Landkreise

kreisfreie Städte

Nordrhein-Westfalen

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

628.664

370.308

998.972

594.295

347.815

942.110

519.500

323.662

843.182

464.196

309.442

773.638

2011

2015

2020

2025

BWP-5-14-Lay-1609.indd   44 16.09.14   14:32



Dabei betonen die befragten Berufsschulleitungen, dass 
es sich bei den verknüpften Bildungsgängen keineswegs 
um »leichtere« Wege handelt. Gleichwohl können einige 
Jugendliche ihre Chancen auf einen höherwertigen Schul-
abschluss verbessern, wenn sie frühzeitig ihren Fähigkei-
ten entsprechende Schwerpunkte (bspw. im technischen 
Bereich) setzen können. Dies ist am Berufskolleg eher 
möglich als in einer allgemeinbildenden Oberstufe. Damit 
verbunden sind Ansatzpunkte für bildungs- und beschäfti-
gungspolitische Strategien, um dem Fachkräftemangel in 
der regionalen Wirtschaft entgegenzutreten. Schnittstel-
len zu vor- und nachgelagerten Bildungsinstitutionen kön-
nen genutzt werden, um einerseits junge Menschen über 
attraktive Bildungswege an die Region zu binden und an-
dererseits Berufskollegs als zentrale Akteure und wichtige 
Partnerinstitutionen in der Bildungslandschaft zu stärken.

Berufsbildende Schulen als Partner in der regio-
nalen Bildungslandschaft

Kommunen entwickeln in zunehmendem Maße bildungs-
politische Initiativen (vgl. Ratermann/Stöbe-Blossey 
2012), ein Trend, der teilweise durch Landesprogramme 
oder durch Bundesprogramme wie »Lernende Regionen – 

Förderung von Netzwerken« (2001 bis 2008) und »Lernen 
vor Ort« (2009 bis 2014) unterstützt wird. Bislang werden 
dabei die Potenziale verknüpfter Bildungsgänge regional 
höchst unterschiedlich ausgeschöpft. Dies zeigt sich bspw. 
an den je nach Kommune unterschiedlichen Anteilen der 
Berufskollegs, an denen die Hochschulreife erworben wur-
de (vgl. Abb. 2). Diese Situation führt zu der Frage nach 
den Handlungsoptionen kommunaler Bildungspolitik, die 
im Folgenden diskutiert werden sollen.

Die Rolle der regionalen Wirtschaft

Verknüpfte Bildungsgänge werden teilweise kontrovers be- 
trachtet, insbesondere dann, wenn sie über berufliche Kennt- 
nisse hinaus einen Berufsabschluss vermitteln. Da sich 
in einigen Bereichen ein Mangel an Ausbildungsanwär-
ter/-innen für das duale System abzeichnet, wird von Sei- 
ten der Wirtschaftsverbände eine Konkurrenzsituation 
wahrgenommen, wie sich bspw. an einem Positionspapier 
der Industrie- und Handelskammern in NRW vom 29. Janu- 
ar 2013 zeigt: »Nur dort, wo es keine adäquaten Angebo-
te der Wirtschaft gibt, gibt es eine Rechtfertigung für ein 
staatliches Engagement (z.B. in den Bereichen Pflege, Erzie- 
hung, Soziales). Schulabgänger stehen so der Wirtschaft 
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Abbildung 2

Anteil der an berufsbildenden Schulen erworbenen Abschlüsse an allen AHR und FHR im 

Schuljahr 2011/12 (ausgewählte Schulträgerbereiche in NRW; Angaben in Prozent)
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frühzeitig als Nachwuchskräfte zur Verfügung (…). Neue 
vollzeitschulische Bildungsangebote dürfen nur im Einver- 
nehmen mit der Wirtschaft eingerichtet werden« (S. 2).
Insofern ist die Einrichtung von verknüpften Bildungsgän-
gen vor Ort oft von Konflikten begleitet, wie auch Diskus- 
sionen bei der Fachtagung im Rahmen des Projekts zeigten. 
So verbuchte es der Leiter eines Berufskollegs als Erfolg, 
dass sein Schulträger einen von seiner Schule vorgeschla-
genen Bildungsgang »auch gegen den Willen der Kammer« 
eingerichtet habe. Konfrontation, so einige Teilnehmenden, 
führe jedoch nicht weiter; besser sei es, vor Ort einen Kon-
sens über die Entwicklung des regionalen Berufsbildungs-
angebots herzustellen. Vereinzelt wurde von erfolgreichen 
Kooperationen berichtet, bspw. von Prozessen der Schul-
entwicklungsplanung unter Beteiligung unterschiedlicher 
Akteure oder von unternehmensbezogenen Bedarfserhe-
bungen im Vorfeld der Konzipierung neuer Bildungsgänge. 
Für die regionale Wirtschaft kann eine solche Entwicklung 
durchaus attraktiv sein: In einer Projekt-Fallstudie zeigte 
sich bspw., dass Unternehmen die Absolventinnen und 
Absolventen verknüpfter Bildungsgänge als interessante, 
fachlich gut vorbereitete Zielgruppe für duale Studiengän-
ge entdeckt haben. Aufgabe kommunaler Bildungspolitik 
ist es in diesem Kontext, Foren der Kooperation zu orga-
nisieren, in denen Chancen bildungspolitischer Strategien 
diskutiert und gemeinsame Lösungen gefunden werden 
können.

Schulentwicklungsplanung und Schnittstellen zum 
allgemeinbildenden Schulsystem

Die Einbeziehung der berufsbildenden Schulen in die 
Schulentwicklungsplanung ist nicht überall selbstver-
ständlich. Noch weniger selbstverständlich ist es, die Wirt-
schaft in diesen Prozess zu integrieren. Des Weiteren zei-
gen die Befragungen im Projekt, dass es an Transparenz 
über die Angebote an Berufskollegs mangelt (vgl. Böckler 
2010): In allen Fallstudien thematisierten die Leitungen 
der Berufskollegs fehlende Kenntnisse über die Angebote 
und Aufstiegschancen an berufsbildenden Schulen – bei 
Lehrkräften der allgemeinbildenden Schulen, bei den El-
tern und auch bei den Jugendlichen. Auch im Hinblick auf 
die politische Ebene in den Schulausschüssen nehmen die 
befragten Schulleitungen Informationsdefizite wahr. 
Im ländlichen Raum ergeben sich zusätzliche Schwierig-
keiten durch unterschiedliche Schulträgerschaften, wenn 
der Kreis für die berufsbildenden Schulen und die einzelne 
Gemeinde für das allgemeinbildende Schulwesen zustän-
dig ist. Aktuell zeigt sich dieses Problem bspw. bei der Ein-
richtung neuer Schulformen, die faktisch an die Stelle der 
bisherigen Haupt- und Realschulen treten und ein längeres 
gemeinsames Lernen ermöglichen. Für kreisangehörige 
Kommunen ist bei Errichtung einer solchen Schule oft das 

Ziel attraktiv, vor Ort eine gymnasiale Oberstufe vorzu-
halten. Daher geben sie mancherorts einer Gesamtschule 
mit Oberstufe den Vorzug vor einer Sekundarschule, die 
mit bestehenden Oberstufen und nicht zuletzt mit Berufs-
kollegs kooperieren würde. Neue Schulen mit Oberstufe 
verändern jedoch nicht nur das Lernangebot in der Sekun-
darstufe I, sondern treten in Konkurrenz sowohl zu beste-
henden gymnasialen Oberstufen als auch zu Berufskollegs 
mit verknüpften Bildungsgängen (vgl. Weishaupt 2014,  
S. 18). 
Diese Konkurrenz beschreiben Berufskollegs gerade ange-
sichts der demografischen Entwicklung als problematisch, 
denn für die Entwicklung eines differenzierten Angebots 
verknüpfter Bildungsgänge wird eine Mindestzahl an Schü-
lerinnen und Schülern benötigt. Umgekehrt könnten die 
Berufskollegs zu interessanten Kooperationspartnern für 
Sekundarschulen ohne eigene Oberstufe werden – wenn 
dies durch eine entsprechende Schulentwicklungsplanung 
gefördert wird. Hier zeigt sich, dass das regionale Schul-
angebot im allgemeinbildenden und im berufsbildenden 
Bereich mit seinen Schnittstellen integriert betrachtet und 
eine Vielzahl an Akteuren beteiligt werden muss.

Die Vernetzung mit (Fach-)Hochschulen

Wenn Jugendliche über verknüpfte Bildungsgänge eine 
Hochschulreife erwerben, stellt sich die Frage nach den 
Anschlussperspektiven – insbesondere dann, wenn man 
diese Absolventinnen und Absolventen mit Blick auf die 
Fachkräftesicherung an die Region binden will. Somit 
kommt der Vernetzung mit der regionalen Hochschul-
landschaft eine hohe Bedeutung zu. In den Projekt-Fall-
studien berichtet der Vertreter eines Kreises, dass man die 
verknüpften Bildungsgänge an berufsbildenden Schulen 
gezielt so plant, dass es Anschlussperspektiven an der örtli-
chen Fachhochschule gibt: »Auf diese Weise halten wir die 
späteren Fachkräfte in der Region«.
In einigen Regionen werden diese Übergänge systema-
tisiert, indem Teilqualifikationen aus dem Berufskolleg 
im Studium angerechnet werden, wie ein Modellprojekt 
in Ostwestfalen-Lippe für einen Bildungsgang der Wirt-
schaftsfachschule an acht Berufskollegs und der Fachhoch-
schule Bielefeld zeigt (vgl. Bödeker/Siepmann 2011): 
Auf der Basis einer Prüfung der Gleichwertigkeit vermittel-
ter Kompetenzen kann bis zu etwa einem Drittel der Stu- 
dienleistungen durch die Anrechnung der Schulausbil-
dung erbracht werden (ebd., S. 91). 
Eine nicht ganz so weitreichende Zusammenarbeit besteht 
in der Anrechnung von Klausuren, die am Berufskolleg be-
standen wurden, auf anschließende Studiengänge.2 Um-

2 Vgl. www.nw-news.de/owl/bielefeld/mitte/mitte/9094271_Fachhoch-

schule_erkennt_Klausuren_von_Berufskollegschuelern_als_Studienleis-

tung_an.html (Stand: 29.07.2014)
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gekehrt gibt es auch Lösungen, die es Schülerinnen und 
Schülern ermöglichen, an Vorlesungen und Klausuren 
einer Hochschule teilzunehmen und sich die erbrachten 
Leistungen dort später anrechnen zu lassen. Auch bei der 
Entwicklung der Zusammenarbeit zwischen Berufskollegs 
und Hochschulen kann die kommunale Bildungspolitik 
eine moderierende Rolle einnehmen: Die Praxis zeigt, dass 
der Abstimmungsbedarf hoch ist und eine Unterstützung 
erforderlich macht.

Ausschöpfung der Potenziale erfordert mehr 
Transparenz und Beratung

Eine Ausschöpfung der angesprochenen Möglichkeiten 
wird zum einen erweiterte Angebote der Bildungsberatung 
für Jugendliche (und ihre Eltern) erfordern, zum anderen 
die Etablierung von Kooperationsstrukturen, in denen die 
Schulträger einer Region, allgemein- und berufsbildende 
Schulen, Hochschulen und Wirtschaft gemeinsame Stra-
tegien entwickeln und umsetzen. Eine solche netzwerk- 
orientierte kommunale Bildungspolitik birgt somit wich-
tige Chancen für die Entwicklung eines vielfältigen Bil-
dungsangebots – wenn die diesbezügliche Rolle von Be-
rufskollegs zielorientierter berücksichtigt wird, als dies 
bisher in den meisten Kommunen der Fall ist. s
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Neuordnung Industriemeister/-in – Fachrichtung Kunst-
stoff und Kautschuk

Stärkere Verzahnung der Fortbildung mit dem Ausbildungsberuf

MAGRET REYMERS
Wiss. Mitarbeiterin im Arbeitsbereich  
»Gewerblich-technische und naturwissen-
schaftliche Berufe« im BIBB 

Zum 1. Juli 2014 ist die novellierte »Verordnung über 

die Prüfung zum anerkannten Fortbildungsabschluss 

Geprüfte/-r Industriemeister/-in – Fachrichtung Kunst-

stoff und Kautschuk« in Kraft getreten. Anlass für die 

Neuordnung waren technische Entwicklungen und die 

zunehmende Spezialisierung der Unternehmen sowie 

die erforderliche Anpassung an aktuelle Standards für 

Fortbildungsregelungen. Gleichzeitig wurde eine Diffe-

renzierung vorgenommen, die sich am zugrunde liegen-

den Ausbildungsberuf orientiert. Im Beitrag werden die 

wesentlichen Neuerungen erläutert.

Einsatzbereiche in der kunststoff- und  
kautschukverarbeitenden Industrie

Die kunststoffverarbeitende Industrie nahm mit rund
300.000 Erwerbstätigen im Jahr 2012 den siebten Rang im 
verarbeitenden Gewerbe ein. Rund 40 Prozent der Betriebe 
haben weniger als 50 Beschäftigte, rund 8 Prozent der Be-
triebe haben mehr als 250 Beschäftigte. Die Branche wird 
weiterhin als Wachstumsbranche gesehen. Treiber hierfür 
sind z.B. der Trend zum Leichtbau u.a. im Automobil- und 
Flugzeugbau, die zunehmende Bedeutung von Verbund-
werkstoffen und die Entwicklung von Kunststoffen und die 
damit fortschreitende Substitution von traditionellen Ma-
terialien wie Metall, Holz oder Glas durch Kunststoff. Wäh-
rend sich der Anteil der Fachkräfte mit einer betrieblichen 
oder hochschulischen Ausbildung von 61,4 Prozent im Jahr 
2000 auf 64,1 Prozent im Jahr 2011 erhöhte, ging der An-
teil An- und Ungelernter in der Kunststoffverarbeitung von 
38,6 Prozent zurück auf 35,9 Prozent (vgl. Dispan 2013).
In der kautschukverarbeitenden Industrie (»Herstellung von 
Gummiwaren«) waren im Jahr 2012 rund 72.000 Perso-
nen beschäftigt. Rund ein Viertel der Beschäftigten sind 
der Reifenindustrie, rund drei Viertel dem Bereich Techni-
sche Elastomer-Erzeugnisse zuzuordnen. Diese Sparte ist 
durch kleine und mittlere Unternehmen (KMU) mit einer 

 

durchschnittlichen Betriebsgröße von 174 Beschäftigten 
geprägt. Die Reifenindustrie hat einen recht hohen Anteil 
an Großbetrieben (durchschnittliche Betriebsgröße 660 Be- 
schäftigte). In der kautschukverarbeitenden Industrie 
besteht, bei einem vergleichsweise hohen Anteil von An- 
und Ungelernten, ein Trend zur Höherqualifizierung. Im 
Zeitraum von 2000 bis 2011 hat sowohl der Anteil von Be-
schäftigten mit Berufsausbildung (von 55 % auf 58,4 %) 
als auch mit Hochschulabschluss (von 6,2 % auf 8,4 %) 
leicht zugenommen (vgl. Gehrke/von Haaren 2013).
Für die Fortbildungsprüfung Industriemeister/-in – Fach-
richtung Kunststoff und Kautschuk aus dem Jahr 1984 
ist die Anzahl der Prüfungen seit Jahren gleichbleibend 
(2012: 483 Teilnehmende bzw. 378 bestandene Prüfun-
gen; vgl. Statistisches Bundesamt 2012). 

Ziele und Anforderungen der Fortbildung

Ziel der Fortbildung ist der Nachweis, in Betrieben unter-
schiedlicher Größe sowie in verschiedenen Bereichen und 
Tätigkeitsfeldern Sach-, Organisations- und Führungsauf-
gaben wahrzunehmen. Gleichzeitig sollen die Absolventin-
nen und Absolventen in der Lage sein, sich auf Änderungen 
in der Produktion, auf neue Strukturen der Arbeitsorgani-
sation und auf neue Methoden der Personalführung und 
-entwicklung einzustellen sowie den technisch-organisato-
rischen Wandel im Betrieb mitzugestalten.
Der Prüfungsteil »Fachrichtungsübergreifende Basisquali-
fikationen« geht in Umfang und Tiefe über die Anforderun-
gen der bisherigen Verordnung aus dem Jahr 1984 hinaus. 
Im Prüfungsteil »Handlungsspezifische Qualifikationen« 
tritt an Stelle der bisherigen Fächerprüfungen die Bearbei-
tung von Situationsaufgaben. Berufliche Handlungssitua-
tionen und damit auch Situationsaufgaben sind komplex 
und enthalten technische, organisatorische, ökonomische 
und soziale Aspekte. Ausgehend von diesem Ansatz glie-
dern sich die »Handlungsspezifischen Qualifikationen« 
in die Handlungsbereiche Technik, Organisation, Führung 
und Personal und werden durch Qualifikationsschwer-
punkte (QSP) und Wahlpflichtqualifikationsschwerpunkte 
(WQS) konkretisiert (vgl. Abb.).
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Differenzierung im Handlungsbereich »Technik«

Eine zentrale strukturelle Neuerung ist die Einführung 
von sogenannten Wahlpflichtqualifikationsschwerpunk-
ten (WQS). Im Handlungsbereich Technik werden diese 
neben den QSP aufgeführt (vgl. Abb.). Sie knüpfen an die 
sieben Fachrichtungen im Ausbildungsberuf Verfahrens-
mechaniker/-in für Kunststoff- und Kautschuktechnik an 
und bieten somit die Möglichkeit der Spezialisierung und 
Vertiefung (vgl. Tabelle). Während sich die QSP auf den 
gesamten Bereich beziehen und für jeden Prüfling obliga-
torisch sind, bieten WQS eine Spezialisierung in Teilberei-
chen; der Prüfling entscheidet sich für einen WQS bezogen 
auf die bereits in der Ausbildung gewählte Fachrichtung 
oder entsprechend seiner beruflichen Erfahrungen und 
Perspektiven. Durch diese Differenzierung wird der viel-
fältigen Unternehmenslandschaft, den unterschiedlichen 
Anforderungen im Beschäftigungssystem und der Ver-
schiedenartigkeit kunststofftechnischer Be- und Verarbei-
tungstechniken, Produkten und polymeren Werkstoffen 
entsprochen. Ein weiterer Grund für die Differenzierung 
ist der für Industriemeister/-innen FR Kunststoff und 
Kautschuk vergleichsweise hohe Stellenwert technischer 

Expertise. Diese kann in der erforderlichen Tiefe nicht für 
den gesamten Bereich der Kunststoff- und Kautschuktech-
nik in das Fortbildungsprofil integriert werden.

Neuerungen bei den Prüfungsaufgaben

Die Verordnung sieht vor, dass drei Situationsaufgaben 
zu bearbeiten sind, die jeweils alle Handlungsbereiche 
integrieren. Die Situationsaufgaben sind so zu gestalten, 
dass alle QSP bzw. WQS mindestens einmal thematisiert 
werden. Die WQS sind v.a. aus Gründen der Prüfungs-
ökonomie ausschließlich in die Situationsaufgabe im 
Handlungsbereich Technik einzubeziehen. Für diesen 
Handlungsbereich sind vier Situationsaufgaben unter Ein-
beziehung von jeweils einem der vier WQS zu erstellen, 
wobei dieser gemeinsam mit dem Qualifikationsschwer-
punkt Betriebstechnik den Kern der Aufgabe bildet. Hinzu 
kommen QSP der übrigen Handlungsbereiche.
Die Situationsaufgaben der anderen Handlungsbereiche 
sind nach dem gleichen Prinzip zu gestalten, wobei hier 
aus dem Handlungsbereich Technik nur die QSP Werkstof-
fe und Produktionsprozesse, aber nicht die WQS einzube-
ziehen sind.
Industriemeister/-innen verfügen grundsätzlich über be-
rufs- und arbeitspädagogische Qualifikationen (Ausbilder- 
eignung). Der Fortbildungsabschluss »Geprüfte/-r Indus- 
triemeister/-in« ist im Deutschen und im Europäischen Qua- 
lifikationsrahmen (DQR und EQR) dem Niveau 6 zugeord-
net. Diese Zuordnung wird im Zeugnis ausgewiesen. 

Abbildung 

Struktur des Prüfungsteils »Handlungsspezifische Qualifikationen«

4 9B W P  5 / 2 0 1 4 B E R U F E

Literatur

Dispan, J.: Kunststoffverarbeitung in Deutschland. Branchenreport 2013. 
IMU Institut Stuttgart 2013

Gehrke, B.; von Haaren, F.: Kautschukindustrie in Deutschland, 
Branchenreport 2013. Niedersächsisches Institut für Wirtschaftsforschung 
(NIW). Hannover 2013

Statistisches Bundesamt: Berufliche Bildung, Fachserie 11 Reihe 3, 
Wiesbaden 2012 - URL: www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/
BildungForschungKultur/BeruflicheBildung/BeruflicheBildung.html 
(Stand: 20.08.2014)

s

Differenzierung im Handlungsbereich »Technik«

Eine zentrale strukturelle Neuerung ist die Einführung 
von sogenannten Wahlpflichtqualifikationsschwerpunk-
ten (WQS). Im Handlungsbereich Technik werden diese 
neben den QSP aufgeführt (vgl. Abb.). Sie knüpfen an die 
sieben Fachrichtungen im Ausbildungsberuf Verfahrens-
mechaniker/-in für Kunststoff- und Kautschuktechnik an 
und bieten somit die Möglichkeit der Spezialisierung und 
Vertiefung (vgl. Tabelle). Während sich die QSP auf den 
gesamten Bereich beziehen und für jeden Prüfling obliga-
torisch sind, bieten WQS eine Spezialisierung in Teilberei-
chen; der Prüfling entscheidet sich für einen WQS bezogen 
auf die bereits in der Ausbildung gewählte Fachrichtung 
oder entsprechend seiner beruflichen Erfahrungen und 
Perspektiven. Durch diese Differenzierung wird der viel-
fältigen Unternehmenslandschaft, den unterschiedlichen 
Anforderungen im Beschäftigungssystem und der Ver-
schiedenartigkeit kunststofftechnischer Be- und Verarbei-
tungstechniken, Produkten und polymeren Werkstoffen 
entsprochen. Ein weiterer Grund für die Differenzierung 
ist der für Industriemeister/-innen FR Kunststoff und 
Kautschuk vergleichsweise hohe Stellenwert technischer 

Expertise. Diese kann in der erforderlichen Tiefe nicht für 
den gesamten Bereich der Kunststoff- und Kautschuktech-
nik in das Fortbildungsprofil integriert werden.

Neuerungen bei den Prüfungsaufgaben

Die Verordnung sieht vor, dass drei Situationsaufgaben 
zu bearbeiten sind, die jeweils alle Handlungsbereiche 
integrieren. Die Situationsaufgaben sind so zu gestalten, 
dass alle QSP bzw. WQS mindestens einmal thematisiert 
werden. Die WQS sind v.a. aus Gründen der Prüfungs-
ökonomie ausschließlich in die Situationsaufgabe im 
Handlungsbereich Technik einzubeziehen. Für diesen 
Handlungsbereich sind vier Situationsaufgaben unter Ein-
beziehung von jeweils einem der vier WQS zu erstellen, 
wobei dieser gemeinsam mit dem Qualifikationsschwer-
punkt Betriebstechnik den Kern der Aufgabe bildet. Hinzu 
kommen QSP der übrigen Handlungsbereiche.
Die Situationsaufgaben der anderen Handlungsbereiche 
sind nach dem gleichen Prinzip zu gestalten, wobei hier 
aus dem Handlungsbereich Technik nur die QSP Werkstof-
fe und Produktionsprozesse, aber nicht die WQS einzube-
ziehen sind.
Industriemeister/-innen verfügen grundsätzlich über be-
rufs- und arbeitspädagogische Qualifikationen (Ausbilder- 
eignung). Der Fortbildungsabschluss »Geprüfte/-r Indus- 
triemeister/-in« ist im Deutschen und im Europäischen Qua- 
lifikationsrahmen (DQR und EQR) dem Niveau 6 zugeord-
net. Diese Zuordnung wird im Zeugnis ausgewiesen. 

Abbildung 

Struktur des Prüfungsteils »Handlungsspezifische Qualifikationen«

Tabelle 

Verzahnung von Aus- und Fortbildung
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Handlungsbereich Technik

WQS
1.  Bearbeitungstechnik
2.  Verarbeitungstechnik
3.  Kautschuktechnik
4.  Faserverbundtechnik

QSP
1.  Werkstoffe
2.  Produktionsprozesse
3.  Betriebstechnik

Handlungsbereich Organisation

QSP
1.  Betriebliches Kostenwesen
2.  Planungs-, Steuerungs- und
     Kommunikationssysteme
3.  Arbeits-, Umwelt- und 
     Gesundheitsschutz

Handlungsbereich Führung und Personal

QSP
1.  Personalführung
2.  Personalentwicklung
3.  Qualitätsmanagement

WQS = Wahlqualifikationsschwerpunkte    QSP = Qualifikationsschwerpunkte

Ausbildung: 
»Verfahrensmechaniker/-in für

Kunststoff- und Kautschuktechnik«

7 Fachrichtungen (FR)

•   Formteile
•   Halbzeuge
•   Compound- und Masterbatch- 
    herstellung

•   Mehrschichtkautschukteile

•   Bauteile
•   Kunststofffenster

•   Faserverbundtechnologie •   Faserverbundtechnik

•   Bearbeitungstechnik

•   Kautschuktechnik

•   Verarbeitungstechnik

4 Wahlpflichtqualifikations- 
schwerpunkte (WQS)

Fortbildung: 
»Industriemeister/-in – Fachrichtung

Kunststoff und Kautschuk«
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entsprochen. Ein weiterer Grund für die Differenzierung 
ist der für Industriemeister/-innen FR Kunststoff und 
Kautschuk vergleichsweise hohe Stellenwert technischer 

Expertise. Diese kann in der erforderlichen Tiefe nicht für 
den gesamten Bereich der Kunststoff- und Kautschuktech-
nik in das Fortbildungsprofil integriert werden.

Neuerungen bei den Prüfungsaufgaben

Die Verordnung sieht vor, dass drei Situationsaufgaben 
zu bearbeiten sind, die jeweils alle Handlungsbereiche 
integrieren. Die Situationsaufgaben sind so zu gestalten, 
dass alle QSP bzw. WQS mindestens einmal thematisiert 
werden. Die WQS sind v.a. aus Gründen der Prüfungs-
ökonomie ausschließlich in die Situationsaufgabe im 
Handlungsbereich Technik einzubeziehen. Für diesen 
Handlungsbereich sind vier Situationsaufgaben unter Ein-
beziehung von jeweils einem der vier WQS zu erstellen, 
wobei dieser gemeinsam mit dem Qualifikationsschwer-
punkt Betriebstechnik den Kern der Aufgabe bildet. Hinzu 
kommen QSP der übrigen Handlungsbereiche.
Die Situationsaufgaben der anderen Handlungsbereiche 
sind nach dem gleichen Prinzip zu gestalten, wobei hier 
aus dem Handlungsbereich Technik nur die QSP Werkstof-
fe und Produktionsprozesse, aber nicht die WQS einzube-
ziehen sind.
Industriemeister/-innen verfügen grundsätzlich über be-
rufs- und arbeitspädagogische Qualifikationen (Ausbilder- 
eignung). Der Fortbildungsabschluss »Geprüfte/-r Indus- 
triemeister/-in« ist im Deutschen und im Europäischen Qua- 
lifikationsrahmen (DQR und EQR) dem Niveau 6 zugeord-
net. Diese Zuordnung wird im Zeugnis ausgewiesen. 

Abbildung 

Struktur des Prüfungsteils »Handlungsspezifische Qualifikationen«

Tabelle 

Verzahnung von Aus- und Fortbildung
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s

Handlungsbereich Technik

WQS
1.  Bearbeitungstechnik
2.  Verarbeitungstechnik
3.  Kautschuktechnik
4.  Faserverbundtechnik

QSP
1.  Werkstoffe
2.  Produktionsprozesse
3.  Betriebstechnik

Handlungsbereich Organisation

QSP
1.  Betriebliches Kostenwesen
2.  Planungs-, Steuerungs- und
     Kommunikationssysteme
3.  Arbeits-, Umwelt- und 
     Gesundheitsschutz

Handlungsbereich Führung und Personal

QSP
1.  Personalführung
2.  Personalentwicklung
3.  Qualitätsmanagement

WQS = Wahlqualifikationsschwerpunkte    QSP = Qualifikationsschwerpunkte

Ausbildung: 
»Verfahrensmechaniker/-in für

Kunststoff- und Kautschuktechnik«

7 Fachrichtungen (FR)

•   Formteile
•   Halbzeuge
•   Compound- und Masterbatch- 
    herstellung

•   Mehrschichtkautschukteile

•   Bauteile
•   Kunststofffenster

•   Faserverbundtechnologie •   Faserverbundtechnik

•   Bearbeitungstechnik

•   Kautschuktechnik

•   Verarbeitungstechnik

4 Wahlpflichtqualifikations- 
schwerpunkte (WQS)

Fortbildung: 
»Industriemeister/-in – Fachrichtung

Kunststoff und Kautschuk«
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Non-formales Lernen im DQR

Zuordnungsverfahren und Zuordnungsprobleme

EKKEHARD NUISSL
Prof. Dr. Dr. h.c., Wissenschaftlicher Direktor 
(em.) des Deutschen Instituts für Erwachsenen- 
bildung, Bonn, Professor in Kaiserslautern, 
Florenz, Timisoara und Torun, Vorsitzender der 
Arbeitsgruppe zur Einbeziehung nichtformalen 
Lernens in den DQR 

Der Beitrag beruht auf Ergebnissen einer Arbeitsgruppe, die im April 2013 

vom Bundesministerium für Bildung Forschung (BMBF) und von der Kultus-

ministerkonferenz (KMK) eingesetzt wurde. Ihre Aufgabe bestand darin zu 

prüfen, ob und wie Ergebnisse des non-formalen Lernens im Deutschen Qua-

lifikationsrahmen für lebenslanges Lernen (DQR) abgebildet werden können. 

Die Ausführungen schildern wesentliche Diskussionspunkte und die Empfeh-

lungen der Arbeitsgruppe.  

Alle Lernergebnisse im DQR berücksichtigen

Der im Jahr 2011 verabschiedete DQR weist acht Niveau-
stufen auf und definiert diese durch die Kategorien »Fach-
kompetenz« (unterschieden in die Säulen »Wissen« und 
»Fertigkeiten«) und »Personale Kompetenz« (unterschie-
den in die Säulen »Sozialkompetenz« und »Selbstständig-
keit«). Jedem der acht Niveaus sind Indikatoren vorange-
stellt, welche die Anforderungen des jeweiligen Niveaus 
beschreiben. Sind sie erfüllt, können Lernergebnisse zuge-
ordnet werden. Anhand der Indikatoren lassen sich Lerner-
gebnisse analog zum DQR beschreiben. Eine zentrale Rolle 
spielt der Kompetenzbegriff: Er bildet die Klammer für alle 
erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten und betont die 
Handlungskomponente. Wichtig zu wissen ist, dass der 
DQR im Wesentlichen aus der Betrachtung des formalen 
Lernens entstand und somit die dort erreichten Bildungs-
abschlüsse im Fokus standen. Ergebnisse der allgemeinen 
Bildung, insbesondere das Abitur, wurden zunächst (bis 
2017) ausgeklammert. Ergebnisse der formalen Bildung 
sind mittlerweile weitgehend zugeordnet.
Die Ergebnisse non-formalen und informellen Lernens fan-
den bislang keine Berücksichtigung. Beim non-formalen 
Lernen handelt es sich um intendiertes und (fremd-)orga-
nisiertes Lernen, das nicht notwendig abschlussbezogen ist 
und – cum grano salis – in Deutschland der Erwachsenen- 
und Weiterbildung entspricht. Beim informellen Lernen 
handelt es sich um Lernergebnisse, die nicht notwendiger-
weise intentional sind und keinesfalls zu einem Nachweis 
führen. 
Die Bezeichnung »Deutscher Qualifikationsrahmen für 
lebenslanges Lernen« legt jedoch nahe, dass alle Lernpro-
zesse abgebildet werden sollen. Denn alle Lernformen – so 
auch die Erläuterung des DQR – sind für den Einzelnen 

und für die Gesellschaft wichtig und gleichwertig. Non-for-
males Lernen umfasst allerdings weitgehend »kurze« Lern-
prozesse, etwa semesterweise Kurse an Volkshochschulen, 
Wochenend-Lehrgänge oder mehrwöchige Schulungen; 
damit unterscheidet es sich von mehrjährigen formalen 
Lernprozessen. Darüber hinaus ist bislang unklar, wie 
Zertifikate oder Nachweise des non-formalen Lernens be-
schaffen sein müssen, um die erbrachten Lernleistungen 
im DQR zuordnen zu können. Beim Versuch, allgemeine 
Standards festzulegen, steht man vor dem Problem, die 
ungeheure Breite und Diversität dieses Lernfeldes abzubil-
den. Im Unterschied zum formalen Bereich ergeben sich 
Besonderheiten, die anhand folgender Punkte verdeutlicht 
werden können:

Für die Lernenden im non-formalen Lernen sind die Of-
fenheit des Zugangs und das Prinzip der Freiwilligkeit 
grundlegend. 
In der non-formalen Bildung spielt stärker noch als in 
der formalen Bildung der Zusammenhang von Lernin-
halt, Lerngruppe, Lernmethode und Lernergebnis eine 
Rolle.
In der non-formalen Bildung ist die Zuordnung zum 
DQR kein Zwang, keine Pflicht, nicht etwas Unabding-
bares, sondern freiwillig und mit dem Ziel verbunden, 
im Interesse der Lernenden eine größere Klarheit bei 
den Lernergebnissen zu haben. 

Um die hier skizzierten Fragen zu klären, wurde im April 
2013 von BMBF und KMK eine Expertengruppe eingesetzt, 
die Vorschläge zur Zuordnung von Lernergebnissen des 
non-formalen Bereichs zum DQR erarbeiten sollte. Sie 
legte im Februar dieses Jahres ihren Bericht vor. Im Ergeb-
nis befürwortete die Arbeitsgruppe eine Zuordnung der 
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Ergebnisse non-formalen Lernens, sofern Lernnachweise 
vorliegen, allerdings erst nach einem Prüfverfahren – wie 
dies auch bei Ergebnissen formalen Lernens vorgesehen ist. 
Anhand von insgesamt 16 Beispielen – u.a. im Sprachen-, 
Sport- und Managementbereich – konnten Zuordnungen 
probeweise vorgenommen werden (vgl. Tab.). Drei Bei-
spiele konnten im Rahmen der Arbeitsgruppe nicht bear-
beitet werden. 
Die Diskussionen der mehr als zwanzig Vertreter/-innen 
aus Organisationen und Fachverbänden, Wissenschaft und 
Bildungspolitik erwiesen sich als komplex. Anders als die 
formale und die informelle Bildung ist das »non-formale 
Lernen« nicht positiv definiert, es grenzt sich negativ vom 
formalen Lernen ab. Man mag darüber streiten, ob diese 
mittlerweile in ganz Europa verwendete Terminologie 
glücklich ist – man muss mit ihr leben und umgehen. Die 
negative Definition impliziert, dass die non-formale Bil-
dung eine oder mehrere Eigenschaften der formalen Bil-
dung nicht besitzt. Sprachlich betrachtet drückt sich das 
im Begriff des »formalen« aus. In der »formalen« Bildung 
sind dies v.a. die Elemente Zertifikat/Diplom, Prüfung, 
Curriculum, Anerkennung und Dauer.
Streng genommen dürften diese Elemente also bei der 
»non-formalen Bildung« nicht vorkommen. Bei genauerer 
Betrachtung erweist sich jedoch, dass dies nicht durchweg 
der Fall ist. Zertifikate, Lernnachweise und Prüfungen sind 
in der non-formalen Bildung vorhanden, ebenso deren An-
erkennung und Qualitätsprüfung. Ferner finden sich länge-
re Lern- und Bildungszeiten im non-formalen Lernen, auch 
wenn sie nicht zwei oder drei Jahre »am Stück« aufweisen. 
Der Unterschied lässt sich schwer als »Element« definieren: 
Es ist der Anspruch der formalen Bildung, zu einem be-
stimmten Lerngegenstand eine »komplette« Kompetenz zu 
vermitteln, in der Regel ohne spezifische Voraussetzungen, 
also vorangegangene Lernergebnisse zum Lerngegenstand. 
In der non-formalen Bildung fügt sich der Lernprozess in 
der Regel in ein schon entwickeltes Kompetenzprofil der 
Lernenden ein. Dies erzeugt die Grundfrage, wie solche 
Lernergebnisse abgebildet werden können in einem Instru-

ment, das von einer Vollständigkeit des Bildungsangebotes 
ausgeht. 

Standards für die Zuordnung und Fragen der 
Qualitätssicherung 

Die wichtigste Voraussetzung für eine Zuordnung non-for-
maler Lernergebnisse zum DQR sind Dokumente. Dazu 
gehören insbesondere Curricula und Regelungen der Prü-
fungsanforderungen und -verfahren. An diese Dokumente 
sind – wie im Bereich der formalen Bildung auch – Anfor-
derungen zu stellen: Sie betreffen die Vollständigkeit und 
Genauigkeit sowie Angaben zu den Lernergebnissen, d.h. 
zum »Outcome«. Diese Voraussetzungen sind vielfach 
(noch) nicht erfüllt. In größeren Organisationen (etwa im 
Sport oder in der Wohlfahrt etc.) existieren häufig auch 
Rahmencurricula für Mitgliedsorganisationen, deren Um-
setzung aber differenziert erfolgt. Dies hat zur Folge, dass 
die für eine Zuordnung benötigten Informationen nur auf 
unterschiedlichen Ebenen und in unterschiedlicher Quali-
tät vorhanden sind. Entsprechend ergeben sich in diesen 
Fällen besondere Fragen bei der Zuordnung von Lerner-
gebnissen. 
Zu einigen Problemen ließen sich in der Arbeitsgruppe ge-
meinsame Positionen finden. Dazu gehörten die Anforde-
rungen an das vorliegende Material zu den Curricula und 
den Prüfungen. Hier sind v.a. outcome-orientierte Doku-
mente erforderlich, die belastbare Angaben zu den Lerner-
gebnissen enthalten sowie zu den Feststellungsverfahren, 
auf deren Basis Zertifikate vergeben werden. Dies und die 
Anforderung, zukünftig Lernergebnisse in allen vier »Kom-
petenzsäulen« des DQR zu beschreiben, dürfte mittelfris-
tig einigen Einfluss auf die Konzeption und Deskription des 
non-formalen Lernens haben. Aufgrund der Heterogenität 
des Bereichs wurde auch angeregt, »domänenspezifische« 
Festlegungen zu treffen.
Intensiv beraten wurde die »Feststellung der Lernergebnis-
se«; sie soll analog zum formalen Lernen transparent sein, 
einheitlichen Kriterien und Standards folgen und für Dritte 
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Tabelle 

Probeweise Zuordnung von non-formalen Lernergebnissen

Qualifikationen, die exemplarisch 
zugeordnet wurden (zwischen Niveau 
drei und sechs)

Qualifikationen, die nicht  
abschließend zugeordnet wurden

Qualifikationen, die nicht  
zugeordnet wurden

•  European Computer Passport (ECP)
•  Xpert Culture Communication skills
•  Kleinstkindpädagogik

•  Qualitätsmanagement
•  Palliative Care
•  Alpha-Levels
•  Case Management in Schule und Gesundheitswesen
•  Betreuungsassistent/-in
•  Dozent/-in Erwachsenenbildung

•  Xpert Business
•  Telc Englisch B 1
•  Interkulturelle Mediation
•  Trainer A Leistungssport

BWP-5-14-Lay-1609.indd   51 16.09.14   14:32



nachvollziehbar sein. Und sie soll (zukünftig) das jeweilige 
Niveau des DQR erfassen. Anders als im Bereich des for-
malen Lernens existiert im non-formalen Lernen jedoch 
ein breites Spektrum, in dem über die traditionellen Tests 
hinaus im Rahmen von Gruppen- und Einzelgesprächen, 
offenen Klärungen (z.B. Lerntagebüchern) und Beobach-
tungsverfahren Lernergebnisse festgestellt werden. Unter 
der Bedingung, dass den Beurteilungen jeweils auch eine 
Fremdbewertung zugrunde liegt, soll dieses Spektrum 
erhalten und weiterentwickelt werden. Wichtig ist, dass 
»Prüfungen« die Motivation der Lernenden fördern und 
den Lernfortgang unterstützen sollen, nicht aber zum Aus-
schluss von Maßnahmen und Zielgruppen führen dürfen 
– der wichtigste Grund dafür, anstatt des Wortes »Prüfung« 
die etwas sperrige Vokabel »Lernergebnisfeststellung« zu 
verwenden. 
Auch die Anforderung, angemessene Verfahren der Qua-
litätssicherung und -entwicklung zu implementieren, er-
wies sich als unstrittig. Im Bericht empfiehlt die Gruppe, 
solche Maßnahmen sowie ihre Regelung zur Vorausset-
zung eines Zuordnungsverfahrens zu machen. 

Die Rolle von Inputfaktoren

Deutlich strittiger diskutiert wurde die Frage, welche Rol-
le der Lernaufwand im Zuordnungsverfahren zum DQR 
spielen soll. Es bestehe »ein Zusammenhang zwischen 
Lernaufwand und erreichtem Lernergebnis«, heißt es im 
Bericht. Allerdings geht der DQR prinzipiell vom Outcome 
aus, von den erzielten Lernergebnissen, nicht vom Input, 
etwa der investierten Zeit. Outcome-, Input- und Prozess-
kriterien gleichwertig zu betrachten, würde der Grundlage 
des DQR nicht entsprechen. Gerade für die non-formale 
Bildung, in der kurzzeitpädagogische Maßnahmen über-
wiegen, ist das Kriterium des erbrachten Lernaufwands 
daher von besonderer Bedeutung. In Nachbarländern 
(wie etwa den Niederlanden) wird hier ein Minimum von  
400 Stunden »Input« definiert, bevor ein Zuordnungsver-
fahren beginnen kann. Die Anforderung des DQR, dass Ler-
nende eine »umfassende Handlungskompetenz« (auf der 
jeweiligen Niveaustufe) erreichen, bedürfe ebenfalls eines 
definierten Mindestlernvolumens, so die Begründung. 
Non-formales Lernen – gerade im Sinne von »Weiterbil-
dung« – folgt jedoch einer anderen Systematik. Die Lern-
leistungen bauen in der Regel auf schon Gelerntem auf 
– sei es in vorangegangenen Perioden formalen Lernens 
(etwa beim »Upgraden« eines erworbenen Diploms) oder 
bei der Zertifizierung von Kompetenzen, die in der Pra-
xis erworben wurden. Die quantitative Inputdimension 
ist daher im non-formalen Lernen nicht ohne qualitative 
Dimension (Vorkenntnisse, vorhandene Kompetenzen) zu 
bewerten. Lernzeiten bedürfen der Frage: »Ist dieses Lern- 
ergebnis in dieser Zeit von dieser Zielgruppe mit diesen 

Voraussetzungen erreichbar?« Die nachgewiesene Lernzeit 
muss daher im Blick auf die Lernenden plausibel zum Er-
reichen des Ergebnisses ausreichen. 
Nicht einstimmig, aber mehrheitlich verständigte sich die 
Gruppe darauf, quantitative Inputgrößen (wie Lernzeiten) 
nicht als notwendigen Input zu standardisieren, sie jedoch 
im Zuordnungsverfahren im Rahmen einer »Plausibilitäts-
prüfung« zuzulassen. 

Verhältnis der Lernformen

Durch die Analyse der 16 Beispiele wurde deutlich, dass 
das non-formale Lernen (bislang) enger mit dem informel-
len Lernen verbunden ist als das formale Lernen. Anders 
ausgedrückt: Viele Angebote des non-formalen Lernens 
beziehen informelle Lernprozesse ein. Als Voraussetzun-
gen für Maßnahmen sind etwa informelle Lernergebnisse 
aus Praxiskontexten formuliert, oder zwischen einzelnen 
Maßnahme-Modulen (etwa Wochenendseminaren) sind 
informelle Lernprozesse vorgesehen. In einigen Bereichen 
ist das non-formale Lernen daher auf die aktuell laufende 
Entwicklung eines Validierungsverfahrens für informelle 
Lernprozesse angewiesen.
Formale und non-formale Lernergebnisse können komple-
mentär sein, sie können sich aber auch überschneiden. Bei-
de Sachverhalte finden sich etwa dort, wo es sich um ein 
wissenschaftliches Fach oder ein berufliches Tätigkeitsfeld 
handelt. Komplementär sind etwa Fortbildungen zur Ak-
tualisierung, Erweiterung oder Spezialisierung, während 
sich ähnlich geartete Abschlüsse für eine vergleichbare Be-
rufsausübung (etwa Trainerdiplom/Sportlehrerexamen) 
überschneiden können. In beiden Fällen sollte beim Zuord-
nungsverfahren der Bezug zum formalen Bereich erkenn-
bar sein, wie übrigens auch umgekehrt bei der Zuordnung 
formaler Lernergebnisse. 
Immer häufiger zeigen sich Formen einer »hybriden« Qua-
lifikation, bei denen eine formale Grundlage auf dem Wege 
des non-formalen Lernens weiterentwickelt wird. Hier 
zeigt sich ein Stück Realität des »lebenslangen Lernens«, 
bei der sich die einzelnen Formen des Lernens individuell 
zum sinnvollen Ganzen fügen. Es ist daher sinnvoll, dies 
empfiehlt auch die Arbeitsgruppe, Bezüge der Lernformen 
bei der Zuordnung der Lernergebnisse zu erkennen, zu be-
schreiben und zu bewerten. 
Dabei spielt auch ein Aspekt eine Rolle, der weniger im 
formalen als im non-formalen Lernen bedeutsam ist: die 
»Marktgängigkeit«. Weiterbildung weist stärker marktför-
mige Strukturen auf als der Bereich des formalen Lernens, 
Zuordnungen zum DQR sind daher immer auch kritisch 
unter diesem Gesichtspunkt zu prüfen. Der unbefugte 
Gebrauch von Zuordnungsangaben sollte ausgeschlossen 
werden. Die Werbung mit einer DQR-Zuordnung hat fest-
gelegten Regeln zu folgen, um Wettbewerbsverzerrungen 
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zu verhindern und möglichen Schaden vom DQR hinsicht-
lich seiner Gültigkeit und Akzeptanz abzuwenden.

Verfahren der Zuordnung

In der probeweisen Zuordnung der vorliegenden Angebote 
des non-formalen Lernens zeigte sich, dass im intensive- 
ren Ausmaß als in der formalen Bildung inhaltsanalytische 
Verfahren erforderlich sind. Die vorliegenden Dokumente 
wurden hauptsächlich nach dem von Mayring beschriebe-
nen inhaltsanalytischen Verfahren ausgewertet. Innerhalb 
von Dokumenten zeigten sich dabei Widersprüche und 
Unklarheiten, etwa bei der Beschreibung von Lernergeb-
nissen. Aber auch zwischen den Dokumenten (etwa Curri-
culum einerseits, Prüfungsregelungen andererseits) liegen 
nicht selten Passungsprobleme. 
Die Zuordnung soll zukünftig von einem »Competent 
Body« vorgenommen werden, also einer Instanz oder auch 
Dachorganisation, die von der nationalen Koordinierungs-
stelle anerkannt ist. An sie werden Anträge auf Zuordnung 
gerichtet, die sachlich und anhand der festgelegten Krite-
rien geprüft und beschieden werden. Dabei sind Transpa-
renz und Begründung von großer Bedeutung, denn darin 
liegt zugleich der innovative Impuls des Verfahrens für die 
Entwicklung der Curricula. 
Die Arbeitsgruppe empfiehlt ein »schlankes« Verfahren, in 
dem so wenig Institutionen wie möglich neu zu schaffen 
sind und zugleich nur so viel Bürokratie wie nötig entsteht. 
Allerdings verweist sie auf die Notwendigkeit, die inhaltli-
che Prüfung der eingereichten Dokumente vor dem Hin-
tergrund einer profunden Feldkenntnis vorzunehmen. Der 
Aufbau eines Systems der Zuordnung auch für Angebote 
der non-formalen Bildung soll, so die Arbeitsgruppe, kohä-
rent zur Struktur des Feldes erfolgen, die bestehenden 
Organisationen des non-formalen Lernens in ihrer ganzen 
Spannbreite beteiligen und einen angemessenen Ausgleich 
von Interessen und Kapazitäten berücksichtigen. 

Vom Transparenz- zum Steuerungsinstrument?

Das Empfehlungspapier der Arbeitsgruppe wurde dem 
Arbeitsausschuss für den DQR vorgestellt, es wird dort 
zurzeit ausführlich beraten. Dabei geht es letztlich nicht 
nur um die formulierten Empfehlungen, sondern um das 
zukünftige Verhältnis von formalem, non-formalem und 
informellem Lernen innerhalb des lebenslangen Lernens. 
Schon heute spielt die Weiterbildung, die in Deutschland 
weitgehend identisch ist mit dem non-formalen Lernen, 
eine bedeutende Rolle in der allgemeinen, der politischen 
und immer mehr auch der beruflichen Bildung. Entspre-
chende Botschaften werden bildungspolitisch unentwegt 
verbreitet, obwohl es im Großen und Ganzen an einer dazu 
passenden materiellen Unterfütterung fehlt. Je anspruchs-

voller die beruflichen Qualifikationen sind, je breiter das 
Kompetenzspektrum der nationalen und europäischen 
»workforce« aufgestellt sein soll und muss, desto bedeutsa-
mer werden non-formale Lernergebnisse.  
Diese Lernergebnisse werden in kleineren Schritten, klei-
neren Angebotseinheiten und spezielleren Formen er-
bracht, aber sie sind umso mehr von Bedeutung, als sie 
Lösungen bieten können für spezifische und neue Anforde-
rungen im beruflichen Bereich, für individuelle Interessen 
und Perspektiven und für regionale und soziale Diversifi-
kationen. Nimmt man das lebenslange Lernen als Grund-
muster künftigen Lernens ernst, dann liegt hier der Kern 
der Weiterentwicklung des Bildungssystems – und nicht 
nur, weil das Erwachsenenalter den größten Anteil am  
lebenslangen Lernen hat. 
Es ist daher erforderlich, die Lernergebnisse der Weiterbil-
dung, des non-formalen Lernens, auf dem DQR abzubilden. 
Es ist aber auch notwendig, dafür Sorge zu tragen, dass 
dies freiwillig geschieht – das Grundprinzip der Weiterbil-
dung – und dass kein Nachteil für Angebote entsteht, die 
nicht auf dem DQR abgebildet werden. Die Empfehlungen 
der Arbeitsgruppe markieren hier einen wichtigen Schritt, 
denn sie belegen die Möglichkeit der Zuordnung, machen 
Vorschläge zum Verfahren und weisen differenziert auf die 
Heterogenität der Weiterbildung und ihrer spezifischen 
Anforderungen hin. Es ist aber auch erforderlich, den DQR 
weiterzuentwickeln mit Blick auf die Leistungen, die er 
erbringen kann. Er ist, so die bildungs- und arbeitsmarkt-
politische Grundlage, ein Instrument, um Transparenz 
herzustellen. Seine Wirkung wird aber deutlich darüber hi-
nausgehen. Die Anforderungen einer ergebnisorientierten 
Lernzielbeschreibung, einer transparenten Struktur und 
einer nachvollziehbaren Lernergebnisfeststellung werden 
auch ohne formale Standards formend wirken. Beim DQR 
handelt es sich auch um ein Gestaltungsinstrument, des-
sen Konsequenzen hoffentlich auch evaluiert werden. 
Dabei könnte auch die Frage zu prüfen sein, was überhaupt 
unter einer »kompletten«, also alle vier Säulen abdecken-
den Kompetenz, zu verstehen und wie sie zu erreichen ist. 
Die bisherige Annahme, Abschlüsse der formalen Bildung 
lieferten sie per se, ist ebenso zweifelhaft wie die Annah-
me, Maßnahmen der non-formalen Bildung lieferten nur 
Teile. Der DQR bildet Angebote ab, nicht individuelle Kom-
petenzen, und gerade hier liegt die Notwendigkeit einer 
Weiterentwicklung, um zu verhindern, dass dies zu einem 
Widerspruch führt. So kann der DQR auch ein Motivie-
rungspotenzial für Menschen entfalten, sich über Weiter-
bildung auf den Niveaustufen zu verbessern. 

Weitere Informationen zur »Arbeitsgruppe zur Einbe-
ziehung nicht-formalen Lernens in den DQR«: www.dqr.
de/media/content/Stellungnahme_des_AK_DQR_zu_
nicht-formalem_und_informellem_Lernen_2012.pdf
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Bericht über die Sitzung 2/2014 des Hauptausschusses 
am 26. Juni 2014 in Bonn

B W P  5 / 2 0 1 4

GUNTHER SPILLNER
Leiter Büro Hauptausschuss im BIBB

Die allgemeine WM-Begeisterung lenkte den Hauptaus-

schuss des BIBB in seiner Sommersitzung nicht davon 

ab, sich unter Leitung von Elke Hannack, DGB, auf sei-

ne Aufgaben zu konzentrieren und aktuellen berufsbil-

dungspolitischen Themen zu widmen. Hierzu gehörten 

die Empfehlungen des Wissenschaftsrats zum Verhält-

nis von beruflicher und akademischer Bildung und das 

finanziell deutlich ausgeweitete Sonderprogramm des 

Bundes zur »Förderung der beruflichen Mobilität von 

ausbildungsinteressierten Jugendlichen und arbeitslo-

sen Fachkräften aus Europa« (MobiPro-EU). Auftakt zur 

Sitzung bildete zunächst aber ein Bericht zu Aufgaben 

und Zielen der Bundesregierung für die laufende Legis-

laturperiode.

Berufliche Bildung 2014 bis 2017

Für das Bundesministerium für Bildung und Forschung 
(BMBF) informierten Kornelia Haugg und Thomas 
Sondermann über Grundlage und Ziele der Regierungs-
arbeit in den kommenden drei Jahren. Zentrale berufsbil-
dungspolitische Themen seien der Übergang von der Schu-
le in betriebliche Ausbildung, die Fachkräftesicherung und 
Durchlässigkeit zwischen akademischer und beruflicher 
Bildung. In der Berufsbildung sollte möglichst jeder jun-
ge Mensch zu einem Abschluss geführt, jedem Abschluss 
eine Anschlussmöglichkeit eröffnet und die Bereitschaft 
zum lebenslangen Lernen gefördert werden. Zur Verhin-
derung von Schulabbrüchen und zur Verbesserung der 
Übergänge von der Schule in die duale Berufsausbildung 
werde die Bildungsketten-Initiative des BMBF fortgesetzt. 
Es gehe um die passgenauere Gestaltung des Übergangs 
von der Schule in den Beruf, den Rückbau des Übergangs-
bereichs und gemeinsame Lösungen in Sachen assistierte 
Ausbildung, um gemeinsam mit allen Ländern zu einem für 
jedes Land konsistenten Gesamtsystem zu kommen. Die 
Umsetzung der Inklusion und die damit einhergehenden 

Veränderungen in der beruflichen Bildung seien eine an-
dere wichtige Aufgabe. Zur Förderung der Durchlässigkeit 
sollen bessere Anrechnungsmöglichkeiten geschaffen, das 
Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz genutzt und hyb-
ride Qualifikationen entwickelt werden. Unter dem Stich-
wort »Weiterlernen« seien Alphabetisierung und Grundbil-
dung wichtig, hier insbesondere die arbeitsplatzorientierte 
Grundbildung. Die internationale Zusammenarbeit in der 
beruflichen Bildung bleibe ein Schwerpunktthema. 
Für das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 
(BMWi) berichtete Stefan Schnorr anschließend über 
Stand und Planungen in Bezug auf die »Allianz für Aus- 
und Weiterbildung«. 

Verhältnis von beruflicher und akademischer 
Bildung

Als Vorsitzender des Wissenschaftsrats informierte Prof. 
Dr.-Ing. Wolfgang Marquardt über den Entstehungs-
kontext der Empfehlungen zum Verhältnis von berufli-
cher und akademischer Bildung, über die Leitlinien der 
Empfehlungen und die Balance zwischen akademischer 
und beruflicher Bildung sowie über die als zentral iden-
tifizierten Handlungsfelder. Hierbei handele es sich um 
die Ausbildungsentscheidungen von Schulabgängerinnen 
und Schulabgängern, um Übergänge zwischen beruflicher 
und akademischer Bildung und um hybride Ausbildungs-
formate. Fähigkeits- und interessengeleitete Bildungsent-
scheidungen müssten durch geeignete Angebote gefördert 
sowie vielfältige und flexibel anpassbare Bildungswege 
eröffnet werden. Für Durchlässigkeit und Verzahnung von 
beruflicher und akademischer Bildung sei die gegenseitige 
Anrechnung und Anerkennung zentral. Beides sei sehr viel 
einfacher und in der Breite zu realisieren, wenn gegensei-
tig anrechenbare Module existierten.
Mitglieder aller Bänke dankten Marquardt und dem Wis-
senschaftsrat für die enorme Hilfe und Unterstützung, die 
die Empfehlungen im Interesse einer Gleichwertigkeit von 
beruflicher und akademischer Bildung leisteten. Man sei 
beeindruckt und überrascht von der Breite, der Wertig-
keit und dem offenen »Geist« der Empfehlungen. DGB und 
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Kammerorganisationen machten deutlich, dass aus ihrer 
Sicht Modularisierung nicht der Lösungsweg sein könne. 
Der Nachweis der beruflichen Handlungskompetenz durch 
eine umfassende Berufsabschlussprüfung sei unentbehrlich. 
Marquardt gab zu bedenken, dass auch im universitären 
Bereich vergleichbare Einwände gegen den Bologna-Pro-
zess bestanden hätten und teilweise noch bestünden. 
Durchlässigkeit und Verzahnung seien aber nicht ohne 
Möglichkeiten für kontinuierliche Übergänge und mehrdi-
mensionale Einschätzungen möglich; für eine Umsetzbar-
keit brauche man verbindliche und allgemein anerkannte 
Module. Es sei wichtig, sich dem Thema ideologiefrei, ge-
duldig und mit langem Atem zu widmen.

MobiPro-EU

Dr. Dagmar Beer-Kern informierte für das Bundesmi-
nisterium für Arbeit und Soziales (BMAS) über den aktu-
ellen Sachstand und Perspektiven des Sonderprogramms 
des Bundes zur »Förderung der beruflichen Mobilität von 
ausbildungsinteressierten Jugendlichen und arbeitslosen 
Fachkräften aus Europa« (MobiPro-EU). Es sei kein Regel- 
instrument und auch nicht dazu gedacht, den gesamten 
europäischen Bedarf zu decken. Wegen des großen Inter- 
esses würden die Haushaltsmittel für 2014 noch einmal 
aufgestockt. Ab 2015 werde sich das Sonderprogramm auf 
die Förderung von ausbildungsinteressierten jungen Men-
schen aus der Europäischen Union konzentrieren; Fach-
kräfte würden dann nicht mehr unterstützt. Voraussicht-
lich könnten im nächsten Jahr über 2000 junge Menschen 
durch Projekte gefördert werden. Auf Anregung der Länder 
könnten künftig vermehrt regional aufbereitete Informa- 
tionen an diese gegeben werden, damit auf die Umsetzung 
des Sonderprogramms vor Ort besser Einfluss genommen 
werden könne.

Kompetenzorientiert formulierte Ausbildungs- 
ordnungen

Einvernehmlich wurde die »Empfehlung zur Struktur und 
Gestaltung von Ausbildungsordnungen – Ausbildungs-
berufsbild, Ausbildungsrahmenplan« verabschiedet, die 
klare Qualitätsmaßstäbe für die Ordnungsarbeit setzt. 
Mit der Umsetzung dieser Empfehlung sollen Kompetenz- 
orientierung und das Kompetenzverständnis des Deut-
schen Qualifikationsrahmens (DQR) verstärkt Eingang in 
Ausbildungsordnungen finden. Diese Empfehlung soll auf 
alle Ordnungsverfahren, die mit dem Antragsgespräch 
2015 beginnen, Anwendung finden. Der Hauptausschuss 
wird die Anwendung der Empfehlung in der Ordnungspra-
xis begleiten und nach fünf Jahren eine Evaluierung veran-
lassen. Unter Berücksichtigung der Evaluationsergebnisse 
soll diese Empfehlung fortgeschrieben werden. Von beiden 

Sozialpartnern wird ausdrücklich darauf hingewiesen, 
dass sich die Handlungsfelder (bisher Berufsbildpositio-
nen) nur auf Ausbildungsordnungen, nicht auf Prüfungen 
beziehen.

Weitere Themen

Der Hauptausschuss setzte eine neue Arbeitsgruppe ein, 
die eine Empfehlung (»Blaupause«) zur vollzeitschuli-
schen Ausbildung nach BBiG-Berufen und zu Assisten-
tenausbildungen nach Landesrecht, zur Abgrenzung der 
Ausbildungsgänge und Erarbeitung von Prüfkriterien als 
Grundlage für eine Empfehlung erarbeiten soll. Zur Bera-
tung von Möglichkeiten und Grenzen der Überführung von 
Berufen des Gesundheits-, Erziehungs- und Sozialwesens 
soll darüber hinaus ein Workshop stattfinden, um Gele-
genheit zu bieten, sich über den Status quo und darüber zu 
informieren, welche Rolle eine Dualisierung dieser Berufe 
spielen könnte. Im Rahmen des Workshops sollen auch die 
aktuellen Finanzierungsströme betrachtet werden.
Der Hauptausschuss beauftragte seine Arbeitsgruppe Aus-
bildungspersonal, einen Empfehlungsentwurf zur Aus-
legung der im BBiG geltenden Vorgaben zur Präsenz von 
Ausbilderinnen und Ausbildern zu erarbeiten. Besonders 
berücksichtigt werden sollen dabei die Qualitätsstandards 
des BBiG und die vielfältigen Veränderungen der betrieb-
lichen Kommunikations- und Kooperationsformen durch 
neue Medien, durch die Flexibilisierung von Arbeitszeiten, 
neue Arbeitszeitmodelle und Betriebsformen in Unterneh-
men aller Größenordnungen und Branchen. 
Der Hauptausschuss stimmte darüber hinaus der Verord-
nung über die Berufsausbildung zum/zur Rechtsanwalts-
gehilfen/-in, Notargehilfen/-in, Rechtsanwalts- und No-
targehilfen/-in und Patentanwaltsgehilfen/-in (ReNoPat) 
zu. Beschlossen wurden außerdem Verordnungen über die 
Prüfung zum anerkannten Fortbildungsabschluss Geprüf-
te/-r Fachwirt/-in für Marketing, Geprüfte/-r Fachwirt/-in 
für Einkauf und Geprüfte/-r Fachmann/Fachfrau für kauf-
männische Betriebsführung nach der Handwerksordnung 
sowie die Dritte Verordnung zur Änderung und Aufhebung 
von Fortbildungsprüfungsverordnungen und die Verord-
nung über die Eignung der Ausbildungsstätte für die Be-
rufsausbildung zum Milchwirtschaftlichen Laboranten/
zur Milchwirtschaftlichen Laborantin. 
Der Hauptausschuss stellte schließlich den Haushaltsplan 
des Instituts für das Haushaltsjahr 2014 fest und nahm die 
mittelfristige Finanzplanung des BIBB für die Jahre 2013 
bis 2017 zur Kenntnis. s
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Schreibkompetenzen von Auszubildenden

AILEEN BALKENHOL
Wiss. Mitarbeiterin im Arbeitsbereich 

»Berufspädagogik mit dem Schwerpunkt 

Berufsbildungsforschung, Didaktik beruflicher 

Bildung und Professionalisierung« der 

TU Darmstadt

»Man muss schon ein bisschen mit dem Schreiben zu-
rechtkommen!«
Eine Studie zu den Schreibfähigkeiten von Auszubil-

denden im unteren beruflichen Ausbildungssegment 

im Kontext von Ausbildungsreife 

Katharina Baumann
Eusl-Verlagsgesellschaft, Paderborn 2014; 277 Seiten, 
39,90 EUR, ISBN 978-3-940625-39-7

Der Übergang von der allgemeinbildenden Schule in eine 
berufliche Ausbildung ist von entscheidender Bedeutung 
für eine erfolgreiche gesellschaftliche und berufliche Teil-
habe. Dennoch gelingt nicht allen jungen Menschen ein 
nahtloser Übergang. Als Gründe werden u.a. defizitäre 
Qualifikationen der betroffenen Jugendlichen genannt. 
Diese vermeintlich unzureichenden Leistungen werden 
oftmals unter dem Sammelbegriff der mangelnden Ausbil-
dungsreife zusammengefasst. Was Ausbildungsreife dabei 
konkret bedeutet, ist allerdings bisher nicht abschließend 
geklärt. Der Kriterienkatalog der Bundesagentur für Arbeit 
definiert zwar Mindestanforderungen an Jugendliche zur 
Aufnahme einer beruflichen Ausbildung, er bedarf jedoch 
noch einer empirischen Überprüfung.
Dem widmet sich das vorliegende Buch. Das Konzept der 
Ausbildungsreife wird hinsichtlich seiner Implikationen 
und möglichen Folgen kritisch hinterfragt und bezogen auf 
das Merkmal Schreibkompetenz empirisch untersucht, da 
diese als bedeutend für schulischen, beruflichen und ge-
sellschaftlichen Erfolg gilt. Dabei werden besonders Beru-
fe im unteren Ausbildungssegment berücksichtigt, da sich 
Mindestanforderungen an den einfachsten Berufen orien-
tieren müssen, um tatsächlich minimale Anforderungen zu 
beschreiben.
Die Arbeit analysiert dazu im ersten Teil zunächst die 
Zusammenhänge zwischen beruflicher Ausbildung und 

gesellschaftlicher/ökonomischer Teilhabe, anschließend 
erfolgt eine Betrachtung der institutionellen/betrieblichen 
Zugangsvoraussetzung zur dualen Ausbildung sowie der 
Schwierigkeiten, die beim Übergang von der Schule in den 
Beruf auftreten können. Daran schließt sich im zweiten 
Teil eine Differenzierung relevanter Terminologien zum 
Themenkomplex Ausbildungsreife und eine Analyse des 
Kriterienkatalogs der Bundesagentur an. Dies wird in Be-
ziehung gesetzt zu Studien, welche sich mit der Operatio-
nalisierung von Ausbildungsreife befasst haben. Im dritten 
Teil wird schließlich der Bogen zur Schreibkompetenz ge-
schlagen und die Relevanz schriftlicher Fähigkeiten, ihre 
Funktion als Bildungsindikator sowie die Möglichkeiten 
zur Erfassung schriftlicher Fähigkeiten werden dargestellt. 
Anschließend erfolgt eine ausführlich dargelegte empiri-
sche Untersuchung, die die vorher aufgezeigten Probleme 
berücksichtigt. Die zentralen Forschungsergebnisse der 
Studie zeigen, dass Jugendliche ihren Weg in eine Ausbil-
dung und später in eine Anstellung finden können, auch 
ohne die Mindestanforderungen der Bundesagentur für 
Arbeit bezüglich der Lesekompetenz zu erfüllen. Dabei 
werden auch die Perspektiven der Auszubildenden und 
der Ausbilder/-innen berücksichtigt, und es wird gezeigt, 
dass berufliche Handlungskompetenz in diesen Berufen 
ein deutlich stärkeres Gewicht als allgemeine Schreibkom-
petenz hat. 
Insgesamt befasst sich die Veröffentlichung mit einem in-
teressanten und gesellschaftspolitisch äußerst relevanten 
Forschungsdesiderat. In Zeiten des Fachkräftemangels ist 
es schwer verständlich, dass auch für einfache Berufe Ju-
gendliche von einer Ausbildung ausgeschlossen werden, 
ohne zu berücksichtigen, welche positiven Wirkungen 
damit für ihre gesellschaftliche und berufliche Integration 
verbunden sind. Ebenso wichtig scheint es, den Kriterien-
katalog der BA auf seine Passung hin zu prüfen. 

Fazit: Das Buch bietet sowohl eine theoretisch begründete 
Auseinandersetzung mit einem wichtigen Konstrukt des 
arbeitsmarktpolitischen Diskurses als auch empirisch fun-
dierte Ergebnisse, die für einen differenzierteren Umgang 
mit dem Konstrukt der »Ausbildungsreife« sprechen. Das 
Buch richtet sich primär an Wissenschaftler/-innen, doch 
sind insbesondere die zentralen Kapitel so geschrieben, 
dass auch in diesem Bereich tätige Praktiker/-innen wich-
tige Impulse für Ihre Arbeit erhalten.
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Ausbildung gestalten:  
Kaufleute für Büromanagement

Die neue Ausbildungsordnung 
ersetzt die drei bisherigen büro-
wirtschaftlichen Ausbildungs-
berufe, die zu einem Berufsbild 
zusammengefasst wurden. Die 
Umsetzungshilfen und Praxistipps 
aus der Reihe »Ausbildung gestal-
ten« unterstützen Ausbilder/-in-
nen und Berufsschullehrer/-innen 
in der täglichen Arbeit. Die Bücher 
informieren über die Umsetzung 

der Ausbildungsordnungen und der Rahmenlehrpläne und ge-
ben Tipps für die Planung und Durchführung der Ausbildung.

BIBB (Hrsg.): Ausbildung gestalten: Kaufmann/Kauffrau 
für Büromanagement. W. Bertelsmann Verlag, Bielefeld 
2014, 206 Seiten, 24,90 EUR, ISBN: 978-3-7639-5138-3

Erfolgreich im Beruf?
Duale und schulische Ausbildungen im Vergleich.

Sowohl die duale als auch die 
schulische Berufsausbildung qua-
lifizieren in Deutschland für eine 
Tätigkeit auf mittlerer Qualifika-
tionsebene. Doch wie erfolgreich 
sind die auf unterschiedlichen 
Ausbildungswegen ausgebilde-
ten Fachkräfte hinterher in ihrem 
Beruf? Ausgehend von der BIBB/
BAuA-Erwerbstätigenbefragung 
2012 werden subjektive und ob-

jektive Faktoren des Berufserfolgs von dual Ausgebildeten mit 
vollzeitschulisch Ausgebildeten an Berufsfachschulen sowie 
im Gesundheits-, Erziehungs- und Sozialwesen verglichen. 
Die Ergebnisse zeigen, dass die vermeintlich erkennbaren 
Unterschiede zwischen dual und schulisch ausgebildeten 
Frauen nicht auf die unterschiedlichen Ausbildungssysteme 
zurückzuführen sind.

Anja Hall, Elisabeth M. Krekel: Erfolgreich im Beruf? 
Duale und schulische Ausbildungen im Vergleich. BIBB 
REPORT 2/2014, 8. Jahrgang, Juli 2014, Download unter: 
www.bibb.de/de/67343.htm 

Nachteilsausgleich für behinderte Auszu- 
bildende

Behinderte Menschen haben laut 
Gesetz ein Recht auf Nachteils- 
ausgleich in Ausbildung und Prü-
fung. Das Handbuch bietet eine 
Fülle von Informationen zu Be- 
hinderungsarten und geeigneten 
Formen des Nachteilsausgleichs. 
Fallbeispiele zeigen konkrete Lö-
sungsmöglichkeiten und helfen so 
bei der praktischen Umsetzung des 
gesetzlichen Gebots. Ein besonde-

rer Schwerpunkt liegt auf psychischen Behinderungen und 
Beeinträchtigungen.

Kirsten Vollmer, Claudia Frohnenberg (Hrsg): 
Nachteilsausgleich für behinderte Auszubildende – Hand-
buch für die Ausbildungs- und Prüfungspraxis. Reihe 
Berufsbildung in der Praxis. W. Bertelsmann Verlag,  
Bielefeld 2014, 136 Seiten, 29,90 EUR,  
ISBN: 978-3-7639-5407-0

Verzeichnis der anerkannten Ausbildungsberufe

Das Verzeichnis, dessen Führung 
und Veröffentlichung zu den ge-
setzlichen Aufgaben des BIBB 
gehört, listet die anerkannten 
Ausbildungsberufe auf, ebenso 
wie die in Erprobung befindli-
chen Berufe, die aufgehobenen 
und die geänderten Berufe. Ne-
ben Informationen über die Dauer 
von Ausbildungsgängen werden 
Rechtsgrundlagen aufgeführt. 

Ergänzend finden sich in dem Band Angaben über Ausbil-
dungsregelungen für Berufe im Gesundheitswesen sowie die 
landesrechtlichen Ausbildungsregelungen für sozialpflege-
rische und pädagogische Berufe.

Das Verzeichnis steht im Amtlichen Teil des Bundesanzei-
gers unter www.bundesanzeiger.de zur Verfügung. Ge-
druckte Fassung: BIBB (Hrsg.): Die anerkannten Ausbil-
dungsberufe 2014. W. Bertelsmann Verlag, Bielefeld 2014, 
630 Seiten, 34,90 EUR, ISBN: 978-3-7639-5439-1
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Qualifikation im Bankensektor

Neben den Ausbildungsordnungen 
und Fortbildungsregelungen sowie 
der Beschäftigungs-, Ausbildungs- 
und Weiterbildungssituation wer-
den Ergebnisse von Qualifikations- 
und Berufsfeldprojektion bis 2030 
für den Bankensektor vorgestellt 
und zentrale Entwicklungen und 
Herausforderungen für den Ban-
kensektor diskutiert.

Irmgard Frank, Monika hackel, Robert Helmrich, 
Elisabeth M. Krekel: Entwicklungen und Perspektiven 
von Qualifikation und Beschäftigung im Bankensektor –  
Eine Sonderanalyse des BIBB. Wissenschaftliches Dis-
kussionspapier 151, Bonn 2014, 92 Seiten, ISBN 978-3-
88555-969-6 – Download unter: www.bibb.de/veroeffent 
lichungen/de/publication/show/id/7363

Gesundheitsfachberufe

Eine Vielzahl von nicht-akademi-
schen Ausbildungsgängen bietet 
Qualifizierungsoptionen für den 
Wachstumsmarkt Gesundheitswe-
sen. Das BIBB stellt Informationen 
zu den anerkannten Ausbildungs-
berufen im dualen System bereit. 
Ein neues Serviceangebot beinhal-
tet nun auch Daten und Fakten zu 
Ausbildungsgängen der bundes-
rechtlich geregelten Gesundheits-
fachberufe außerhalb BBiG/HwO. 

Maria Zöller: Gesundheitsfachberufe im Überblick. 
Neues Serviceangebot des BIBB. Wissenschaftliches 
Diskussionspapier 153, Bonn 2014, 106 Seiten, ISBN 978-
3-88555-972-6 – Download unter: www.bibb.de/veroef 
fentlichungen/de/publication/show/id/7369

Duale Studiengänge

Duale Studiengänge sind innova-
tive Angebote an der Schnittstel-
le von beruflicher und hochschu-
lischer Bildung und unterliegen 
ständigen Veränderungsprozes-
sen. Das hier beschriebene Pro-
jekt zielte darauf, Erkenntnisse 
zur aktuellen Ausgestaltung du-
aler Studiengänge an Fachhoch-
schulen zu gewinnen. Zudem 
werden Empfehlungen zur Modi-

fizierung der seit 2003 vom BIBB entwickelten und ange-
wandten Systematik dualer Studiengänge gegeben.

Franziska Kupfer: Duale Studiengänge – Praxisnahes 
Erfolgsmodell mit Potenzial? Abschlussbericht zum 
Entwicklungsprojekt: Analyse und Systematisierung 
dualer Studiengänge an Hochschulen. Wissenschaftliches 
Diskussionspapier 152, Bonn 2014, 60 Seiten, ISBN 978-
3-88555-970-2 – Download unter: www.bibb.de/veroef 
fentlichungen/de/publication/show/id/7368

Übergang in Berufsausbildung

Die Autoren stellen die Faktoren 
vor, die den unmittelbaren Über-
gang in eine betriebliche Berufs-
ausbildung positiv beeinflussen. 
Ferner zeigt der Vergleich, dass 
die meisten der Jugendlichen, die 
zunächst in den Übergangsbereich 
gemündet waren, in ihrem weite-
ren Bildungsweg problematischere 
Verläufe hatten als jene, die ohne 
Verzögerung eine betriebliche Be-
rufsausbildung beginnen konnten.

Joachim Gerd Ulrich, Ruth Enggruber: Schwacher 
Schulabschluss – und dennoch rascher Übergang in 
Berufsausbildung? Einflussfaktoren auf die Übergangs-
prozesse von Hauptschulabsolventen/-absolventinnen mit 
Konsequenzen für deren weitere Bildungswege. Wissen-
schaftliches Diskussionspapier 154, Bonn 2014, 54 Seiten, 
ISBN 978-3-88555-973-3 – Download unter: www.bibb.
de/veroeffentlichungen/de/publication/show/id/7412 

Bezugsadressen

Bundesinstitut für Berufsbildung
Robert-Schuman-Platz 3, 53175 Bonn
Fax: 0228 / 107-29 77, vertrieb@bibb.de, www.bibb.de

W. Bertelsmann Verlag
Postfach 100633, 33506 Bielefeld, Fax: 0521 / 911 01-19
service@wbv.de, www.wbv.de

Publikationen des BIBB sind unter www.bibb.de recherchierbar und 
können dort direkt bestellt werden.



Die duale Ausbildung stärken: Bundeskonferenz »Chance Beruf«

Die neue Ausgabe des Onlinemagazins 
von JOBSTARTER informiert umfassend 
über die Bundeskonferenz »Chance Be-
ruf«, zu der Bundesbildungsministerin 
Prof. Dr. Wanka am 1. und 2. Juli ein-
geladen hat. Über 400 Bildungsverant-
wortliche, Expertinnen und Experten 
waren der Einladung gefolgt, um sich 
über die aktuellen Herausforderungen 
in der beruflichen Bildung in zehn Fach-
foren zu informieren und zu diskutieren. 
Die Konferenz stand unter dem Mot-
to »Chance Beruf«. So heißt auch die 
Initiative der Bundesregierung zur Zu-
kunft der beruflichen Bildung, die die 
Ministerin auf der Konferenz vorstellte. 

Die Initiative soll die Integrationskraft, 
Attraktivität und Durchlässigkeit der 
beruflichen Bildung verbessern. Sie 
fußt auf den drei Säulen Abschluss, 
Anschluss und Aufstieg. 
Das Onlinemagazin fasst die Höhepunk-
te und zentralen Ergebnisse der Ver-
anstaltung in Wort, Ton und bewegten 
Bildern zusammen. Es lädt dazu ein, 
sich die wichtigsten Statements der 
Ministerin oder des BIBB-Präsidenten 
Prof. Dr. Esser anzuhören oder die 
Veranstaltung in bewegten Bildern 
nachzuerleben. Nicht zuletzt werden 
die Inhalte aus allen zehn Fachforen 
zusammengefasst und die Präsentatio-

nen der Referentinnen und Referenten 
als barrierefreie PDFs zum Download 
angeboten.
www.jobstarter.de/chanceberuf

ZEW-Studie zur Jugendarbeitslosigkeit in Südeuropa im Auftrag 
der Robert Bosch Stiftung

Ohne entschlossene Reformen der Bil-
dungssysteme und der Arbeitsmärkte 
werden viele Jugendliche in Südeuropa 
auch nach der Finanzkrise arbeitslos 
bleiben. Zu diesem Ergebnis kommt 
eine Studie des Zentrums für Europä-
ische Wirtschaftsforschung (ZEW) in 
Mannheim, die von der Robert Bosch 
Stiftung in Auftrag gegeben wurde. 
Nach Einschätzung der Arbeitsmarkt-
forscher verhindern vor allem struktu-
relle Schwächen, dass Jugendliche in 
den südeuropäischen Krisenländern 
in den Arbeitsmarkt integriert werden. 
Kurzfristig komme es jetzt darauf an, 
junge Menschen besser über Beschäfti-
gungschancen im Ausland aufzuklären, 
sie zu motivieren und bei den ersten 
Schritten zu unterstützen. 
Die rechtlichen Voraussetzungen für die 
berufliche Mobilität innerhalb der EU 
seien geschaffen. Nach wie vor gebe es 
aber viele praktische Hürden wie feh-
lende Sprachkenntnisse, die Jugendli-
che daran hindern, eine Arbeitsstelle 
im Ausland anzutreten, so die Experten.
In den südeuropäischen Krisenländern 
Spanien, Italien und Portugal liegt die 
Jugendarbeitslosigkeit weit über dem 
EU-Durchschnitt. In der Studie »Youth 
Unemployment in Europe« analysieren 

die Autoren die Ursachen, bewerten 
vorgenommene oder geplante Refor-
men und zeigen konkrete Handlungs-
empfehlungen auf. Dabei warnen sie 
vor schlecht konzipierten arbeitsmarkt-
politischen Maßnahmen. Die Wissen-
schaftler des ZEW kritisieren zudem 
Arbeitsmarktregelungen, durch die es 
in vielen südeuropäischen Ländern zu 
einer Spaltung des Arbeitsmarktes ge-
kommen sei. Während Festangestellte 
von starken Kündigungsschutzgeset-
zen profitieren, seien Berufseinsteiger 
oft nur befristet beschäftigt. Letztere 
leiden deshalb am meisten unter wirt-
schaftlichen Schwankungen. Während 
in Spanien bereits erste Maßnahmen 
zur Lockerung des Kündigungsschutzes 
greifen, seien in Italien und Portugal 
vergleichbare Schritte bisher nicht ge-
glückt, mahnen die Experten. 
Die Studie zeigt auch, dass Jugend-
liche in Südeuropa unter Defiziten 
in den Bildungssystemen leiden. Be-
rufseinsteigern fehle es an Qualifi-
kation, wodurch sich das Risiko der 
Arbeitslosigkeit erhöhe. Alarmierend 
sei zudem eine hohe Dropout-Rate: Im 
Vergleich zum EU-Durchschnitt geht ein 
deutlich größerer Teil der Jugendlichen 
frühzeitig aus Schule und Ausbildung 
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ab. Außerdem werde an den Bedürf-
nissen des Arbeitsmarktes vorbei aus-
gebildet. Da die Bildungssysteme sehr 
stark akademisch ausgerichtet sind, 
fehle es vor allem in den Ausbildungs-
berufen an Nachwuchs. Deshalb müsse 
jetzt die berufliche Bildung verbessert 
werden. Hierfür seien duale Ausbil-
dungssysteme entscheidend, in denen 
Unternehmen eine starke Rolle spielen 
und zentrale Vorgaben für verlässliche 
Qualitätsstandards sorgen, so das Urteil 
der ZEW-Experten.
Rund 7,5 Millionen junge Europäer 
befinden sich derzeit weder in einer 
Beschäftigung noch in einer Ausbil-
dung. Angesichts dieser alarmierenden 
Zahl wollen die Robert Bosch Stiftung 
und die Robert Bosch GmbH einen 
Beitrag zur Bekämpfung der Jugend-
arbeitslosigkeit leisten. In einem ersten 
Schritt hat die Stiftung das ZEW mit 
der vorliegenden Studie beauftragt. Auf 
Grundlage der von den Autoren identi-
fizierten Ansatzpunkte werden Stiftung 
und Unternehmen in den kommenden 
Monaten weitere Projekte planen.
Weitere Informationen und Download 
der Studie: www.zew.de/de/publika-
tionen/7520
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Verborgener Wert von  
Qualifikationen der  
EQR-Niveaustufe 5 für politi-
sche Entscheidungsträger im  
Bildungsbereich
Qualifikationen, die der Niveaustufe 5 
des Europäischen Qualifikationsrah-
mens (EQR) entsprechen, sind für 
die Lernenden attraktiv, weil sie z.B. 
Aussichten auf beruflichen Aufstieg 
und weiterführende Bildungsmög-
lichkeiten eröffnen. Aufgrund der 
höheren fachlichen Fertigkeiten sind 
sie auch für Arbeitgeber von hohem 
Wert. Eine Untersuchung des Euro-
päischen Zentrums für die Förderung 
der Berufsbildung (CEDEFOP) mit 
dem Titel »Qualifikationen der Niveau- 
stufe 5 – ein Weg zum beruflichen Auf-
stieg oder in die Hochschulbildung« 
macht das Gewicht dieser Qualifika- 
tionen in 15 europäischen Ländern am 
Arbeitsmarkt deutlich. Sie zeigt, wie 
politische Entscheidungsträger den 
EQR einsetzen können, um bestimmte 
Teilsysteme der allgemeinen und beruf-
lichen Bildung zu verbessern und die 
Verbindungen zwischen diesen Teilsys-
temen zu festigen.
Download unter: www.cedefop.euro 
pa.eu/EN/Files/9089_de.pdf

Berufswahlpass stärkt beruf- 
liche Orientierung
Der Berufswahlpass ist seit Juli 2014 
offizieller Partner der Initiative »Bil-
dungsketten« des Bundesministeriums 
für Bildung und Forschung (BMBF). 
Junge Menschen werden auf ihrem 
Weg zur Entscheidung für den geeig-
neten Beruf unterstützt. Aktuell werden 
jährlich über 130.000 Berufswahlpässe 
durch die Schulen ausgestellt. Der Be-
rufswahlpass ist das meist eingesetzte 
Medium für die berufliche Orientierung. 
Im Mittelpunkt der Initiative »Bildungs-
ketten« stehen eine präventive Förde-
rung sowie eine Berufsorientierung 
und Begleitung, die bereits während 
der Schulzeit ansetzen.
Weitere Informationen unter:  
www.bildungsketten.de/de/1511.php

Ausbildungscoaching und 
externes Ausbildungsmanage-
ment.

Ausbildungscoaching und externes 
Ausbildungsmanagement tragen dazu 
bei, den Stellenwert, die Attraktivität 
und die Qualität der dualen Ausbildung 
zu erhöhen. Die Publikation vermittelt 
Anregungen, Beispiele und Handlungs-
empfehlungen, wie die duale Berufs-
ausbildung als entscheidende Grund-
lage für Innovation, wirtschaftlichen 
Erfolg und ökonomisches Wachstum 
weiterentwickelt werden kann. Dazu 
gehört, wie weitere Bildungsressourcen 
Jugendlicher erschlossen und entfal-
tet werden können. Zielgruppen sind 
Personalverantwortliche, betriebliches 
Ausbildungspersonal, Verantwortli-
che der zuständigen Stellen und der 
Sozialpartner sowie Forschende und 
Lehrende.
Günter Albrecht, Thomas 
Raithel (Hrsg.): Ausbildungscoa-
ching und externes Ausbildungsma-
nagement. Ein wissenschaftlicher 
Diskurs mit Anregungen, Beispielen, 
Handlungsempfehlungen. Verlag Dr. 
Kovač, Hamburg 2014, 264 Seiten, 
24,80 EUR, ISBN 978-3-8300-7641-4

3. Österreichischer Preis für 
Berufsbildungsforschung 2014
Abgabefrist verlängert bis  
1. November 2014!
Das österreichische Bundesministerium 
für Bildung und Frauen (BMBF) vergibt 
alle zwei Jahre den Österreichischen 
Preis für Berufsbildungsforschung, 
mit dem herausragende Leistungen 
des wissenschaftlichen Nachwuchses 
Anerkennung finden sollen. Das damit 
verbundene Anliegen ist die Stimulie-
rung der Berufsbildungsforschungs-
landschaft im deutschsprachigen Raum. 
Die prämierten Arbeiten sollen einen 
fundierten Beitrag zur Weiterentwick-
lung der Berufsbildungsforschung leis-
ten. Die Höhe des Preisgeldes beträgt  
EUR 3.000,–. Arbeiten, die für den För-
derpreis eingereicht werden, müssen 
sich mit Fragestellungen der berufli-
chen Bildung befassen, Originalbei-
träge sein und einen Umfang von max. 
30.000 Zeichen (inklusive Leerzeichen, 
Fußnoten, Literaturverzeichnis….) auf-
weisen.
Sie sind bis längstens zum 1.11.2014 
beim Konferenzbüro der Österreichi- 
schen Konferenz für Berufsbildungs-
forschung per Mail an info@berufs-
bildungsforschung-konferenz.at einzu- 
reichen. Die feierliche Preisverleihung 
findet am 1.12.2014 im Rahmen der 
Qualitätsnetzwerk-Konferenz von  
ARQA-VET statt.
Weitere Informationen: www.berufs 
bildungsforschung-konferenz.at

Broschüre der EACEA zu guter 
Praxis 
Das Programm für lebenslanges Lernen 
(PLL) war das Flaggschiff europäischer 
Förderprogramme im Bildungsbereich 
und hat Projektarbeit in ganz Europa 
ermöglicht. Die Exekutivagentur der 
Europäischen Kommission (EACEA) 
stellt Beispiele guter Praxis aus den 
Jahren 2007 bis 2011 in der neuen 
Broschüre »Key Acitvity 4 – Dissemi-
nation and exploitation of results« vor. 
Download unter: http://eacea.
ec.europa.eu/llp/results_projects/
projects_by_theme_en.php

http://eacea.ec.europa.eu/llp/results_projects/projects_by_theme_en.php
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»Inklusion im Mittelstand« – 
Neue Chancen für junge  
Menschen mit Behinderung 
und Benachteiligung
15. Oktober 2014 in Hamburg
Auf der Fachtagung des Forschungsins-
tituts Berufliche Bildung (f-bb) werden 
betriebliche Beispiele aus dem Entwick-
lungsprojekt TrialNet präsentiert – auch 
die Auszubildenden kommen zu Wort. 
Darüber hinaus stellen das Hamburger 
Institut für Berufliche Bildung (HIBB) 
und die Handelskammer Hamburg 
Konzepte und praktische Erfahrun-
gen inklusiver Berufsbildung aus dem 
»Hamburger Ausbildungsmodell« und 
aus dem Projekt »dual & inklusiv: Be-
rufliche Bildung in Hamburg« vor.
www.f-bb.de/veranstaltungen.html

Mit dualer Ausbildung ganz 
nach oben 
11.–12. November 2014 in Köln
Schwerpunkte der diesjährigen KWB- 
Ausbildungsleitertagung, die in Koope-
ration mit dem Deutschen Zentrum für 
Luft und Raumfahrt (DLR) stattfindet, 
sind Themen wie berufliche Orientie-
rung, Ausbildungsmarketing, Kompe-
tenzorientierung, Duales Studium und 
Inklusion. Neben Vorträgen und Foren 
wird ein attraktives Rahmenprogramm 
mit Erkundungen in den DLR-Instituten 
geboten.
www.kwb-berufsbildung.de/Veran 
staltungen.12.0.html 

Verzahnung beruflicher und 
akademischer Bildung -  
Duale Studiengänge in Theorie 
und Praxis
12.–13. November 2014  
in Nürnberg
Die Arbeitsgemeinschaft Berufsbil-
dungsforschungsnetz (AG BFN) führt 
ein Forum zum Thema duale Studien-
gänge durch. Im Mittelpunkt der Ver-
anstaltung stehen die Organisation  
und Qualitätssicherung dualer Studien- 

gänge, ihr Stellenwert im Rahmen der 
betrieblichen Personalpolitik und die 
Biografie der Studierenden.
www.agbfn.de 

»Gute Aussichten:  
Bildung im Fokus, Wirtschaft 
im Aufwind« - ZWH-Bildungs-
konferenz 2014
7.–18. November 2014 in Berlin

»Der Meister muss so viel wert sein wie 
der Master« – diese Aussage vertritt der 
Philosophieprofessor Julian Nida-Rü-
melin. Er spricht sich damit klar für 
eine Gleichwertigkeit von beruflicher 
und akademischer Bildung aus. Prof. 
Dr. Nida-Rümelin, Staatsminister a.D., 
wird am 17. November die Eröffnungs-
keynote der Bildungskonferenz 2014 
halten.
In die Bildungskonferenz integriert:  
4. BIBB-Tagung »Digitale Medien – ana-
loge Wirklichkeiten«
www.die-bildungskonferenz.de

»Bildungsmotivation –  
Braucht Bildung einen Grund?«
9. Europäischer Aus- und Weiter- 

bildungskongress
1. November in Köln

Ob und welche Gründe Bildung braucht, 
ist die zentrale Frage, die mit Exper-
tinnen und Experten aus Politik, Wirt-
schaft, Wissenschaft und Bildung dis-
kutiert werden. 
www.weiterbildungskongress.de

Der Vielfalt gerecht werden!? 
Berufliche Beratung in der 
Migrationsgesellschaft
. Dezember 2014 in Berlin

Fragen zu den Anforderungen und 
Effekten der migrationsspezifischen 
beschäftigungsorientierten Beratung 
stehen im Fokus der Fachtagung des 
Forschungsinstituts Berufliche Bildung 
(f-bb). 
www.f-bb.de/veranstaltungen.html
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Vorschau auf die nächsten  
Ausgaben

6/2014 – Internationale  
Kooperationen

as weltweit zunehmende Interesse 
n dualer Berufsausbildung hat die 

nternationale Kooperation zwischen 
kteuren und Institutionen der Berufs-
ildung intensiviert. Dabei geht es um 
nterschiedliche Handlungsfelder und 
erausforderungen. Die BWP-Ausgabe 

eigt zum einen Rahmenbedingungen, 
nsätze und Strategien der internatio-
alen Kooperation auf und greift zum 
nderen zentrale Handlungsfelder auf, 
m mit Blick auf die konkrete Umset-
ung in einem Partnerland darzustellen, 
ie die beteiligten Akteure in diesem 
ustausch von- und miteinander lernen.
rscheint Dezember 2014

/2015 – Lernorte
rscheint Februar 2015

/2015 – Inklusion
rscheint April 2015

as BWP-Abonnement umfasst die 
kostenfreie Nutzung des gesamten 
BWP-Online Archivs, das alle Ausgaben 

nd Beiträge seit 2000 im zitierfähigen 
ormat enthält.
ww.bwp-zeitschrift.de
utzen Sie die umfassenden Recher-

chemöglichkeiten!
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AILEEN BALKENHOL
Technische Universität Darmstadt
Arbeitsbereich Berufspädagogik mit dem 
Schwerpunkt Berufsbildungsforschung, 
Didaktik beruflicher Bildung und Professiona-
lisierung
Alexanderstr. 6
64283Darmstadt
balkenhol@bpaed.tu-darmstadt.de

PROF. DR. JEAN-LUC BERNAUD 
Conservatoire national des arts et métiers
Institut national d’étude du travail et d’orien-
tation professionnelle
41 rue Gay-Lussac 
F-75005 Paris
bernaud.jl@gmail.com 

PROF. DR. PETER DEHNBOSTEL
Deutsche Universität für Weiterbildung (DUW)
Forschungsstelle Weiterbildungsforschung 
und Bildungsmanagement
Katharinenstr. 17–18
10711 Berlin
peter.dehnbostel@duw-berlin.de

JENS FAHRION
Fahrion Engineering GmbH & Co. KG 
Remsstraße 11
70806 Kornwestheim
jens.fahrion@fahrion-engineering.de

KATHARINA HÄHN
Universität Duisburg-Essen
Institut Arbeit und Qualifikation
Gebäude LE
47048 Duisburg
katharina.haehn@uni-due.de

DR. ECKHARD HEIDLING
Institut für Sozialwissenschaftliche Forschung 
e.V. München
Jakob-Klar-Str. 9
80796 München
eckhard.heidling@isf-muenchen.de

DR. NORBERT LACHMAYR
Österreichisches Institut für Berufsbildungs-
forschung
Margaretenstraße 166/2. Stock
A-1050 Wien
norbert.lachmayr@oeibf.at
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